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Der Masterstudiengang Architektur am KIT 

Mit wissenschaftlichen Methoden an der schöpferischen Gestaltung der 
Welt zu arbeiten �² das ist unser Ziel als Karlsruher Fakultät für Architek-
tur am KIT.  
 
Die Studierenden im Studiengang Architektur bekommen im St udium 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die sie in die L age versetzen, zu-
künftig den Lebensraum des Menschen maßgeblich mitzuplanen und mi t-
zugestalten. Sie als Architekten sollen dazu beitragen, Vor aussetzungen zu 
schaffen für ein Optimum an Umweltqualität, für Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen, die alle Entfaltungsmöglichkeiten für die Gesel lschaft bieten.  
 
Dies setzt eine Ausbildung voraus, die die technischen Möglic hkeiten, die 
Kenntnisse über Wirtschaftlichkeit und allem voran über das Entwerfen 
einer zu gestaltenden Welt vermittelt und die Sie umfa ssend vorbereitet 
auf die ständig sich wandelnden Erfordernisse Ihres Ber ufsstandes.  
Eine Stärkung von Praxis und Forschung samt der Nutzbarmachung d er 
Erkenntnisse innerhalb der Lehre garantiert eben solch eine Ausbildung. 
Seit 1825 kann an unserer Fakultät Architektur mit Diploma bschluss stu-
diert werden, ab Einführung des Bachelor- und Masterstudi enganges im 
Wintersemester 2009/2010 mit Bachelor- oder Mastergrad.  
 
Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat sich im Rah men der 
Umsetzung des Bolognaprozesses zum Aufbau eines Europäischen Hoch -
schulraumes zum Ziel gesetzt, dass am Abschluss der Studierendenau sbil-
dung in der Regel der Master-Grad steht. Die am KIT angebote nen konse-
kutiven Bachelor- und Masterstudiengänge sind daher als Gesa mtkonzept 
mit konsekutivem Curriculum zu betrachten. 
 

Aufbau und Umfang 

Der Masterrstudiengang Architektur umfasst vier Semester. Er sc hließt 
nach bestandener Abschlussprüfung mit dem Master of Science  (M.Sc.) ab. 
Für diesen Abschluss müssen insgesamt 120 ECTS-Punkte nachgew iesen 
werden. Während des Studiums sollen die im Bachelorstudium erworbenen 
wissenschaftlichen Qualifikationen weiter vertieft wer den. 

Im Rahmen des Studiums sollen unter anderem Fähigkeiten in f olgenden 
Fächern vermittelt werden: 

- Entwerfen 

- Entwurfsvertiefung 

- Bautechnik 

- Geschichte, Kunst und Theorie 

- Gebäudeplanung  

- Stadt- und Landschaftsplanung 

Im Fach Vertiefung können Module verschiedener Fachrichtu ngen gewählt 
und so ein eigenes Profil entsprechend der individuellen  Neigungen entwi-
ckelt werden. 

Das Fach Überfachliche Qualifikationen  rundet das Angeb ot ab, hier wer-
den allgemeine und praktische Kompetzen  erworben.  

Das Masterstudium entspricht in vielerlei Hinsicht einem Pro jektstudium. 
So ist in jedem Semester ein Projekt inklusive einer the matischen Vertie-
fungzu bearbeiten. Insgesamt verfügen die Studierenden bei der Auswahl 
der Projektthemen über eine große Wahlfreiheit. Auch  bei der Belegung 
von Lehrveranstaltungen bestehen vielfaltige Wahlmöglichkei ten. 
Al lerdings ist es ratsam, vor Auswahl der Kurse eine studienfa chliche 
Beratung in Anspruch zu nehmen, welche Studierenden bei der Aufstel-
lung eines individuellen Studienplans im Sinne einer möglich en 
Profilierung bis hin zur Masterarbeit unterstützt. Die Prüf ungsordnung 
(im Anhang) und  der darauf beruhende Studienplan enthalten alle ver -
bindlichen Festlegungen für den Studiengang. 
 
Grundsätzlich gliedert sich das Studium in Module. Jedes Mo dul kann aus 
einer oder mehreren Lehrveranstaltungen bestehen, die d urch eine oder 
mehrere Prüfungen abgeschlossen werden. Der Umfang jedes Modul s ist 
durch Leistungspunkte gekennzeichnet, die nach erfolgreich em Absolvie-
ren des Moduls gutgeschrieben werden.  
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Das Modulhandbuch zum Studiengang 

Im vorliegenden Modulhandbuch sind die Module und die daz ugehörigen  
Lehrveranstaltungen und Erfolgskontrollen mit folgenden Info rmationen 
aufgeführt: 

- Zuordnung der Module zu einem Fach und Verantwortliche n 

- Umfang der Module in Leistungspunkten 

- Modulturnus, Dauer, Level, Sprache und Arbeitsaufwand  

- Lehrveranstaltungen der Moduls und deren Inhalt 

- Erfolgskontrollen (Prüfungen) der Module und Notenbil dung 

- Qualifikationsziele der Module 

- Voraussetzungen und Bedingungen der Module, bzw. Abhän gigkeiten der 
Module untereinander 

- Empfehlungen und Anmerkungen zu den Modulen 

 
Es gibt somit die notwendige Orientierung und ist ein hilfr eicher Begleiter  
im Studium. Das Modulhandbuch ersetzt aber nicht das Vorlesu ngsver- 
zeichnis und die Aushänge der Institute, die aktuell zu jed em Semester 
über die variablen Veranstaltungsdaten (z. B. Zeit und Ort der Lehrveran-
staltung) sowie ggf. kurzfristige Änderungen informieren. 
 

Prüfungsmodalitäten 

Um an den Modulprüfungen teilnehmen zu können, muss sich der  Studie- 
rende per Online-Anmeldung verbindlich anmelden. Unangemeld et mitge-
schriebene Prüfungen werden nicht berücksichtigt. 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs Ar chitektur 
vom 26. Juli 2016 (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Inst ituts für 
Technologie (KIT) Nr. 70 vom 27. Juli 2016) definiert in §4 Folgendes: 
  

§ 4 Modulprüfungen, Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen. Modul prüfungen 
bestehen aus einer oder mehreren Erfolgskontrollen. 

Erfolgskontrollen gliedern sich in Studien- oder Prüfun gsleistungen. 

(2) Prüfungsleistungen sind: 

1. schriftliche Prüfungen, 

2. mündliche Prüfungen oder 

3. Prüfungsleistungen anderer Art. 

(3) Studienleistungen sind schriftliche, mündliche oder praktische Leis-
tungen, die von den Stu-dierenden in der Regel lehrver anstaltungsbeglei-
tend erbracht werden. Die Bachelorprüfung darf nicht mit einer Studien-
leistung abgeschlossen werden. 

(4) Von den Modulprüfungen sollen mindestens 70 % benote t sein. 

(5) Bei sich ergänzenden Inhalten können die Modulprüfun gen mehrerer 
Module durch eine auch modulübergreifende Prüfungsleistu ng (Absatz 2 
Nr.1 bis 3) ersetzt werden. 

Hierauf beziehen sich die in den Modulbeschreibungen für die Erfolgskon-
trollen verwendeten Begriffe.  
Weitere Informationen rund um die rechtlichen und amtli chen Rahmenbe- 
dingungen des Studiums finden Sie in der Prüfungsordnung im Anh ang an  
das Modulhandbuch. 

  



 
Master Architektur 
Modulhandbuch mit Stand 09.10 .2016 für das Wintersemester 2016/17 6 

Studienaufbau Masterrstudiengang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Studienplan des Masterrstudiengangs 

Ein detaillierte Studienplan sowie weitere Information en zum Masterstudiengang sind auf der homepage der Fakultät un ter: 
hhtp//www.arch.kit.edu/studium- und -lehre/masterstudium.php zu finden. 
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Modul:   Entwurf Hochbau 1 [arch_M_e_hochb1] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Entwerfen, Pflichtmodul 
 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

12 jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Betreuungen, Präsentationen 75 

     Selbststudi-
um: 

Entwicklung architek-
tonischer Entwurf 

285 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1710105 Entwurf Hochbau - Frohn  Entwurf  Marc Frohn 
1710206 Entwurf Hochbau - Gebäudelehre Entwurf  Claudia Meixner,  

Florian Schlüter 
1710255 Entwurf Hochbau - Dill Entwurf  Alex Dill 
1710303 Entwurf Hochbau - Nägeli Entwurf  Walter Nägeli 
1720502 Entwurf Hochbau - Wappner Entwurf  Ludwig Wappner 
1720555 Entwurf Hochbau - Haug Entwurf  Thomas Haug 
1720652 Entwurf Hochbau - Vallebuona Entwurf  Renzo Vallebuona 
1720715 Entwurf Hochbau - von Both Entwurf  Petra von Both 

Inhalt  

Auf Basis der im Bachelorstudium erworbenen Grundlagen werd en �L�P���0�R�G�X�O���Å�(�Q�W�Z�X�U�I���+�R�F�K�E�D�X�����´���Z�H�L�W�H�U�I�•�K�U�H�Q�G�H���.�H�Q�Q�W�Q�L�Vse 
des architektonischen Entwerfens anhand wechselnder kompl exer Entwurfsprojekte vermittelt . Die Aufgabenstellungen sind 
meist offen formuliert und erfordern Recherche und ori ginär architektonisches Denken als Grundlage der Konzepten twicklung. 
Die angewandten Methoden umfassen die Analyse des räumlich en und thematischen Kontextes, die Entwicklung eines arch i-
tektonischen Konzepts auf verschiedenen Maßstabsebenen unt er Berücksichtigung der räumlichen, funktionalen und kon struk-
tiven Struktur in Abhängigkeit von Materialisierung, Themati k und Typologie. Die Kommunikation der Ergebnisse beinhaltet e 
die Wahl der passenden Darstellungstechnik von der Konzep tskizze über Pläne bis hin zum analogen oder digital generie rten 
Modell. Das selbständige detaillierte Ausarbeiten des betr euten Entwurfsprojekts beinhaltet die Anwendung der Ken ntnisse 
und Kompetenzen aus allen Bereichen des Architekturstudiums.  

Er folgskontrollen 

PRN  Titel  Art  LP  Prüf er /in  

5510/700 Entwurf Hochbau 1 Prüfungsl. anderer Art 12 siehe Dozent/in 
     

Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus semesterbegleit end erbrachten architektonischen Entwurfsleistungen. Di e Bear-
beitung der Entwurfsaufgabe erfolgt der Regel in Einzelar beit, es finden regelmäßige Betreuungen bzw. Korrekturen  statt. Die 
Erfolgskontrolle erfolgt studienbegleitend im Rahmen von ei ner oder mehreren Zwischen- und einer Endpräsentation . Dort 
werden die erarbeiteten Ergebnisse in Form von Zeichnu ngen, Modellen, Texten und Vorträgen dargestellt und bew ertet. Dauer 
der Präsentation ca. 20 Minuten pro Arbeit. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung  anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- können originäre Ideen und Konzepte formulieren und en twerferische Ansätze und Strategien darauf aufbauend e ntwickeln 

und sind in der Lage, das Entwurfskonzept basierend auf vi elschichtigen Parametern wie Kontext, Programm, formale r und 
räumlicher Wirkung, etc. im Rahmen eines strukturierten Entw urfsprozesses konsequent in ein architektonisches Werk zu 
überführen.  

- verfügen über die Fähigkeit, das ursprüngliche Konzept i m Entwurfsfortschritt kontinuierlich weiterzuentwickeln u nd zu 
schärfen, im Entwurfsprozess Varianten zu erarbeiten und d iese vergleichen und beurteilen zu können. 

- schöpfen entwurfssicher aus ihrem im Lauf des Studiums ange eigneten Fundus architektonischer Elemente, räumlicher 
und  programmatischer Strategien, sowie konstruktiver und stat ischer Implikationen; sie können diese für die eigene Ent -
wurfsarbeit anwenden, modifizieren und weiterentwick eln. 

- besitzen die notwendigen Kenntnisse in Konstruktion, T ragwerk und Gebäudetechnik, in Proportions-, Atmosphären - und 
Typenlehre und vermögen diese Aspekte in den Entwurf einz uarbeiten. 

 - sind in der Lage in Abhängigkeit von der Aufgabenstell ung den notwendigen Detaillierungsgrad und geeignete Darstel lung 
und Visualisierung zu wählen und zu erarbeiten und entfa lten dabei eine eigene, prägnante Sprache der archite ktonischen 
Präsentation in Zeichnung, Bild und Modell. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

Begleitend zu �P���0�R�G�X�O���Å�(�Q�W�Z�X�U�I���+�R�F�K�E�D�X�����´���L�V�W��eines der Module �Å�(�Q�W�Z�X�U�I�V�Y�H�U�W�L�H�I�X�Q�J�����´���R�G�H�U���Å�7�U�D�J�Z�H�U�N�V�S�O�D�Q�H�U�L�V�F�K�H���(�Q�W��
�Z�X�U�I�V�Y�H�U�W�L�H�I�X�Q�J�´���]�X���E�H�O�H�J�H�Q�� 

Anmerkungen 

Mit Pflichtexkursion. 
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Modul:   Entwurf Hochbau 2 [arch_M_e_hochb2] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Entwerfen, Pflichtmodul 
 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

12 jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Betreuungen, Präsentationen 75 

     Selbststudium: Entwicklung architek-
tonischer Entwurf 

285 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1710105 Entwurf Hochbau - Frohn  Entwurf  Marc Frohn 
1710206 Entwurf Hochbau - Gebäudelehre Entwurf  Claudia Meixner,  

Florian Schlüter 
1710255 Entwurf Hochbau - Dill Entwurf  Alex Dill 
1710303 Entwurf Hochbau - Nägeli Entwurf  Walter Nägeli 
1720502 Entwurf Hochbau - Wappner Entwurf  Ludwig Wappner 
1720555 Entwurf Hochbau - Haug Entwurf  Thomas Haug 
1720652 Entwurf Hochbau - Vallebuona Entwurf  Renzo Vallebuona 
1720715 Entwurf Hochbau - von Both Entwurf  Petra von Both 

Inhalt  

�$�X�I���%�D�V�L�V���G�H�U���L�P���0�R�G�X�O���Å�(�Q�W�Z�X�U�I���+�R�F�K�E�D�X�����´���H�U�Z�R�U�E�H�Q�H�Q���*�U�X�Q�G�O�D�J�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���L�Q���G�L�H�V�H�P���0�R�G�X�O���Z�H�L�W�H�U�I�•�K�U�H�Q�G�H���.�H�Q�Q�W�Q�L�V�V�H���G�H�V��
architektonischen Entwerfens anhand wechselnder Entwu rfsprojekte hoher Komplexität vermittelt. Die Aufgabenst ellungen 
sind meist offen formuliert und erfordern Recherche und  originär architektonisches Denken als Grundlage der Kon zeptentwick-
lung. Die angewandten Methoden umfassen die Analyse des räuml ichen und thematischen Kontextes, die Entwicklung eines 
architektonischen Konzepts auf verschiedenen Maßstabsebe nen unter Berücksichtigung der räumlichen, funktionalen un d kon-
struktiven Struktur in Abhängigkeit von Materialisierung, Th ematik und Typologie. Die Kommunikation der Ergebnisse bein-
haltete die Wahl der passenden Darstellungstechnik von der  Konzeptskizze über Pläne bis hin zu  analogen oder digital  gene-
rierten Modell. Das selbständige detaillierte Ausarbeite n des betreuten Entwurfsprojekts beinhaltet die Anwen dung der Kennt-
nisse und Kompetenzen aus allen Bereichen des Architektu rstudiums. 

Er folgskontrollen 

PRN  Titel  Art  LP  Prüfer/in  

5530/702 Entwurf Hochbau 2 Prüfungsl. anderer Art 12 siehe Dozent/in 
     

Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus semesterbegleit end erbrachten architektonischen Entwurfsleistungen. Di e Bear-
beitung der Entwurfsaufgabe erfolgt der Regel in Einzelar beit, es finden regelmäßige Betreuungen bzw. Korrekturen  statt. Die 
Erfolgskontrolle erfolgt studien-begleitend im Rahmen von ei ner oder mehreren Zwischen- und einer Endpräsentation . Dort 
werden die erarbeiteten Ergebnisse in Form von Zeichnu ngen, Modellen, Texten und Vorträgen dargestellt und bew ertet. Dauer 
der Präsentation ca. 20 Minuten pro Arbeit. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- können originäre Ideen und Konzepte formulieren und en twerferische Strategien darauf aufbauend entwickeln. 
- sind in der Lage, das Entwurfskonzept basierend auf viel schichtigen Parametern wie Kontext, Programm, formaler u nd 

räumlicher Wirkung, etc. im Rahmen eines strukturierten Entw urfsprozesses konsequent in ein architektonisches Werk zu 
überführen. Dabei verfügen sie über die Fähigkeit, das ursprüngliche Konzept im Entwurfsfortschritt kontinuierlic h weiter-
zuentwickeln, die architektonische Idee fundiert zu formu lieren, im Entwurfsprozess Varianten zu erarbeiten und di ese ver-
gleichen und beurteilen zu können. 

- schöpfen entwurfssicher aus ihrem im Lauf des Studiums ange eigneten Fundus architektonischer Elemente, räumlicher 
sowie programmatischer Strategien, sowie konstruktiver und statischer Implikationen; sie können diese für die eigene Ent-
wurfsarbeit sicher anwenden, modifizieren und weiterent wickeln. 

- besitzen die notwendigen Kenntnisse in Konstruktion, Tr agwerk und Gebäudetechnik, in Proportions-, Atmosphären-  und 
Typenlehre und vermögen diese Aspekte in den Entwurf einz uarbeiten und zu vertiefen. 

 - sind in der Lage in Abhängigkeit von der Aufgabenstell ung den notwendigen Detaillierungsgrad und geeignete Darstel lung 
und Visualisierung zu wählen und zu erarbeiten und verfe inern dabei eine eigene, prägnante Sprache der archit ektonischen 
Präsentation in Zeichnung, Bild und Modell. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

Erfolgreich abgeschlossenes Modu �O���Å�(�Q�W�Z�X�U�I���+�R�F�K�E�D�X�����´����Begleit �H�Q�G���]�X�P���0�R�G�X�O���Å�(�Q�W�Z�X�U�I���+�R�F�K�E�D�X�����´���L�V�W��eines der Module 
�Å�(�Q�W�Z�X�U�I�V�Y�H�U�W�L�H�I�X�Q�J�����´�����Å�(�Q�W�Z�X�U�I�V�Y�H�U�W�L�H�I�X�Q�J�����´���R�G�H�U���Å�7�U�D�J�Z�H�U�N�V�S�O�D�Q�H�U�L�V�F�K�H���(�Q�W�Z�X�U�I�V�Y�H�U�W�L�H-�I�X�Q�J�´���]�X���E�H�O�H�J�H�Q�� 

Anmerkungen 

Mit Pflichtexkursion. 
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Modul:   Entwurf Städtebau 1 [arch_M_e_stadtb1] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Entwerfen, Wahlpflichtmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

12 jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Betreuungen, Präsentationen 75 

     Selbststudium: Entwicklung architek-
tonischer Entwurf  

285 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1731058 Entwurf Städtebau - Neppl  Entwurf  Markus Neppl 
1731160 Entwurf Städtebau - Engel Entwurf  Barbara Engel 
1731210 Entwurf Städtebau - Bava Entwurf  Henri Bava 
1731260 Entwurf Städtebau - Gothe Entwurf  Kerstin Gothe 

Inhalt 

�,�P���0�R�G�X�O���Å�(�Q�W�Z�X�U�I���6�W�l�G�W�H�E�D�X�����´ werden auf Basis der im Bachelorstudium erworbenen Grundl agen weiterführende Kenntnisse 
des städtebaulichen Entwerfens anhand wechselnder komplexe r Entwurfsprojekte vermittelt. Die Aufgabenstellungen verl an-
gen eine kritische Auseinandersetzung mit dem betreffende n stadträumlichen oder landschaftsbezogenen Kontext. Die ange-
wandten Methoden umfassen die Analyse des räumlichen und t hematischen Kontextes, die Entwicklung eines städtebaulich en 
Konzepts auf verschiedenen Maßstabsebenen unter Berücksic htigung der räumlichen und programmatischen Struktur in A b-
hängigkeit von Thematik und Typologie. Die Kommunikation der E rgebnisse beinhaltete die Wahl der passenden Darstellun gs-
technik von der Konzeptskizze über Pläne bis hin zum analogen o der digital generierten Modell. Das selbständige detaill ierte 
Ausarbeiten des betreuten Entwurfsprojekts beinhaltet di e Anwendung der Kenntnisse und Kompetenzen aus allen Bere ichen 
des Architekturstudiums.  

Er folgskontrollen 

PRN  Titel  Art  LP  Prüfer/in  

5520/701 Entwurf Städtebau 1 Prüfungsl. anderer Art 12 siehe Dozent/in 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus semesterbegleit end erbrachten städtebaulichen Entwurfsleistungen. Die Bearbei-
tung der Entwurfsaufgabe erfolgt in der Regel in Einzelar beit, es finden regelmäßige Betreuungen bzw. Korrekturen  statt. Die 
Erfolgskontrolle erfolgt studienbegleitend im Rahmen von me hreren Zwischen- und einer Endpräsentation. Dort werd en die 
erarbeiteten Ergebnisse in Form von Zeichnungen, Modellen , Texten und Vorträgen dargestellt und bewertet. Daue r der 
Präsentation ca. 20 Minuten pro Arbeit. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- können komplexe Situationen und Aufgabenstellungen im urb anen Kontext analysieren und verstehen.  
-  sind in der Lage, das städtebauliche Entwurfskonzept b asierend auf vielschichtigen Parametern wie Kontext, Pr ogramm, 

formaler und räumlicher Wirkung, etc. im Rahmen eines struktu rierten Entwurfsprozesses konsequent in ein städtebauli-
ches Projekt zu überführen. Dabei verfügen sie über die F ähigkeit, wesentliche Kriterien der Stadtplanung, Ökolo gie und 
Ökonomie einzubeziehen und den soziokulturellen und histor ischen Kontext zu berücksichtigen. 

- können das ursprüngliche Konzept im Entwurfsfortschritt ko ntinuierlich weiterentwickeln und schärfen, im Entwurfspr o-
zess Varianten erarbeiten und diese vergleichen und beur teilen. 

- schöpfen entwurfssicher aus ihrem im Lauf des Studiums ange eigneten Fundus verschiedener städtebauliche Entwurfs- und 
Planungsstrategien, sie können diese für die eigene Entwurf sarbeit anwenden, modifizieren und weiterentwickeln.  

- sind in der Lage in Abhängigkeit von der Aufgabenstellu ng den notwendigen Detaillierungsgrad und geeignete Darstell ung 
und Visualisierung zu wählen und zu erarbeiten und entfa lten dabei eine eigene, prägnante Sprache der städteba ulichen 
Präsentation in Zeichnung, Bild und Modell. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

�%�H�J�O�H�L�W�H�Q�G���]�X�P���0�R�G�X�O���Å�(�Q�W�Z�X�U�I��Städtebau ���´���L�V�W���H�L�Q�H�V���G�H�U���0�R�G�X�O�H���Å�(�Q�W�Z�X�U�I�V�Y�H�U�W�L�H�I�X�Q�J�����´���R�G�H�U �Å�7�U�D�J�Z�H�U�N�V�S�O�D�Q�H�U�L�V�F�K�H���(�Q�W��
wurfs �Y�H�U�W�L�H�I�X�Q�J�´���]�X���E�H�O�H�J�H�Q�� 

Empfehlungen 

keine 

Anmerkungen 

Mit Pflichtexkursion. 
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Modul:  Entwurf Städtebau 2 [arch_M_e_stadtb1]  

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Entwerfen, Wahlpflichtmodul 

 
LP Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 
12 jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Betreuungen, Präsentationen 75 

     Selbststudium: Entwicklung architek-
tonischer Entwurf 

285 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art SWS Dozent/in 
1731058 Entwurf Städtebau - Neppl  Entwurf  Markus Ne ppl  
1731160 Entwurf Städtebau - Engel Entwurf  Barbara Engel 
1731210 Entwurf Städtebau - Bava Entwurf  Henri Bava 
1731260 Entwurf Städtebau - Gothe Entwurf  Kerstin Gothe 

Inhalt  

�,�P���0�R�G�X�O���Å�(�Q�W�Z�X�U�I���6�W�l�G�W�H�E�D�X�����´��werden auf Basis der im vorangehenden Modul erworbenen G rundlagen weiterführende 
Kenntnisse des städtebaulichen Entwerfens anhand wechs elnder Entwurfsprojekte hoher Komplexität vertieft. Die Aufgaben-
stellungen verlangen eine kritische Auseinandersetzung mit d em betreffenden stadträumlichen oder landschaftsbezogenen  
Kontext. Die angewandten Methoden umfassen die Analyse d es räumlichen und thematischen Kontextes, die Entwicklung e ines 
städtebaulichen Konzepts auf verschiedenen Maßstabsebene n unter Berücksichtigung der räumlichen und programmatische n 
Struktur in Abhängigkeit von Thematik und Typologie. Die Komm unikation der Ergebnisse beinhaltete die Wahl der pas senden 
Darstellungstechnik von der Konzeptskizze über Pläne bis hin zu m analogen oder digital generierten Modell. Das selbständige 
detaillierte Ausarbeiten des betreuten Entwurfsprojekts beinhaltet die Anwendung der Kenntnisse und Kompetenze n aus allen 
Bereichen des Architekturstudiums. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP Prüfer/in 
5540/703 Entwurf Städtebau 2 Prüfungsl. Anderer Art 12 siehe Dozent/in 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus semesterbegleit end erbrachten städtebaulichen Entwurfsleistungen. Die Bearbei-
tung der Entwurfsaufgabe erfolgt in der Regel in Einzelar beit, es finden regelmäßige Betreuungen bzw. Korrekturen  statt. Die 
Erfolgskontrolle erfolgt studienbegleitend im Rahmen von me hreren Zwischen- und einer Endpräsentation. Dort werd en die 
erarbeiteten Ergebnisse in Form von Zeichnungen, Modellen , Texten und Vorträgen dargestellt und bewertet. Daue r der 
Präsentation ca. 20 Minuten pro Arbeit. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 
Qualifikationsziele  
Die Studierenden: 
- können Situationen und Aufgabenstellungen erhöhter Ko mplexität im urbanen Kontext analysieren und verstehen.  
-  sind in der Lage, das städtebauliche Entwurfskonzept b asierend auf vielschichtigen Parametern wie Kontext, Pr o-
gramm, formaler und räumlicher Wirkung, etc. im Rahmen eine s strukturierten Entwurfsprozesses konsequent und sicher i n 
ein städtebauliches Projekt zu überführen. Dabei verfügen  sie über die Fähigkeit, vielfältige Kriterien der Stad tplanung, Ökolo-
gie und Ökonomie einzubeziehen und den soziokulturellen und  historischen Kontext zu berücksichtigen. 
- können das ursprüngliche Konzept im Entwurfsfortschritt ko ntinuierlich weiterentwickeln und schärfen, im Entwurf-
sprozess Varianten erarbeiten und diese vergleichen und b eurteilen. 
- schöpfen entwurfssicher aus ihrem im Lauf des Studiums ange eigneten Fundus verschiedener städtebauliche Ent-
wurfs- und Planungsstrategien, sie können diese für die eigene Entwurfsarbeit anwenden, modifizieren und weit erentwickeln.  
- sind in der Lage in Abhängigkeit von der Aufgabenstellu ng den notwendigen Detaillierungsgrad und geeignete Dar-
stellung und Visualisierung zu wählen und zu erarbeiten und verfeinern dabei eine eigene, prägnante Sprache der stä dtebauli-
chen Präsentation in Zeichnung, Text, Bild und Modell.  

Voraussetzungen / Bedingungen  

�(�U�I�R�O�J�U�H�L�F�K���D�E�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H�V���0�R�G�X�O���Å�(�Q�W�Z�X�U�I���6�W�l�G�W�H�E�D�X�����´�� �%�H�J�O�H�L�W�H�Q�G���]�X�P���0�R�G�X�O���Å�(�Q�W�Z�X�U�I��Städtebau ���´���L�V�W���H�L�Q�H�V���G�H�U���0�R�G�X�O�H��
�Å�(�Q�W�Z�X�U�I�V�Y�H�U�W�L�H�I�X�Q�J�����´�����Å�(�Q�W�Z�X�U�I�V�Y�H�U�W�L�H�I�X�Q�J�����´���R�G�H�U���Å�7�U�D�J-werksplanerische Entwurfsvertie- �I�X�Q�J�´���]�X���E�H�O�H�J�H�Q�� 

Empfehlungen 

keine 

Anmerkungen 

Mit Pflichtexkursion. 
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Modul:  Stegreife [arch_M_e_stegr] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Entwerfen, Pflichtmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Präsentationen 5 

     Selbststudium: Entwurfsarbeit 115 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1710107 Stegreif - Frohn  Entwurf  Marc Frohn 
 Stegreif - Gebäudelehre Entwurf  N.N. (Gebäudelehre) 
 Stegreif - Dill Entwurf  Alex Dill 
1710309 Stegreif - Nägeli Entwurf  Walter Nägeli 
 Stegreif - Craig Entwurf  Stephen Craig 
1720503 Stegreif - Wappner Entwurf  Ludwig Wappner 
 Stegreif - Haug Entwurf  Thomas Haug 
 Stegreif - Nachhaltigkeit Entwurf  N.N. (Nachhaltigkeit) 
1720603 Stegreif - Vallebuona Entwurf  Renzo Vallebuona 
1720701 Stegreif - von Both Entwurf  Petra von Both 
1720760 Stegreif - Pfeifer Entwurf  Matthias Pfeifer 
1720908 Stegreif - R. Wagner Entwurf  Rosemarie Wagner 
 Stegreif - A. Wagner Entwurf  Andreas Wagner 
1731062 Stegreif - Neppl Entwurf  Markus Neppl 
1731166 Stegreif - Engel Entwurf  Barbara Engel 
1731212 Stegreif - Bava Entwurf  Henri Bava 
1731256 Stegreif - Gothe Entwurf  Kerstin Gothe 
     

Inhalt  

Stegreife sind in der Regel unbetreute, kleine Entwurf saufgaben. Die Aufgaben zielen in erster Linie auf die Entwicklung einer 
tragfähigen Idee und die überzeugende Präsentation dersel ben ab. Das thematische Spektrum reicht von architektonisc hen, 
städtebaulichen über künstlerische bis hin zu tragwerksplan erischen oder bautechnischen Aufgabenstellungen. Im Tragwer ks-
stegreif liegt der Fokus zusätzlich auf der Ausarbeitung ent wurfsrelevanter Details und konstruktiver Lösungen. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

5550/704 Stegreife Prüfungsl. anderer Art 4 siehe Dozent/in 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus mindestens vie r Stegreifentwürfen mit einem Bearbeitungszeitraum von jew eils 
höchstens zwei Wochen. Mindestens einer dieser Stegreifenwü rfe muss mit Ausarbeitung des Tragwerks erfolgen (Tragwerks-
stegreif). Die Bearbeitung der Entwurfsaufgaben erfolgt jeweils in Einzelarbeit bzw. maximal in Zweier-Gruppen. E s können 
Rückfragetermine angeboten werden.  
Die Erfolgskontrolle erfolgt studienbegleitend im Rahmen von je weils einer Präsentation je Stegreif. Dort werden die  erarbeit e-
ten Ergebnisse in Form von Zeichnungen, Modellen, Texten  oder Vorträgen dargestellt und bewertet. Dauer der Präsentation 
jeweils ca. 10 Minuten. Für die Note der Prüfungsleistung wer den die vier Stegreife zu gleichen Teilen gewertet. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- können aus bereits Erlerntem selbständig Konzepte und Idee n entwickeln und in einem kurzen Zeitraum umsetzen. 
- kennen Methoden und Strategien zur raschen Entwicklung mögl icher Lösungsansätze und können diese anwenden. 
- kennen ein breites Spektrum gestalterischer und ordnun gsgebender Prinzipien, entwickeln diese und wenden sie an.  
 - sind in der Lage, in Abhängigkeit von der Aufgabenstel lung den notwendigen Detaillierungsgrad und geeignete Darste llung 

und Visualisierung zu wählen und zu erarbeiten. 
- sind in der Lage, tragwerksplanerische und konstruktive Lö sungen zu entwickeln 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Tragwerksplanerische Entwurfsvertiefung [arch_M_ev _tragw] 

 
Modulverantwortlich: Matthias Pfeifer 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Entwurfsvertiefung, Pflichtmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Betreuungen, Präsentationen 15 

     Selbststudi-
um: 

Projektarbeit 105 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1720759 Tragwerksplanerische Entwurfsvertiefung  Projekt  Matthias Pfeifer 

Inhalt  

In diesem Modul geht es um die Dokumentation des Diskurses zwi schen entwerferischer Intention und aktuellen Möglichkeit en 
unter Berücksichtigung der Belange der Standsicherheit, de r Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit. Es ist e in Trag-
werksentwurf einschließlich Untersuchung der Lösungsmöglichke iten mit skizzenhafter Darstellung, Klärung und Angabe der 
für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für  zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, 
Konstruktionsraster und Gründungsart zu erarbeiten. Die Auflösung der vielen wechselwirkenden Abhängigkeiten bis zum 
fertigen Entwurf ist Thema während der Betreuungen, hi erbei sollen die statisch konstruktiven Kenntnisse erwei tert werden. 
Bei der Abgabe soll das Ergebnis dokumentiert und der Pr ozess dorthin beschrieben werden. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

6010/705 Tragwerksplanerische Entwurfsvertiefung  Prüfungsl. anderer Art 4 Matthias Pfeifer 
 
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus dem betreuten T ragwerksentwurf im Rahmen eines Entwurfs. Die Bearbeitun g 
der Tragwerksplanerischen Entwurfsvertiefung erfolgt semes terbegleitend in Einzelarbeit oder als Zweiergruppe. Im L aufe des 
Bearbeitungszeitraums finden mindestens drei Betreuungen bzw.  Korrekturen statt. Bei der Endpräsentation in Form e ines 
Vortrags werden die erarbeiteten Ergebnisse in Form von S kizzenbuch,  Entwurfsplänen und Modellen, Tragwerksdarstel lun-
gen sowie einer Tragwerksbeschreibung dargestellt und bewert et, die jeweiligen Bestandteile können entwurfsspezifisch  unter-
schiedlich gewertet werden. Dauer der Präsentation de r tragwerksplanerischen Entwurfsvertiefung ca. 20 Minuten pro Gruppe. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden 
- können ihr Wissen über verschiedene Tragwerksprinzipien  anwenden. 
- erkennen den Zusammenhang zwischen Tragkonstruktion, Mater ialauswahl, baukonstruktiven Details und architek-
tonischem Entwurfsergebnis und begreifen den Tragwerksentwurf  als integralen Bestandteil des Gesamtentwurfs. 
- können verschiedene Tragsysteme im Hinblick auf Material, F unktion und Gestalt auswählen und den Tragwerksent-
wurf erfolgreich in ihren Entwurfsprozess integrieren.  
- sind in der Lage, die Ergebnisse allgemein verständlich d arzustellen und zu erläutern. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

�*�O�H�L�F�K�]�H�L�W�L�J�H���%�H�O�H�J�X�Q�J���P�L�W���H�L�Q�H�P���0�R�G�X�O���D�X�V���G�H�P���)�D�F�K���Å�(�Q�W�Z�H�U�I�H�Q�´�� 
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Modul:  Entwurfsvertiefung 1 [arch_M_ev_ev1] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Entwurfsvertiefung, Pflichtmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4 Deutsch Präsenzzeit: Je nach Teilleistung  

     Selbststudium: Je nach Teilleistung  

Bestandteile 

Kennung Titel Erfolgskontrolle LP  Wahl/Pflicht 

T_arch_M_ev_ev1_1 Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung 1 Prüfungsleistung anderer Art 4 Wahl 
T_arch_M_ev_ev1_2 Theoretische Entwurfsvertiefung 1 Prüfungsleistung anderer Art 4 Wahl 
T_arch_M_ev_ev1_3 Bautechnische Entwurfsvertiefung 1 Prüfungsleistung anderer Art 4 Wahl 
T_arch_M_ev_ev1_4 Digitale Entwurfsvertiefung 1 Prüfungsleistung anderer Art 4 Wahl 
T_arch_M_ev_ev1_5 Städtebauliche Entwurfsvertiefung 1 Prüfungsleistung anderer Art 4 Wahl 
 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- sind in der Lage ausgehend von ihrem Entwurfsprojekt eine ge eignete Vertiefung zu wählen 
- kennen die der Vertiefungsrichtung entsprechenden Meth oden und Werkzeuge 
-  entwickeln im Rahmen des Architekturstudiums durch die Wa hl der Entwurfsvertiefung ein eigenes Profil. Sie lernen Me-

thoden, Anforderungen und Denkweisen unterschiedlicher  Fachdisziplinen kennen und wenden diese an. 
- sind in der Lage, ein Problem aus der Fachrichtung ihre r Entwurfsvertiefung selbstständig und in begrenzter Zeit nach 

wissenschaftlichen, gestalterischen, konstruktiv-technisch en, theoretisch-historischen, städtebaulichen, organisa torischen 
und entwerferischen Methoden zu bearbeiten. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

Die Wahl der Vertiefung ist mit dem jeweiligen Fach- und  Lehrgebietsleiter des Entwurfs zu Beginn der Entwurfsb earbeitung 
einvernehmlich zu klären und verbindlich festzulegen. Eine  Entwurfsvertiefung kann nur in Verbindung mit einem Entwur f 
absolviert werden. 
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Teilleistung:  Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung 1 [T_arch_M_ ev_ev1_1] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Modulzuordnung: Entwurfsvertiefung 1 [arch_M_ev_ev1], Wahlleistung 
 

LP  Turnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4 Deutsch Präsenzzeit: Seminare, Übungen 30 

     Selbststudium: Projektarbeit 90 

Lehrveranstaltungen: 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung - Frohn Seminar, Übung  Marc Frohn 
 Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung - Gebäudelehre Seminar, Übung  N.N. Gebäudelehre 
 Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung - Dill Seminar, Übung  Alex Dill 
 Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung - Nägeli Seminar, Übung  Walter Nägeli 
     
Es kann nur eine der Lehrveranstaltungen belegt werden. 

Inhalt:  

Die Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung ist eine beglei tende Veranstaltung zu einem Hochbauentwurf des entsprechen den 
Dozenten. In unterschiedlichen Veranstaltungsformaten (Wor kshops, Seminare, Vorträge, Übungen) werden Kenntnisse, Me-
thoden und Entwurfswerkzeuge vermittelt, die sich auf das jeweilige Entwurfsthema beziehen. 

Erfolgskontrollen: 

PRN Titel Art  LP  Prüfer/in 

6020/706 Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung 1 Prüfungsl. anderer Art 4 Siehe Dozent 

Die Prüfungsleistung anderer Art erfolgt in einem von der je weiligen Vertiefung abhängigen Format, z.B. in Form von Referat , 
Ausarbeitung, Plänen oder Modellen. 

 

Teilleistung:  Theoretische Entwurfsvertiefung 1 [T_arch_M_ev_ev1 _2] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Modulzuordnung: Entwurfsvertiefung 1 [arch_M_ev_ev1], Wahlleistung 
 

LP  Turnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4 Deutsch Präsenzzeit: Seminare, Übungen 30 

     Selbststudium: Projektarbeit 90 

Lehrveranstaltungen: 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Architekturtheorietische Entwurfsvertiefung Seminar  Georg Vrachliotis 
 Architekturkommunikative Entwurfsvertiefung Seminar  Riklef Rambow 
 Baugeschichtliche Entwurfsvertiefung Seminar  Johann Josef Böker 
 Kunstgeschichtliche Entwurfsvertiefung Seminar  Oliver Jehle 
     
Es kann nur eine der Lehrveranstaltungen belegt werden. 

Inhalt:  

Die Theoretische Entwurfsvertiefung ist eine begleitende V eranstaltung zu einem Hoch- oder Städtebauentwurf. In unter schied-
lichen Veranstaltungsformaten (Workshops, Seminaren, Vorträ gen, Übungen) werden Kenntnisse, Methoden und Strategie n 
vermittelt, die sich auf das jeweilige Entwurfsthema bezie hen. 

Erfolgskontrollen: 

PRN Titel Art  LP  Prüfer/in 

6020/707 Theoretische Entwurfsvertiefung 1 Prüfungsl. anderer Art 4 Siehe Dozent 

Die Prüfungsleistung anderer Art besteht in der Regel aus einem Referat von ca. 15 Minuten Dauer und dessen schrift licher 
Ausarbeitung im Umfang von ca. 20 Seiten, oder ggf. aus einer  Projektarbeit mit zeichnerischer Ausarbeitung deren Umfang 
abhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung ist. Die Bearbeit ung der Projektarbeit erfolgt semesterbegleitend in Einze larbei t 
oder als Zweiergruppe. Im Laufe des Bearbeitungszeitrau ms finden mindestens drei Betreuungen bzw. Korrekturen stat t. Bei 
der Endpräsentation in Form eines Vortrags werden die e rarbeiteten Ergebnisse in Form von Zeichnungen, Modellen , Texten 
und Vorträgen dargestellt und bewertet. Dauer der Prä sentation ca. 20 Minuten pro Arbeit. 
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Teilleistung:  Bautechnische Entwurfsvertiefung 1 [T_arch_M_ev_ev 1_3] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Modulzuordnung: Entwurfsvertiefung 1 [arch_M_ev_ev1], Wahlleistung 

 

LP  Turnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4 Deutsch Präsenzzeit: Seminare, Übungen 30 

     Selbststudium: Projektarbeit 90 

Lehrveranstaltungen: 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Bautechnische Entwurfsvertiefung - Wappner Projekt  Ludwig Wappner 
 Bautechnische Entwurfsvertiefung - Haug Projekt  Thomas Haug 
 Bautechnische Entwurfsvertiefung - Nachhaltigkeit Projekt  N.N. Nachhaltigkeit 
 Bautechnische Entwurfsvertiefung - Vallebuona Projekt  Renzo Vallebuona 
 Bautechnische Entwurfsvertiefung - von Both Projekt  Petra von Both 
 Tragkonstruktive Entwurfsvertiefung Projekt  Matthias Pfeifer 
 Bautechnologische Entwurfsvertiefung Projekt  Rosemarie Wagner 
 Bauphysikalische/gebäudetechnische Entwurfsvertiefung Projekt  Andreas Wagner 
 Bauökologische Entwurfsvertiefung Projekt  Thomas Lützkendorf 
 
Es kann nur eine der Lehrveranstaltungen belegt werden. 

Inhalt:  

a) Die Bautechnische Entwurfsvertiefung ist eine beglei tende Veranstaltung zu einem Hochbauentwurf des entspreche nden 
Dozenten. In unterschiedlichen Veranstaltungsformaten (Wor kshops, Seminaren, Vorträgen, Übungen bzw. entwurfsbegleitend ) 
werden baukonstruktive Kenntnisse, Methoden und Entwurfswe rkzeuge vermittelt, die sich auf das jeweilige Entwurfsthema  
beziehen. Vertiefte detaillierte Ausarbeitung entwurfspr ägender Elemente unter Berücksichtigung technischer, wirts chaftlicher, 
funktionaler und ökologischer Aspekte im architektonisch rä umlichen Kontext. 
 
b) Erfolgt die Bautechnische Entwurfsvertiefung nicht bei  einem Entwurfslehrstuhl, bearbeiten die Studierende n eigenständig 
bauphysikalische, gebäudetechnische, bautechnologische, tr agwerksplanerische oder bauökologische Themenschwerpunkte 
ihres Entwurfsprojekts. Im Rahmen des ersten Betreuungstermi ns werden Zielsetzung und Thema, geeignete Planungswerk-
zeuge sowie ein Arbeitsplan besprochen. In den weiteren Betreuungen erläutern die Studierenden ihren Arbeitss tand und Zwi-
schenergebnisse und es werden ggf. Probleme oder Modifikat ionen in der Herangehensweise erörtert. In einer Schl usspräsenta-
tion werden die Untersuchungsergebnisse zusammen mit dem Gebäud eentwurf vorgestellt und besprochen.  

Erfolgskontrollen: 

PRN Titel Art  LP  Prüfer/in 

6020/708 Bautechnische Entwurfsvertiefung 1  Prüfungsl. anderer 
Art 

4 Siehe Dozent 

     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einem Referat  von ca. 15 Minuten Dauer und dessen schriftlicher Ausa rbeitung 
im Umfang von ca. 20 Seiten oder aus einer Projektarbeit mit  zeichnerischer Ausarbeitung deren Umfang abhängig von der 
jeweiligen Aufgabenstellung ist. Die Bearbeitung der Projekt arbeit erfolgt semesterbegleitend in Einzelarbeit oder a ls Zweier-
gruppe. Im Laufe des Bearbeitungszeitraums finden mindestens d rei Betreuungen bzw. Korrekturen statt. Bei der Endprä sen-
tation in Form eines Vortrags werden die erarbeiteten  Ergebnisse in Form von Zeichnungen, Modellen, Texten und  Vorträgen 
dargestellt und bewertet. Dauer der Präsentation ca. 20 Minuten pro Arbeit. 
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Teilleistung:  Digitale Entwurfsvertiefung 1 [T_arch_M_ev_ev1_4] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Modulzuordnung: Entwurfsvertiefung 1 [arch_M_ev_ev1], Wahlleistung 

 

LP  Turnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4 Deutsch Präsenzzeit: Seminare, Übungen 30 

     Selbststudium: Projektarbeit 90 

Lehrveranstaltungen: 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Digitale Entwurfsvertiefung - Darstellung Projekt  Udo Beyer 
 Digitale Entwurfsvertiefung - Building Lifecycle Management Projekt  Petra von Both 
 Digitale Entwurfsvertiefung - Tragwerk Projekt  Matthias Pfeifer 
 Digitale Entwurfsvertiefung - Bautechnologie Projekt  Rosemarie Wagner 
 Digitale Entwurfsvertiefung �² Bauphysik /Gebäudetechnik Projekt  Andreas Wagner 
 
Es kann nur eine der Lehrveranstaltungen belegt werden. 

Inhalt:  

Die digitale Entwurfsvertiefung ist eine begleitende Veran staltung zu einem Hoch- oder Städtebauentwurf. In unterschie dlichen 
Veranstaltungsformaten (Workshops, Seminaren, Vorträgen, Übun gen) werden Kenntnisse, Methoden und Strategien der digi -
talen Entwurfsbearbeitung vermittelt, die sich auf das jewe ilige Entwurfsthema beziehen.  

Erfolgskontrollen: 

PRN Titel Art  LP  Prüfer/in 

6020/709 Digitale Entwurfsvertiefung 1  Prüfungsl. anderer Art 4 Siehe Dozent 

Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einem Referat  von ca. 15 Minuten Dauer und dessen schriftlicher Ausa rbeitung 
im Umfang von ca. 20 Seiten oder aus einer Projektarbeit mit  zeichnerischer Ausarbeitung deren Umfang abhängig von der 
jeweiligen Aufgabenstellung ist. Die Bearbeitung der Projekta rbeit erfolgt semesterbegleitend in Einzelarbeit oder al s Zweier-
gruppe. Im Laufe des Bearbeitungszeitraums finden mindestens d rei Betreuungen bzw. Korrekturen statt. Bei der Endprä sen-
tation in Form eines Vortrags werden die erarbeiteten Ergebnisse in Form von Zeichnungen, Modellen, Texten und Vorträgen 
dargestellt und bewertet. Dauer der Präsentation ca. 20 Minuten pro Arbeit. 
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Teilleistung:  Städtebauliche Entwurfsvertiefung 1 [T_arch_M_ev_e v1_5] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Modulzuordnung: Entwurfsvertiefung 1 [arch_M_ev_ev1], Wahlleistung 

 

LP  Turnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4 Deutsch Präsenzzeit: Seminare, Übungen 30 

     Selbststudium: Projektarbeit 90 

Lehrveranstaltungen: 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Städtebauliche Entwurfsvertiefung - Neppl Seminar 4 Markus Neppl 
 Städtebauliche Entwurfsvertiefung - Engel Seminar 4 Barbara Engel 
 Städtebauliche Entwurfsvertiefung - Bava Seminar 4 Henri Bava 
 Städtebauliche Entwurfsvertiefung - Gothe Seminar 4 Kerstin Gothe 
     
Es kann nur eine der Lehrveranstaltungen belegt werden. 

Inhalt:  

Die städtebauliche Entwurfsvertiefung ist eine begleitend e Veranstaltung zu einem Städtebauentwurf. In unterschiedl ichen 
Veranstaltungsformaten (Workshops, Seminaren, Vorträgen, Übun gen) werden Kenntnisse, Methoden und Entwurfswerkzeuge 
vermittelt, die sich auf das jeweilige Entwurfsthema bezie hen. 

Erfolgskontrollen: 

PRN Titel Art  LP  Prüfer/ in  

6020/710 Städtebauliche  Entwurfsvertiefung 1 Prüfungsl. anderer Art 4 Siehe Dozent 

Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einem Referat  von ca. 15 Minuten Dauer und dessen schriftlicher Ausa rbeitung 
im Umfang von ca. 20 Seiten oder  aus einer  Projektarbeit mit zeichnerischer Ausarbeitung deren Umfang abhängig von der 
jeweiligen Aufgabenstellung ist, bei einzelnen Veranstaltunge n ist auch eine schriftliche Prüfung im Umfang von ca. 60 Min u-
ten Bestandteil der Prüfung. Die Bearbeitung der Projekta rbeit erfolgt semesterbegleitend in Einzelarbeit oder al s Zweiergrup-
pe. Im Laufe des Bearbeitungszeitraums finden mindestens dre i Betreuungen bzw. Korrekturen statt. Bei der Endpräse ntation 
in Form eines Vortrags werden die erarbeiteten Ergebnisse  in Form von Zeichnungen, Modellen, Texten und Vorträgen  darge-
stellt und bewertet. Dauer der Präsentation ca. 20 Min uten pro Arbeit. 
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Modul:  Entwurfsvertiefung 2 [arch_M_ev_ev2] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Entwurfsvertiefung, Pflichtmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4 Deutsch Präsenzzeit: Je nach Teilleistung  

     Selbststudium: Je nach Teilleistung  

Bestandteile 

Kennung Titel Erfolgskontrolle LP  Wahl/Pflicht 

T_arch_M_ev_ev2_1 Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung 2 Prüfungsleistung anderer Art 4 Wahl 
T_arch_M_ev_ev2_2 Theoretische Entwurfsvertiefung 2 Prüfungsleistung anderer Art 4 Wahl 
T_arch_M_ev_ev2_3 Bautechnische Entwurfsvertiefung 2 Prüfungsleistung anderer Art 4 Wahl 
T_arch_M_ev_ev2_4 Digitale Entwurfsvertiefung 2 Prüfungsleistung anderer Art 4 Wahl 
T_arch_M_ev_ev2_5 Städtebauliche Entwurfsvertiefung 2 Prüfungsleistung anderer Art 4 Wahl 
 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- sind in der Lage ausgehend von ihrem Entwurfsprojekt eine ge eignete Vertiefung zu wählen. 
- kennen die der Vertiefungsrichtung entsprechenden Meth oden und Werkzeuge. 
-  entwickeln im Rahmen des Architekturstudiums durch die Wa hl der Entwurfsvertiefung ein eigenes Profil. Sie lernen Me-

thoden, Anforderungen und Denkweisen unterschiedlicher  Fachdisziplinen kennen und wenden diese an. 
- sind in der Lage, ein Problem aus der Fachrichtung ihre r Entwurfsvertiefung selbstständig und in begrenzter Zeit nach 

wissenschaftlichen, gestalterischen, konstruktiv-technisch en, theoretisch-historischen, städtebaulichen, organisa torischen 
und entwerferischen Methoden zu bearbeiten. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

�$�E�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H�V���0�R�G�X�O���Å�(�Q�W�Z�X�U�I�V�Y�H�U�W�L�H�I�X�Q�J�����´�� 
Die Wahl der Vertiefung ist mit dem jeweiligen Fach- und L ehrgebietsleiter des Entwurfs zu Beginn der Entwurfsbea rbeitung 
einvernehmlich zu klären und verbindlich festzulegen. Eine  Entwurfsvertiefung kann nur in Verbindung mit einem Entwur f 
absolviert werden. 
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Teilleistung:  Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung 2 [T_arch_M_ ev_ev2_1] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Modulzuordnung: Entwurfsvertiefung 1 [arch_M_ev_ev1], Wahlleistung 
 

LP  Turnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4 Deutsch Präsenzzeit: Seminare, Übungen 30 

     Selbststudium: Projektarbeit 90 

Lehrveranstaltungen: 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung - Frohn Seminar, Übung  Marc Frohn 
 Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung - Gebäudelehre Seminar, Übung  N.N. Gebäudelehre 
 Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung - Dill Seminar, Übung  Alex Dill 
 Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung - Nägeli Seminar, Übung  Walter Nägeli 
     

Es kann nur eine der Lehrveranstaltungen belegt werden. 

Inhalt:  

Die Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung ist eine beglei tende Veranstaltung zu einem Hochbauentwurf des entsprechen den 
Dozenten. In unterschiedlichen Veranstaltungsformaten (Wor kshops, Seminare, Vorträge, Übungen) werden Kenntnisse, Me-
thoden und Entwurfswerkzeuge vermittelt, die sich auf das jeweilige Entwurfsthema beziehen. 

Erfolgskontrollen: 

PRN Titel Art  LP  Prüfer/in 

6030/711 Gebäudeplanerische Entwurfsvertiefung 2 Prüfungsl. anderer Art 4 Siehe Dozent 

Die Prüfungsleistung anderer Art erfolgt in einem von der je weiligen Vertiefung abhängigen Format, z.B. in Form von Referat , 
Ausarbeitung, Plänen oder Modellen. 

 
 

Teilleistung:  Theoretische Entwurfsvertiefung 2 [T_arch_M_ev_ev2 _2] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Modulzuordnung: Entwurfsvertiefung 1 [arch_M_ev_ev1], Wahlleistung 
 

LP  Turnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4 Deutsch Präsenzzeit: Seminare, Übungen 30 

     Selbststudium: Projektarbeit 90 

Lehrveranstaltungen: 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Architekturtheorietische Entwurfsvertiefung Seminar  Georg Vrachliotis 
 Architekturkommunikative Entwurfsvertiefung Seminar  Riklef Rambow 
 Baugeschichtliche Entwurfsvertiefung Seminar  Johann Josef Böker 
 Kunstgeschichtliche Entwurfsvertiefung Seminar  Oliver Jehle 
     

Es kann nur eine der Lehrveranstaltungen belegt werden. 

Inhalt:  

Die Theoretische Entwurfsvertiefung ist eine begleitende V eranstaltung zu einem Hoch- oder Städtebauentwurf. In unter schied-
lichen Veranstaltungsformaten (Workshops, Seminaren, Vorträ gen, Übungen) werden Kenntnisse, Methoden und Strategie n 
vermittelt, die sich auf das jeweilige Entwurfsthema bezieh en. 

Erfolgskontrollen: 

PRN Titel Art  LP  Prüfer/in 

6030/712 Theoretische Entwurfsvertiefung 2 Prüfungsl. anderer Art 4 Siehe Dozent 

Die Prüfungsleistung anderer Art besteht in der Regel aus einem Referat von ca. 15 Minuten Dauer und dessen schri ftlicher 
Ausarbeitung im Umfang von ca. 20 Seiten, oder ggf. aus einer Projektarbeit mit zeichnerischer Ausarbeitung deren Umfang 
abhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung ist. Die Bearbeit ung der Projektarbeit erfolgt semesterbegleitend in Einze larbeit 
oder als Zweiergruppe. Im Laufe des Bearbeitungszeitraums finden mindestens drei Betreuungen bzw. Korrekturen statt . Bei 
der Endpräsentation in Form eines Vortrags werden die e rarbeiteten Ergebnisse in Form von Zeichnungen, Modellen , Texten 
und Vorträgen dargestellt und bewertet. Dauer der Prä sentation ca. 20 Minuten pro Arbeit. 
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Teilleistung:  Bautechnische Entwurfsvertiefung 2 [T_arch_M_ev_ev 2_3] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Modulzuordnung: Entwurfsvertiefung 1 [arch_M_ev_ev1], Wahlleistung 

 

LP  Turnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4 Deutsch Präsenzzeit: Seminare, Übungen 30 

     Selbststudium: Projektarbeit 90 

Lehrveranstaltungen: 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Bautechnische Entwurfsvertiefung - Wappner Projekt  Ludwig Wappner 
 Bautechnische Entwurfsvertiefung - Haug Projekt  Thomas Haug 
 Bautechnische Entwurfsvertiefung - Nachhaltigkeit Projekt  N.N. Nachhaltigkeit 
 Bautechnische Entwurfsvertiefung - Vallebuona Projekt  Renzo Vallebuona 
 Bautechnische Entwurfsvertiefung - von Both Projekt  Petra von Both 
 Tragkonstruktive Entwurfsvertiefung Projekt  Matthias Pfeifer 
 Bautechnologische Entwurfsvertiefung Projekt  Rosemarie Wagner 
 Bauphysikalische/gebäudetechnische Entwurfsvertiefung Projekt  Andreas Wagner 
 Bauökologische Entwurfsvertiefung Projekt  Thomas Lützkendorf 
 
Es kann nur eine der Lehrveranstaltungen belegt werden. 

Inhalt:  

a) Die Bautechnische Entwurfsvertiefung ist eine begleit ende Veranstaltung zu einem Hochbauentwurf des entsprechen den 
Dozenten. In unterschiedlichen Veranstaltungsformaten (Wor kshops, Seminaren, Vorträgen, Übungen bzw. entwurfsbegleitend ) 
werden baukonstruktive Kenntnisse, Methoden und Entwurfswe rkzeuge vermittelt, die sich auf das jeweilige Entwurfsthema  
beziehen. Vertiefte detaillierte Ausarbeitung entwurfspr ägender Elemente unter Berücksichtigung technischer, wirts chaftlicher , 
funktionaler und ökologischer Aspekte im architektonisch rä umlichen Kontext. 
 
b) Erfolgt die Bautechnische Entwurfsvertiefung nicht bei  einem Entwurfslehrstuhl, bearbeiten die Studierenden e igenständig 
bauphysikalische, gebäudetechnische, bautechnologische, tr agwerksplanerische oder bauökologische Themenschwerpunkte 
ihres Entwurfsprojekts. Im Rahmen des ersten Betreuungstermi ns werden Zielsetzung und Thema, geeignete Planungswerk-
zeuge sowie ein Arbeitsplan besprochen. In den weiteren Betreuungen erläutern die Studierenden ihren Arbeitss tand und Zwi-
schenergebnisse und es werden ggf. Probleme oder Modifikat ionen in der Herangehensweise erörtert. In einer Schlu sspräsenta-
tion werden die Untersuchungsergebnisse zusammen mit dem Gebäud eentwurf vorgestellt und besprochen.  

Erfolgskontrollen: 

PRN Titel Ar t LP  Prüfer/in 

6030/713 Bautechnische Entwurfsvertiefung 2 Prüfungsl . anderer Art 4 Siehe Dozent 

Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einem Referat  von ca. 15 Minuten Dauer und dessen schriftlicher Ausa rbeitung 
im Umfang von ca. 20 Seiten oder aus einer Projektarbeit mit  zeichnerischer Ausarbeitung deren Umfang abhängig von der 
jeweiligen Aufgabenstellung ist. Die Bearbeitung der Projekta rbeit erfolgt semesterbegleitend in Einzelarbeit oder al s Zweier-
gruppe. Im Laufe des Bearbeitungszeitraums finden mindestens d rei Betreuungen bzw. Korrekturen statt. Bei der Endprä sen-
tation in Form eines Vortrags werden die erarbeiteten Ergebnisse in Form von Zeichnungen, Modellen, Texten und Vorträgen 
dargestellt und bewertet. Dauer der Präsentation ca. 20 Minuten pro Arbeit. 
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Teilleistung:  Digitale Entwurfsvertiefung 2 [T_arch_M_ev_ev2_4] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Modulzuordnung: Entwurfsvertiefung 1 [arch_M_ev_ev1], Wahlleistung 

 

LP  Turnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4 Deutsch Präsenz
zeit: 

Seminare, Übungen 30 

     Selbstst
udium: 

Projektarbeit 90 

Lehrveranstaltungen: 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Digitale Entwurfsvertiefung - Darstellung Projekt  Udo Beyer 
 Digitale Entwurfsvertiefung - Building Lifecycle Management Projekt  Petra von Both 
 Digitale Entwurfsvertiefung - Tragwerk Projekt  Matthias Pfeifer 
 Digitale Entwurfsvertiefung - Bautechnologie Projekt  Rosemarie Wagner 
 Digitale Entwurfsvertiefung - Bauphysik/Gebäudetechnik Projekt  Andreas Wagner 
 

Inhalt:  

Die digitale Entwurfsvertiefung ist eine begleitende Veran staltung zu einem Hoch- oder Städtebauentwurf. In unterschie dlichen 
Veranstaltungsformaten (Workshops, Seminaren, Vorträgen, Übun gen) werden Kenntnisse, Methoden und Strategien der digi -
talen Entwurfsbearbeitung vermittelt, die sich auf das jewe ilige Entwurfsthema beziehen.  

Erfolgskontrollen: 

PRN Titel Art  LP  Prüfer/in 

6030/714 Digitale Entwurfsvertiefung  2 Prüfungsl. anderer Art 4 Siehe Dozent 

Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einem Referat  von ca. 15 Minuten Dauer und dessen schriftlicher Ausa rbeitung 
im Umfang von ca. 20 Seiten oder aus einer Projektarbeit mit  zeichnerischer Ausarbeitung deren Umfang abhängig von der 
jeweiligen Aufgabenstellung ist. Die Bearbeitung der Projekta rbeit erfolgt semesterbegleitend in Einzelarbeit oder al s Zweier-
gruppe. Im Laufe des Bearbeitungszeitraums finden mindestens d rei Betreuungen bzw. Korrekturen statt. Bei der Endprä sen-
tation in Form eines Vortrags werden die erarbeiteten Ergebnisse in Form von Zeichnungen, Modellen, Texten und Vorträgen 
dargestellt und bewertet. Dauer der Präsentation ca. 20 Minuten pro Arbeit. 
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Teilleistung:  Städtebauliche Entwurfsvertiefung 2 [T_arch_M_ev_e v2_5]  

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Modulzuordnung: Entwurfsvertiefung 1 [arch_M_ev_ev1], Wahlleistung 

 

LP  Turnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4 Deutsch Präsenzzeit: Seminare, Übungen 30 

     Selbststudium: Projektarbeit 90 

Lehrveranstaltungen: 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Städtebauliche Entwurfsvertiefung - Neppl Seminar 4 Markus Neppl 
 Städtebauliche Entwurfsvertiefung - Engel Seminar 4 Barbara Engel 
 Städtebauliche Entwurfsvertiefung - Bava Seminar 4 Henri Bava 
 Städtebauliche Entwurfsvertiefung - Gothe Seminar 4 Kerstin Gothe 
     
Es kann nur eine der Lehrveranstaltungen belegt werden. 

Inhalt:  

Die städtebauliche Entwurfsvertiefung ist eine begleitend e Veranstaltung zu einem Städtebauentwurf. In unterschiedl ichen 
Veranstaltungsformaten (Workshops, Seminaren, Vorträgen, Übun gen) werden Kenntnisse, Methoden und Entwurfswerkzeuge 
vermittelt, die sich auf das jeweilige Entwurfsthema bezie hen. 

Erfolgskontrollen: 

PRN Titel Art  LP  Prüfer/in 

6030/715 Städtebauliche  Entwurfsvertiefung 2 Prüfungsl . anderer Art 4 Siehe Dozent 

Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einem Referat  von ca. 15 Minuten Dauer und dessen schriftlicher Ausa rbeitung 
im Umfang von ca. 20 Seiten oder aus einer Projektarbeit mit  zeichnerischer Ausarbeitung deren Umfang abhängig von der 
jeweiligen Aufgabenstellung ist, bei einzelnen Veranstaltunge n ist auch eine schriftliche Prüfung im Umfang von ca. 60 Min u-
ten Bestandteil der Prüfung. Die Bearbeitung der Projekta rbeit erfolgt semesterbegleitend in Einzelarbeit oder al s Zweiergrup-
pe. Im Laufe des Bearbeitungszeitraums finden mindestens dre i Betreuungen bzw. Korrekturen statt. Bei der Endpräse ntation 
in Form eines Vortrags werden die erarbeiteten Ergebnisse  in Form von Zeichnungen, Modellen, Texten und Vorträgen  darge-
stellt und bewertet. Dauer der Präsentation ca. 20 Min uten pro Arbeit. 
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Modul:  Raumlehre [arch_M_gp_rauml] 

 
Modulverantwortlich: Marc Frohn 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Gebäudeplanung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1710103 Raumlehre Seminar  Marc Frohn 
 

Inhalt  

Das Arbeitsthema wird zu Beginn des jeweiligen Semesters d en Studierenden kommuniziert und im Laufe des Semesters t ief-
greifend erarbeitet. Der inhaltliche Fokus liegt auf d er Auseinandersetzung mit dem Thema des architektonischen Raums.  Die 
Annäherung erfolgt über die Darstellung und Analyse des wesen tlichen sprachlichen Vokabulars, relevanter Referenzproje kte, 
unterschiedlicher Entwurfsansätze und/oder Entwurfspr ozesse. Diese sollen im kulturellen, gesellschaftlichen und technologi-
schen Kontext verortet und thematisiert werden. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

7510/629 Raumlehre Prüfungsl. anderer Art 4 Marc Frohn 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art erfolgt in einem von dem ausge schriebenen Thema abhängigen Format, z.B. in Form von 
Referat, Ausarbeitung, Plänen oder Modellen. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art.  

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- verfügen über ein fundiertes Vokabular der in Entwurf spraxis und Theorie wesentlichen Begrifflichkeiten. 
- können architektonischen Raum im gesellschaftlichen, soziale n, kulturellen und technologischen Kontext erarbeiten , analy-

sieren und reflektieren. 
- sind in der Lage, ihre Arbeitsmethodik basierend auf vie lschichtigen und teilweise widersprüchlichen Einflussfa ktoren wie 

Kontext, Funktion, Bildhaftigkeit, etc. im Rahmen eines str ukturierten Arbeitsprozesses konsequent zu thematisieren. 
- sind in der Lage die geeigneten Werkzeuge für die jewe iligen Schritte im Arbeitsprozess auszuwählen und anzuwend en. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
  



 
Master Architektur 
Modulhandbuch mit Stand 09.10 .2016 für das Wintersemester 2016/17 24 

Modul:  Gebäudelehre [arch_M_gp_gebl] 

 
Modulverantwortlich: N.N. Gebäudelehre 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Gebäudeplanung, Pflichtmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30 

 Wintersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Gebäudelehre  Seminar  N.N. Gebäudelehre 
 

Inhalt  

Es werden den Teilnehmern exemplarisch Projekte vermittelt , die die Auseinandersetzung mit den spezifischen Themen des 
Moduls ermöglichen. Darauf aufbauend werden in Recherc he Analyse, Übung, Entwurf, und ggf. Exkursion die thematisch en 
Inhalte bearbeitet und für alle Teilnehmer nachvollzieh bar aufbereitet. Thema der Übung ist die Interaktion von Mo rphologie 
und Typologie des konkreten Inhalts und die Auseinandersetzu ng mit dem jeweiligen Kontext. Im Vordergrund steht das ganz-
heitliche Denken und Entwerfen des Architekten auf a llen Maßstabsebenen. Inhalt und Ergebnisse werden mit Abb ildung Text, 
Zeichnungen und Modell dokumentiert. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

7520/730 Gebäudelehre  Prüfungsl. anderer Art 4 N.N. Gebäudelehre 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus Übung, Modell od er Bild, sowie ggf. semesterbegleitenden modellhaften Ba uauf-
gaben. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- kennen vertiefende Themen aus den Bereichen Gebäudel ehre, Struktur, Typologie, Raum, Materialität, Atmosphäre u nd 

Licht. Diese Aspekte werden im Zusammenhang von ihrem jeweilige n Ort, ihren spezifischen Eigenschaften, dem Pro-
gramm, und der jeweiligen Konstruktion betrachtet. 

- können nach vorangehender Analyse, Vertiefung und Ausein andersetzung mit der Thematik ein komplexes architektoni-
sches Entwurfsprojekt und dessen spezifische Darstellung od er Umsetzung verstehen und für alle Teilnehmer nachvollzieh-
bar aufbereiten. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

keine 

Anmerkungen 

Ggf. Exkursion. 
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Modul:  Entwurfslehre [arch_M_gp_entwl] 

 
Modulverantwortlich: Walter Nägeli 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Gebäudeplanung, Pflichtmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Hausarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Entwurfslehre Seminar  Walter Nägeli 
 

Inhalt  

Veranstalung zum Bereich des Architektonischen Denkens. Die  Veranstaltungen sind darauf ausgerichtet Elemente und F rage-
stellungen, welche die Entstehung des Entwurfs begleiten, nachvollziehbar zu machen und versuchen damit, eine Reihe  wesent-
licher Werkzeuge an die Hand zu geben. Zum Leistungsumfang gehö rt eine schriftliche Ausarbeitung eines Aspekts, der in ner-
halb der Veranstaltungen thematisiert wird.  

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

7530/731 Entwurfslehre Prüfungsl. anderer Art 4 Walter Nägeli 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer schriftl ichen Arbeit zu den Inhalten des Seminars im Umfang von ca. 2 0 
Seiten und den qualifizierten mündlichen Beiträgen. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- haben die Fähigkeit Elemente und Fragestellungen, welc he die Entstehung eines Entwurfs begleiten, nachzuvollziehe n. 
- haben die Fähigkeit eine These im Bereich des Architekt onischen aufzustellen und diese schriftlich, wissenschaft lich fun-

dierte auszuarbeiten. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Konstruktive und Darstellende Geometrie [arch_M_gk t_dgeom] 

 
Modulverantwortlich: Udo Beyer 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Geschichte, Kunst und Theorie, Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Vorlesungen, Übungen 45 

 Wintersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Projektarbeit 

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1710161 Konstruktive und Darstellende Geometrie  Vorlesung/Übung  Udo Beyer 

Inhalt  

Flächen und Durchdringungen werden konstruktiv synthetisch und analytisch behandelt und an für die Baupraxis releva nten 
Beispielen exemplarisch veranschaulicht.  
Die Abbildung von Objekten in Perspektiven zu geneigter Bil debene wird aus der Abbildungssituation entwickelt. Sc hattenkon-
struktion in der Perspektive und die Rekonstruktion des A ufnahmeapparates als Grundlage für Fotomontagen bilden Schwer-
punkte des Kursinhaltes. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

7010/722 Konstruktive und Darstellende Geometrie  Prüfungsleistung anderer 
Art 

4 Udo Beyer 

Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer Projektd okumentation in Form von Zeichnungen im Umfang von ca. 25 
Seiten 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- haben vertiefte Kenntnisse in den Verfahren der Kon struktiven und Darstellenden Geometrie, die sie auf Frage stellungen 

in architektonischen Entwürfen anwenden können. 
- können komplexe Aufgaben so strukturieren, dass sie in Tei lschritten mit bekannten Verfahren lösbar sind 
- kennen die Eigenschaften besonderer Flächenklassen, di e für die konstruktive Umsetzung in der Baupraxis bestimmend 

sind. 
- beherrschen die verschiedenen Abbildungssituationen de r Perspektive und können deren Einfluss auf die Bildwirku ng von 

Visualisierungen einschätzen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Digitales Gestalten und Darstellen [arch_M_gkt_dig i] 

 
Modulverantwortlich: Udo Beyer 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Geschichte, Kunst und Theorie, Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Vorlesungen, Übungen 45 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Digitales Gestalten und Darstellen  Vorlesung/Übung  Udo Beyer,  
Isabelle Doll,  
Aleksandar Krndija 

 

Inhalt  

Es werden effektive Arbeitsweisen im Umgang mit Layoutanwendunge n vermittelt und eingeübt (Formate, Interaktionen, Vari-
ablen etc.). Die medienspezifische Gestaltung und Bearbe itung von Dokumenten wird vorgestellt und an praktischen Be ispielen 
angewendet. Composings und Bildbearbeitungen werden mit n on-destruktiven Verfahren der Bildbearbeitung zu vollwerti gen 
Projektpräsentationen ausgearbeitet. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

7020/723 Digitales Gestalten und Darstellen  Prüfungsl. anderer Art 4 Udo Beyer 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer schrift lichen/zeichnerischen Prüfung im Umfang von 180 Minuten und ei ner 
Hausarbeit im Umfang von 10 Seiten. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art.  

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- können digitale Bildbearbeitungswerkzeuge sicher anwende n um komplexe Composings zu erstellen und Fotos/ Renderings 

nachzubearbeiten.  
- können digitale Layout-Software sicher anwenden zur me diengerechten Gestaltung von Plänen und Präsentationen i m 

Druck- und Webbereich.  
- sind in der Lage Projekte in den Phasen der Recherche , Konzeption und Realisierung zu strukturieren und eigenstä ndig 

durchzuführen. 
- können die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten  a uch auf neue Problemstellungen ü bertragen und lösungsorientiert 

einsetzen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Bildende Kunst [arch_M_gkt_bk] 

 
Modulverantwortlich: Stephen Craig 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Geschichte, Kunst und Theorie, Pflichtmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar/Übung 45 

     Selbststudium: Projektarbeit 60 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Bildende Kunst  Seminar  Stephen Craig 
     
Jedes Semester werden in diesem Modul mehrere Lehrveran staltungen mit wechselnden Themen angeboten. Es kann in di esem 
Modul nur eine dieser Lehrveranstaltungen gewählt werden.  

Inhalt  

Zu Beginn bildet das Beobachten, das Wahrnehmen und das gezielte Hinterfragen des Wahrgenommenen, die intensive Ausei -
nandersetzung mit dem Thema die Grundlage für den gesamten G estaltungsprozess. Die dabei gemachten Erkenntnisse werden 
analysiert, interpretiert und zu einer eigenen Aussage formuliert. Nachdem die Studierenden ihr Thema, ihr Konze pt gefunden 
haben, setzen sie dieses in einer freien Arbeit um. Sie lernen dabei, welche Mittel und Formen für ihre Aussa ge die richtigen 
sind. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

7030/724 Bildende Kunst  Prüfungsl. ander er Art 4 Stephen Craig 
  

 
  

Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus der Abgabe und  Präsentation der Semesterarbeiten in Form von Bildern o der 
Skulpturen. Verpflichtend und vorausgesetzt ist die regel mäßige Teilnahme am Unterricht. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden:  
- können ein Thema konzeptionell erarbeiten, mit dem Zi el eine eigene These aufzustellen und diese in einer freien Arbeit 

umzusetzen.  
- sind in der Lage, eine eigene Position zu entwickeln u nd zu formulieren und sich über diese argumentativ auszutausch en 
- sind in der Lage, kritisch zu beurteilen, zu hinterfra gen und vergleichende Schlussfolgerungen anzustellen.  
- haben ihre Wahrnehmung sensibilisiert und ihr kreatives  Potential entwickelt 
- können eine Präsentation vor der Gruppe abhalten. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Architekturtheorie [arch_M_gkt_theo] 

 
Modulverantwortlich: Georg Vrachliotis 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Geschichte, Kunst und Theorie, Pflichtmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Hausarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1710407 Architekturtheorie  Seminar  Georg Vrachliotis 

Inhalt  

�,�P���0�R�G�X�O���Å�$�U�F�K�L�W�H�N�W�X�U�W�K�H�R�U�L�H�´���Z�H�U�G�H�Q���7�H�L�O�J�H�E�L�H�W�H���G�H�U���$�U�F�K�L�W�H�N�W�X�U�W�K�H�R�U�L�H���E�H�K�D�Q�G�H�O�W�����,�P���9�R�U�G�H�U�J�U�X�Q�G���V�W�H�K�H�Q���N�R�P�S�O�H�[�H���)�U�D�J�H��
stellungen zur Gegenwart und Zukunft der gebauten Umwelt. Interdisziplinäre Bezüge zu Philosophie, den Kulturwissensc haf-
ten, zur Wissenschafts- und Technikgeschichte sowie zu a ktuellen politischen und gesellschaftlichen Bedingungen  sind zentral.  

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

7040/725 Architekturtheorie  Prüfungsl. anderer Art 4 Georg Vrachliotis 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art beinhaltet die aktive Te ilnahme an den Seminarstunden (mündliche und schriftlic he Diskus-
sionsbeiträge und Referate) sowie eine Studienarbeit, deren Umfang und Form abhängig von der jeweiligen Aufgabenstel lung 
ist. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- sind in der Lage, komplexe Teilgebiete der Architekturth eorie systematisch zu analysieren und differenziert zu bewert en. 
- �V�L�Q�G���L�P���6�W�D�Q�G�H�����V�L�F�K���P�L�W���H�L�Q�H�P���Y�R�U�J�H�J�H�E�H�Q�H�Q���R�G�H�U���V�H�O�E�V�W���J�H�Z�l�K�O�W�H�Q���7�K�H�P�D���L�P���6�L�Q�Q�H���H�L�Q�H�U���Å�G�L�V�N�X�U�V�L�Y�H�Q���3�U�D�[�L�V�´���D�X�V�H�L�Q�D�Q��

derzusetzen und mit Blick auf die aktuelle architektoni sche Praxis zu beurteilen.  
- kennen das dazu notwendige fachspezifische Vokabular und  können mit Hilfe dessen im interdisziplinären Austausch ihr en 

Standpunkt differenziert vertreten und allgemeinverständli ch kommunizieren. 
- verfügen über die Fähigkeit, zentrale Inhalte komplexer architekturtheoretischer Texte herauszuarbeiten und zu in terpre-

tieren.  
- können einen eigenständigen Text nach den Methoden des  wissenschaftlichen Arbeitens verfassen.  
Durch die Arbeit in Recherchegruppen ist ihre Teamfähi gkeit ausgebildet. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Architekturkommunikation [arch_M_vt_akomm] 

 
Modulverantwortlich: Riklef Rambow 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Geschichte, Kunst und Theorie, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 60 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

60 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1710452 Architekturkommunikation  Seminar 4 Riklef Rambow 

Inhalt  

Anhand eines ausgewählten, zentralen Anwendungsbereiches der Architekturkommunikation (z.B. Architekturausstellungen , 
Vermittlungsinstitutionen, Partizipative Planungsverfahren, Architekturjournalismus und -kritik, Architektur in Film un d 
Fernsehen) werden grundlegende Theorien, Recherchetec hniken und wissenschaftliche Vorgehensweisen zur systematisch en 
Erkenntnisgewinnung dargestellt und eingeübt. Auf der Grund lage eines fundierten Überblicks über den aktuellen Stand  der 
Probleme, Kontextbedingungen und Lösungsansätze in dem gewäh lten Praxisbereich wird von den Teilnehmerinnen und Tei l-
nehmern exemplarisch eine eigene konzeptuelle Strategie e ntwickelt und ausgearbeitet, im Seminar präsentiert und d iskutiert. 
Hierbei werden nach Möglichkeit aktuelle, realistische u nd praxisrelevante Kontexte gewählt. Anhand des Beispiels  wird die 
gesellschaftliche Bedeutung von Architektur und Baukultur verdeutlicht und der Zusammenhang von Planungsprozessen und -
ergebnissen diskutiert. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

7050/726 Architekturkommunikation  Prüfungsl. anderer Art 4 Riklef Rambow 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer Präsenta tion im Umfang von 30 Minuten m Rahmen der Lehrveranstaltung 
und einer schriftlichen Ausarbeitung im Umfang von ca. 15 S eiten. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- können in einem wichtigen Anwendungsbereich der Architek turkommunikation Kommunikationsbedarfe erkennen und 

analysieren, Zielgruppen benennen und definieren, um au f dieser Grundlage eine wirkungsvolle Vermittlungsmaßnahme zu 
konzipieren.  

- können geeignete Medien und Instrumente benennen und au swählen.  
- sind in der Lage, die wichtigsten Voraussetzungen zu rech erchieren und zu bewerten, um die Maßnahme daran anzupasse n.  
- kennen die wichtigsten Formen der Darstellung und Präsen tation von Kommunikationskonzepten und können diese kompe-

tent einsetzen und gestalten, um potenzielle Auftraggeber  und Finanzierungsinstitutionen für Ihr Projekt zu gewinnen . 
- können selbstorganisiert, reflektiert und zielorientiert  arbeiten.  
- verfügen über die Kompetenz, sich im Team zu organisieren, Tei laufgaben zu definieren und zu verteilen, unterschiedli che 

Fähigkeiten der Teammitglieder zu erkennen und zielgerecht  einzusetzen, um das beste gemeinsame Ergebnis zu erreichen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Kunstgeschichte [arch_M_gkt_kg] 

 
Modulverantwortlich: Oliver Jehle 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Geschichte, Kunst und Theorie, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV-Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Kunstgeschichte �² wechselnde Themen  Seminar  Oliver Jehle 
    Ulrich Schulze 
    Martin Papenbrock 
     
In diesem Modul werden jedes Semester mehrere Lehrveranst altungen mit wechselnden Themen angeboten. Es kann in diese m 
Modul nur eine dieser Lehrveranstaltungen gewählt werden.  

Inhalt  

Vermittelt und erworben werden grundlegende Kenntnisse  zu einem ausgewählten Thema der mittelalterlichen, frühneuzeitli-
chen oder modernen  Kunstgeschichte. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

7060/727 Kunstgeschichte  Prüfungsl. anderer Art 4 Oliver Jehle, 
Ulrich Schulze, 
Martin Papenbrock 

     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer mündlich en Leistung (qualifizierte Diskussionsbeiträge, Referat ode r münd-
liche Prüfung von etwa 15 Minuten Dauer und einer schriftlichen Ausarbeitung im Umfang von ca . 20 Seiten.  

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- sind in der Lage sich mit einem ausgewählten kunstgeschicht lichen Thema sachgerecht wissenschaftlich auseinanderzuset -

zen, eine eigenständige Fragestellung zu erarbeiten und i hre Arbeitsergebnisse in einer Präsentation und Diskussio n  vor-
zustellen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

Besu�F�K���P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V���H�L�Q�H�U���9�R�U�O�H�V�X�Q�J���Å�*�H�V�F�K�L�F�K�W�H���G�H�U���.�X�Q�V�W�´�� 
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Modul:  Baugeschichte [arch_M_gkt_bg] 

 
Modulverantwortlich: Johann Josef Böker 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Geschichte, Kunst und Theorie, Pflichtmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Baugeschichte  Seminar  Johann Josef Böker 

Inhalt  

Bearbeitung eines baugeschichtlichen Einzelthemas innerhal b eines vorgegebenen Rahmenthemas und Einführung in das wis-
senschaftliche Arbeiten. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

7070/728 Baugeschichte  Prüfungsl. anderer Art 4 Johann Josef Böker 
  

 
  

Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einem Referat  von ca. 45 Minuten Dauer und dessen schriftlicher Ausa rbeitung  
oder  aus einer Projektarbeit mit zeichnerischer Ausarbe itung. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
-  sind zur Recherche, zum Literatur- und Quellenstudium u nd zum wissenschaftlichen Arbeiten befähigt. 
-  sind in der Lage, zu analysieren und ein Einzelthema in nerhalb eines größeren Themenkomplexes zu entwickeln. 
-  können die Ergebnisse präsentieren  und sich mit eine m baugeschichtlichen Thema in mündlicher, schriftlicher und zeich-

nerischer Form auseinandersetzen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

Die in den Modul �H�Q���Å�%�D�X�J�H�V�F�K�L�F�K�W�H�����´ und �Å�%�D�X�J�H�V�F�K�L�F�K�W�H�����´���H�U�Z�R�U�E�H�Q�Hn Kenntnisse sind hilfreich. 
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Modul:  Gebäudeanalyse [arch_M_bt_gebana] 

 
Modulverantwortlich: Thomas Haug 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Bautechnik, Wahlmodul 

 

LP Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 3 Deutsch Präsenzzeit: Betreuungen 5 

     Selbststudium: Projektarbeit 115 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1720552 Ausgewählte Gebiete der Gebäudeanalyse  Seminar  Thomas Haug 
 

Inhalt  

Das Modul ermöglicht den Teilnehmern eine intensive Ausein andersetzung mit einem realisierten Projekt, das in Abstimmun g 
ausgewählt wird. Nach einer intensiven Recherche und Ana lyse werden der Entwurf und die Konstruktion zeichneris ch nach-
vollzogen. Die Ergebnisse werden in einer Dokumentation mit Abbildungen und Text zusammengefasst. Dabei wird der Zu -
sammenhang von Entwurfsidee und der materiellen, konstruktive n Umsetzung dargestellt. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

6510/716 Ausgewählte Gebiete der Gebäudeanalyse  Prüfungsl. anderer Art 4 Thomas Haug 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer Hausarbei t mit schriftlichem und zeichnerischem Teil nach Layoutvor gabe, 
6-10 Seiten DIN B 4. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- können Recherchen zu einem ausgewählten Projekt durchfüh ren.  
- sind in der Lage Sekundärquellen und soweit erforderl ich Primärquellen zu erschließen.  
- sind befähigt, ein gebautes Projekt zu analysieren, den E ntwurf, die konstruktive Umsetzung und Materialisierung nachzu-

vollziehen, zu beschreiben und zu begründen.  
- können Projekte in Hinblick auf architektonische Konzepti on, Realisierung und konstruktive Umsetzung umfassend beur-

teilen und einordnen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Integrale Planung [arch_M_bt_integr] 

 
Modulverantwortlich: Petra von Both 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Bautechnik, Wahlmod ul  

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30 

 Wintersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1720704 Integrale Planung  Seminar  Petra von Both 

Inhalt  

In diesem M odul werden den Stu dierenden die theor etischen Grundlagen und prak ti schen Aspekte der Planungsmethodik 
vermittelt. Dabei wird neben den generellen Grundlage n, Begriffen und Ansätzen der Konstruktionsmethodik und d es Systems 
Engineering auch auf die bauspezifischen Aspekte der Integral en Planung eingegangen. 
Es werden ausgewählte planungsunterstützende Methoden und  Techniken für unterschiedliche Prozesse im Planungsverlau f 
behandelt: Problemanalyse, Lösungssynthese (Ideenfi ndung, Konzeptentwicklung), Entscheidung und Bewert ung.  

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

6520/717 Integrale Planung  Prüfungsl. anderer Art 4 Petra von Both 
     
Schwerpunkt der Prüfungsleistung anderer Art ist die Erste llung einer schriftlich/planerischen Ausarbeitung im Umfang von 
ca. 20 Seiten. Zudem erfolgt eine 15-minütige Präsentati on und Diskussion der Ergebnisse. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationszie le  

Die Studierenden: 
- haben ein grundlegendes Verständnis des systemorientiert en, ganzheitlichen Denkens sowie die Kenntnis der Grundla gen 

der Integralen Planung.  
- kennen die Grundprinzipien der Integralen Planung. 
- können planerische Probleme i m Bereich der Architektur analysi eren, strukturieren u nd beschreiben. 
- kennen ausgewählte planungsunterstützende Methoden und Techniken für unterschiedliche Prozesse im Planungsverlauf:  

Problemanalyse, Lösungssynthese (Ideenfindung, Konz eptentwicklung), Entscheidung und Bewertung. 
- sind fähi g, die in der Veranstaltung vermittelten Methoden kriti sch zu beur teile n und problemgerecht anzuwenden. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

Kenntnisse zu Grundlagen der Planungsmethodik sind hilfreic h. 
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Modul:  Virtual Engineering [arch_M_bt_vitreng] 

 
Modulverantwortlich: Petra von Both 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Bautechnik, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Virtual Engineering  Seminar  Petra von Both 

Inhalt  

Im Modul "Virtual Engineering" werden den Studierenden m ethodische und technische Kenntnisse zu den Themen des mo del-
basierten Planens und des Virtual Designs vermittelt. Es wer den die theor etischen Grundlagen und prakti schen Aspek te des 
Virtual Engineerin und jeweils ausgewählte Methoden und Technologien für unterschiedliche Prozesse im Planungsverla uf 
behandelt. 
Building Lifecycle Management beinhaltet die durchgängige In tegration der Informationen und Prozesse, die im Gebäudele -
benszyklus entstehen. Eine wichtige Basis hierfür ist ein in telligentes virtuelles Gebäudemodell, das neben der grafis chen und 
geometrischen Beschreibung auch semantische Informationen zu den verschiedenen Fachaspekten und Lebenszyklusphasen 
abbilden kann. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

6530/718 Virtual Engineering  Prüfungsl. anderer Art 4 Petra von Both 
     
Schwerpunkt der Prüfungsleistung anderer Art ist die Erste llung einer schriftlich/zeichnerischen Ausarbeitung im Umfa ng von 
20 Seiten. Zudem erfolgt eine 15-minütige Präsentation un d Diskussion der Ergebnisse. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- beherrschen den sicheren Umgang und den anforderungsgerech ten Einsatz der informationstechnischen Methoden und 

Werkzeuge zur Bewerkstelligung einer modellbasierten Planun g sowie die reflektierte Anwendung von Planungs- und Ar-
beitsmethoden, welche darauf aufbauen. 

- kennen die Grundprinzipien der modellbasierten Planu ng und des Virtual Engineerings. 
- kennen ausgewählte Werkzeuge, Technologien und Methode n des Virtual Engineering. 
- sind fähi g, die in der Veranstaltung vermittelten Methoden und Tech nologien kriti sch zu beur teile n und problemgerecht 

anzuwenden. 
- verstehen die Prinzipien zum Aufbau virtueller Modelle  und sind fähig, diese Prinzipien mit geeigneten technische n Werk-

zeugen umzusetzen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

Kenntnisse zu Grundlagen des Building Information Modelin g sowie der Planungsmethodik sind hilfreich. 
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Modul:  Tragwerksanalyse und -planung [arch_M_bt_tragana] 

 
Modulverantwortlich: Matthias Pfeifer 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Bautechnik, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar, Betreuungen 45 

     Selbststudium: Projektarbeit 75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1720757 Tragwerksanalyse und -planung  Seminar  Matthias Pfeifer 

Inhalt  

In der Veranstaltung werden bestehende Bauwerke hinsichtli ch ihrer Bauhistorie, geschichtlichem Hintergrund, Gebäu detypo-
logie und Konstruktion betrachtet. Ein besonderes Augen merk liegt auf der Analyse des Tragwerks. Dabei wird jedes Sem ester 
ein anderer Themenschwerpunkt behandelt. Am Semesterende findet ein Kolloquium statt, in dem die Inhalte abschlie ßend 
diskutiert werden. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

 Tragwerksanalyse und -planung  Prüfungsl. anderer Art 4 Matthias Pfeifer 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus der semesterbe gleitend erarbeiteten Tragwerksanalyse eines bestehenden B au-
werks, der Darstellung der Ergebnisse in einem Referat vo n etwa 20 Minuten Dauer und einer maximal 20-seitigen Ausa rbei-
tung sowie einem Kolloquium. Die Bearbeitung erfolgt in Zwe iergruppen, es finden regelmäßige Betreuungen bzw. Korrekt uren 
statt. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- können eigenständig Recherchen zu einem Bauwerk, insbesond ere zu dessen Tragwerk durchführen.  
- sind in der Lage, die recherchierten Daten zu analysie ren und zu interpretieren. 
- können das analysierte Tragwerk abstrahiert darstellen un d dessen Wirkungsweise verständlich erklären. 
-  können komplexe Strukturen erfassen und in Teiltragwer ke untergliedern. 
-  sind in der Lage, wesentliche Aspekte von Tragwerken i n kurzer Zeit zu erfassen und wiederzugeben. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Anmerkungen 

Mit Pflichtexkursion 
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Modul:  Performance-Analyse für Gebäude [arch_M_bt_perfana ] 

 
Modulverantwortlich: Andreas Wagner 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Bautechnik, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Übungen, Betreuungen, 
Präsentationen 

45 

 Wintersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1720972 Performance-Analyse für Gebäude  Seminar  Andreas Wagner 

Inhalt  

In diesem Modul werden die Studierenden in Simulationswer kzeuge eingeführt, mit denen die energetische und raumkli mati-
sche Performance eines Gebäudes beurteilt werden kann. Hierzu werden Entwürfe der Studierenden herangezogen, d ie im Lau-
fe des Seminars untersucht und optimiert werden. Neben der Vermittlung von Grundlagen der Gebäudesimulation und d er 
Gebäudemodellierung in für die Architektur geeigneter W eise liegt der Schwerpunkt des Seminars in der Anwendung d er Pro-
gramme. Es erfolgt jeweils eine Einführung und über einfa che Aufgaben werden die Grundfunktionalitäten der Pro gramme 
erschlossen. Anhand der Seminaraufgaben werden unter B etreuung eigenständig Simulationen durchgeführt und die Er gebnis-
se im Kontext des jeweils zugrunde liegenden Gebäudeentwurfs diskutiert. Diese Performance-Analyse wird unterfüttert mit 
Beispielen aus der Praxis und Erkenntnissen auf Basis von G ebäude-Monitoring und anderen Analyse-Methoden und -
Werkzeugen. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

6550/720 Performance-Analyse für Gebäude  Prüfungsl. anderer Art 4 Andreas Wagner 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus drei Präsenta tionen und deren Diskussion zu Teilaufgaben des Seminars im Um-
fang von insgesamt 45 Minuten. Die Aufgaben bauen aufeinande r auf, insofern ist die Reihenfolge der Präsentationen  bindend. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- verstehen den Einfluss des Außenklimas auf die energetisc he und raumklimatische Performance eines Gebäudes und kö n-

nen daraus Untersuchungsziele zur Optimierung des architektoni schen Entwurfs mithilfe bauphysikalischer Maßnahmen 
ableiten.  

- beherrschen verschiedene computerbasierte Werkzeuge zu r Analyse der planungsrelevanten Klimafaktoren eines Stando rts 
sowie der Performance von Gebäuden und identifizieren die jeweils relevanten Fragestellungen. 

- sind in der Lage, aus Gebäudeentwürfen Modelle für S imulationsprogramme zu entwickeln, in dem sie Raumprogramme 
analysieren und im Sinne einer physikalisch sinnvollen Abbi ldung abstrahieren. Sie identifizieren dabei die für ei ne sinnvol-
le Modellierung relevanten Gebäudemerkmale und -parameter  und implementieren Strategien zur Performance-
Optimierung. 

- können Vergleiche zwischen Gebäudevarianten durchführe n, um relevante Einflüsse auf die Performance eines Gebä udes 
zu ermitteln. Sie können ihre Ergebnisse eigenständig anhan d von Vergleichen oder Benchmarks überprüfen.  

- können ihre Gebäudeanalysen dahingehend evaluieren, da ss sie die Simulationsergebnisse zurückspiegeln können auf En t-
scheidungen im Entwurf und der Baukonstruktion. Sie sind da mit in der Lage, sich quantitative Entscheidungshilfen be im 
Entwerfen zu erarbeiten. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Planen und Bauen mit Licht [arch_M_bt_licht] 

 
Modulverantwortlich: Andreas Wagner 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Bautechnik, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Übungen, Betreuungen, 
Präsentationen 

45 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Planen und Bauen mit Licht Seminar  Cornelia Moosmann 

Inhalt  

In diesem Modul werden die Stu dierenden in verschiedene Planungswerkzeuge für die Lichtplanu ng eingeführt. Neben Grund-
lagen der Modellierung für Lichtsimulationen sowie der Li chtmesstechnik werden in dem Seminar Simulationsprogramme zur 
Bewertung von Tages- und Kunstlichtsituationen in Innenräu men vorgestellt und angewendet. Je nach Aufgabenstellun g wer-
den  Modelle für Untersuchungen z.B. im künstlichen Himmel angef ertigt und vermessen. Thematische Schwerpunkte wie 
Tageslichtnutzung, visueller Komfort und Wechselwirkungen zu an deren Raumklimaparametern werden seminaristisch erar-
beitet und anhand von Simulationen und/oder Messungen a n eigenen Entwürfen oder eigenen Modellen diskutiert. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

6560/721 Planen und Bauen mit Licht Prüfungsl. anderer Art 4 Cornelia Moosmann 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art umfasst zwei oder drei Prä sentationen und deren Diskussion zu Teilaufgaben des Semina rs 
im Umfang von insgesamt 45 Minuten. Die Aufgaben bauen aufeinan der auf, insofern ist die Reihenfolge der Präsentatione n 
bindend. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- verstehen den Zusammenhang zwischen der Charakteristik ver schiedener Lichtquellen und der menschlichen Wahrneh -

mung sowie gesundheitlichen Aspekten und können daraus Anf orderungen an Lichtkonzept für bestimmte Gebäudenutzun-
gen ableiten. 

- sind vertraut mit Testeinrichtungen  und Messtechnik (z.B. kü nstlicher Himmel)  zur Analyse von Belichtungssituationen 
in Räumen/Gebäuden bzw. Besonnungs-/Verschattungssituation en im städtebauliche Kontext und können mit diesen �² der 
jeweiligen Aufgabe entsprechend �² unter Anleitung arbeiten.  

- sind in der Lage, aus Gebäudeentwürfen Modelle für L ichtsimulationsprogramme zu entwickeln, in dem sie Raumprogram-
me analysieren und ggf. im Sinne einer physikalisch sinnvollen  Abbildung abstrahieren; sie identifizieren dabei die re levan-
ten geometrischen Größen und Materialparameter und imple mentieren diese. 

- führen eigenständig Parameterstudien durch, um relevante Einflüsse auf die Belichtungs-/Beleuchtungssituation in Räu-
men zu ermitteln. Sie sind mit der methodischen Vorgehensw eise der Gebäudesimulation vertraut und können ihre Ergeb -
nisse anhand von Vergleichen oder Benchmarks eigenständig ü berprüfen. 

- evaluieren ihre Gebäudeanalysen dahingehend, dass sie d ie Simulationsergebnisse zurückspiegeln können auf Entschei-
dungen im Entwurf und für das Beleuchtungssystem. Sie sind damit in der Lage, sich eigenständig quantitative Entschei-
dungshilfen beim Entwerfen zu erarbeiten. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

Erfolgreiche Teilnahme an Grundlagenvorlesungen zur Bauph ysik und zur Technischen Gebäudeausrüstung im Bachelor-
Studiengang. Erfolgreiche Teilnahme an der Vorlesung Lichtt echnik und -konzepte für Räume. 
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Modul:  Städtebauliche Typologien [arch_M_sl_sttypo] 

 
Modulverantwortlich: Markus Neppl 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Stadt- und Landschaftsplanung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 45 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Projektarbeit 

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Städtebauliche Typologien  Seminar  Markus Neppl 

Inhalt  

Analysieren und Systematisieren von unterschiedlichen Beb auungs- und Nutzungsstrukturen. Analysieren von Beispielen un-
terschiedlicher Typologien aus historischen und zeitgenössi schen Kontexten. Vertiefung des Nutzungsschwerpunktes Wohnen. 
Grundlagen der Grundrissgestaltung von Wohn- und Geschäft sgebäuden. Vermittlung von Erschließungssystemen für unter-
schiedliche Typologien. Ausarbeitung zu einem Beispiel eines hyb riden Wohn- und Geschäftsgebäudes. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

8010/732 Städtebauliche Typologien  Prüfungsl. anderer Art 4 Markus Neppl 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus der mündlichen  Präsentation der Arbeitsergebnisse (Dauer ca. 15 Minu ten). 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
-  sind fähig ihre Arbeitsprozesse zeitlich und inhaltlic h zu organisieren und die Arbeitsresultate angemessen inn erhalb des 

Teams zu präsentieren. 
- sind in der Lage unterschiedliche Bebauungs- und Nutzu ngsstrukturen, sowie unterschiedliche Typologien aus histori schen 

und zeitgenössischen Kontexten zu analysieren. 
- sind in der Lage eigene Grundrisse nebst Erschließungssyste men für Wohn- und Geschäftsgebäude zu erstellen. 
- sind fähig ihre Analyseergebnisse mündlich, schriftlich un d zeichnerisch auszudrücken. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Quartiersanalysen [arch_M_sl_quatana] 

 
Modulverantwortlich: Markus Neppl 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Stadt- und Landschaftsplanung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30 

 Wintersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1731095 Quartiersanalysen  Seminar  Markus Neppl 

Inhalt  

Innerhalb des Moduls werden großmaßstäbliche Stadträume hi nsichtlich ihrer Nutzung, Struktur und sozialräumlicher Inte r-
aktion untersucht. Gleichzeitig soll der Begriff des St adtquartiers definiert und auf seine Relevanz in der St adtplanung hin 
analysiert werden. Es werden stadtsoziologische Grundlage n vermittelt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Verknü pfung von 
stadtsoziologischen Inhalten und nutzerzentrierten Analyse methoden wie bspw. Bürgerbefragungen und Partizipationsmet ho-
den.  

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

8020/733 Quartiersanalysen  Prüfungsl. anderer Art  Markus Neppl 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer mündlich en Präsentation der Analysearbeit (Dauer ca. 15 Minuten ). 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
-  sind fähig ihre Arbeitsprozesse zeitlich und inhaltlic h zu organisieren und die Arbeitsresultate angemessen inn erhalb des 

Teams zu präsentieren. 
- können mittels verschiedener Methoden Probleme im Berei ch des städtebaulichen Entwurfes analysieren, strukturiere n 

und formal beschreiben. Sie sind insbesondere in der Lage  stadtsoziologische Zusammenhänge zu erkennen, zu interpretie-
ren und für die eigene Arbeit zu verwerten.  

- wenden unterschiedliche aus dem Studium bekannte Analyseme thoden an. Zusätzlich sind sie in der Lage neue Methode n 
wie bspw. Bürgerbeteiligungsmethoden und andere nutzerze ntrierte Befragungsmethoden aus dem Themenfeld der Stadt -
soziologie anzuwenden. 

- können integrative Problemlösungen entwickeln. 
- sind fähig ihre Analyseergebnisse mündlich, schriftlich un d zeichnerisch auszudrücken, und in einen stadtsoziologisc hen 

Kontext zu stellen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Internationaler Städtebau [arch_M_sl_intsta] 

 
Modulverantwortlich: Barbara Engel 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Stadt- und Landschaftsplanung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Spra che  Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 45 

 Wintersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Projektarbeit 

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1731164 Internationaler Städtebau  Seminar  Barbara Engel 

Inhalt  

Im Fokus dieses städtebaulichen Seminars stehen Dokumentation sowie kritische Betrachtung und eigene Bewertung von 
räumlichen und gestalterischen Aspekten von Städten in l okalen und/oder internationalen Kontexten.  
Es werden erweiterte Kenntnisse über ökonomische, soziale , politische, ökologische und räumliche Zusammenhänge der S tadt-
entwicklung in europäischen und außereuropäischen Städte n vermittelt und bearbeitet. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

8030/734 Internationaler Städtebau  Prüfungsl. anderer Art 4 Barbara Engel 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht jeweils aus Seminar arbeiten in schriftlicher und/oder zeichnerischer For m im Umfang 
von maximal 20 Seiten und einer Präsentation oder einem Ref erat im Umfang von maximal 20 Minuten. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art.  

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
-  haben Kenntnisse über internationale städtebaulich e Phänomene, Stadttypen in unterschiedlichen Kultur- und Sozialkrei-

sen und Einblick in die aktuellen Transformationsprozesse ur baner Systeme. Sie verstehen komplexe gesamtgesellschaftli-
che Zusammenhänge und deren Einfluss auf die Stadtentwi cklung.  

- können städtebauliche Ordnungs- und Gestaltungsprinzipie n vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Leitbilder un d Para-
digmen interpretieren. 

- besitzen die Fähigkeit zum selbstständigen wissenschaftlich en Arbeiten und sind in der Lage, eigene Positionen zur  Thema-
tik zu erarbeiten und dieses Fachwissen in geeigneter Form z u präsentieren. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Stadttheorie [arch_M_sl_sttheo] 

 
Modulverantwortlich: Barbara Engel 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Stadt- und Landschaftsplanung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 45 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
 Haus-/Projektarbeit  

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Stadttheorie  Seminar  Barbara Engel 

Inhalt  

Im Fokus des stadttheoretischen Seminars steht die Auseinan dersetzung mit Prozessen und Debatten, die hinter den rä umli-
chen Phänomenen und Entwicklungen stehen. In diesem Semina r wird das Wissen über verschiedene Planungsprozesse und 
Methoden, Beteiligung, sowie Demokratie in der Planung in l okalen und/oder internationalen Kontexten vermittelt und kritisch 
bewertet. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

8040/735 Stadttheorie  Prüfungsl. anderer Art 4 Barbara Engel 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht jeweils aus Seminar arbeiten in schriftlicher und/oder zeichnerischer For m im Umfang 
von maximal 20 Seiten und einer Präsentation oder einem Ref erat im Umfang von maximal 20 Minuten. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
-  haben Kenntnisse über aktuelle städtebauliche Disku rse, Bedingungen und Tendenzen gegenwärtiger Debatten in  der 

Stadtentwicklung. Sie verstehen die vielschichtige Rolle der Planung und der Planer in der Gesellschaft.  
- besitzen die Fähigkeit zur kritischen Analyse und Reflek tion von konzeptuellen Stadtmodellen und Strategien und können 

diese bei der aktuellen städtebaulichen Problematik konstr uktiv verwenden. 
- können, basierend auf verschiedenen historischen und zeitgenössischen Verständnissen von Raum als sozialem Raum, ge-

bautem Raum und Freiraum  die Anforderungen an die Entwicklu ng urbaner Räume formulieren.  
- besitzen die Fähigkeit zum selbstständigen wissenschaftlich en Arbeiten und sind in der Lage eigene Positionen zur  Thema-

tik erarbeiten und dieses Fachwissen in geeigneter Form zu  präsentieren. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Planen im ländlichen Raum [arch_M_sl_laendl] 

 
Modulverantwortlich: Kerstin Gothe 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Stadt- und Landschaftsplanung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar, Betreuungen 45 

 Sommersemester    Selbststudium: Projektarbeit 75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Planen im ländlichen Raum  Seminar  Kerstin Gothe 

Inhalt  

Es werden aktuelle Themen zur Planung im Ländlichen Raum beh andelt. Dabei werden räumliche, soziale, technische und  
Nutzungsaspekte miteinander verknüpft und integrierte Lösungen erarbeitet und ggf. gestaltet. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

8050/736 Planen im ländlichen Raum  Prüfungsl. anderer Art 4 Kerstin Gothe 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einem Referat  von ca. 20 Minuten Dauer und dessen schriftlicher Ausa rbeitung 
im Umfang von ca. 20 Seiten oder aus einer Recherche oder einem Konzept, deren Art und Umfang abhängig von der jeweiligen 
Aufgabenstellung ist. 

Moduln ote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art.  

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
-  können Probleme der Planung im ländlichen Raum analysieren , strukturieren und beschreiben.  
- können Erhebungen konzipieren und auswerten unter Anwe ndung der notwendigen Methoden. 
- können Konzepte und Ideen für die jeweils spezifischen O rte, Gemeinden oder Regionen entwickeln und in geeignete r Form 

kommunizieren. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Landschaftstypologien [arch_M_sl_landty p] 

 
Modulverantwortlich: Henri Bava 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Stadt- und Landschaftsplanung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 45 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Landschaftstypologien  Seminar  Henri Bava 

Inhalt  

Anhand von Textanalysen und Fallstudien werden vertiefen de Kenntnisse über aktuelle und maßstabsübergreifende Pl anungs-
aufgaben der Landschaftsplanung vermittelt. Die Studierend en erhalten einen Überblick zu den Themenfeldern der La nd-
schaftsarchitekturtheorie. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

8060/737 Landschaftstypologien  Prüfungsl. anderer Art 4 Henri Bava 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer schriftl ichen Ausarbeitung (15 Seiten) und einem mündlichen Vortr ag (15 
Min.). Die Erfolgskontrolle erfolgt studienbegleitend im Rahme n von zwei Zwischen- und einer Endpräsentation, zzgl. zwe imali-
ger Textkorrektur. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
-  sind fähig eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen.  
- können die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens an wenden 
- erlangen Kenntnisse zur mündlichen und schriftlichen D iskursfähigkeit innerhalb der Profession der Landschaftsar chitek-

tur und im interdisziplinä ren Austausch.  

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Geschichte der Landschaftsarchitektur [arch_M_sl_g esland] 

 
Modulverantwortlich: Henri Bava 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Stadt- und Landschaftsplanung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Vorlesung, Betreuungen 45 

 Wintersemester    Selbststudium: Projektarbeit 75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1731213 Geschichte der Landschaftsarchitektur  Vorlesung/Übung  Henri Bava 

Inhalt  

Die Studierenden erhalten anhand einer Vorlesung Kenntn isse über die geschichtliche Entwicklung der Landschaftsar chitek-
tur.Den Studierenden werden historischen Landschaftstyp ologien vermittelt. Anhand einer konkreten Planungsaufgabe werden 
räumliche Analyse- und Entwurfsfähigkeiten geschult. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

8070/738 Geschichte der Landschaftsarchitektur  Prüfungsl. anderer Art 4 Henri Bava 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer schriftl ichen Ausarbeitung, die zusammen mit einer kleinen Entwurfs auf-
gabe vorlesungsbegleitend erbracht wird. Die Erfolgskontroll e erfolgt studienbegleitend im Rahmen von bis zu zwei Zwische n- 
und einer Endpräsentation.  

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
-  können die rä umlichen und strukturellen Besonderheiten landschaftsplan erischer Projekte analysieren, strukturieren und 

formal beschreiben. 
- sind in der Lage Landschaftstypologien in den historisc hen Kontext einzuordnen. 
- sind in der Lage Förderung natur- und stadträumlicher L andschaftsprozesse auf unterschiedlichen Maßstabsebenen kri-

tisch zu beurteilen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Forschungsfelder [arch_M_vt_forsch] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan  
Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Pflichtmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

6 jedes Semester 1 Semester 5 Deutsch Präsenzzeit: Betreuungen, Semin ar 30  
     Selbststudium: Projektarbeit  150  

Bestandteile 

Kennung Titel Erfolgskontrolle LP  Wahl/Pflicht 

T_arch_M_vt_forsch1 Forschungsseminar  Prüfungsleistung anderer Art 4 Wahl 
T_arch_M_vt_forsch2 Freie Studienarbeit  Prüfungsleistung anderer Art 4 Wahl 
T_arch_M_vt_forsch3 Vorbereitung Masterarbeit  Studienleistung 2 Pflicht 
     
�0�L�W���G�H�U���:�D�K�O���H�L�Q�H�V���E�H�W�U�H�X�H�Q�G�H�Q���)�D�F�K�J�H�E�L�H�W�V���I�•�U���G�L�H���7�H�L�O�O�H�L�V�W�X�Q�J���Å�9�R�U�E�H�U�H�L�W�X�Q�J���0�D�V�W�H�U�D�U�E�H�L�W�´���Z�L�U�G���D�X�W�R�P�D�W�L�V�F�K���G�H�U���/�H�L�W�H�U���G�L�H��
ses Fachgebiets der Erstprüfer für die Masterarbeit. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
-  kennen die Regeln und Methoden wissenschaftlichen A rbeitens in der Architektur und benachbarten Disziplin en. 
- sind in der Lage, eigenständige komplexe Fragenstellungen zu einem speziellen Thema zu formulieren. Dabei können sie  

eine eigenverantwortlich organisierte, wissenschaftliche  Recherche unter Einbeziehung verwandter Disziplinen betr eiben. 
- entwickeln ein individuelles Forschungsinteresse und skizzi eren ihr Vorhaben sowie die anzuwendende Methode.  
- sind in der Lage, in der Diskussion mit Ihrem Betreuer Umfan g und Inhalt für die zu erbringende Arbeit bzw. die Master-

arbeit festzulegen. 
- können innerhalb eines festgelegten Zeitraums einen eige nständigen Forschungsbeitrag, der wissenschaftlichen Anfor de-

rungen genügt, erarbeiten und präsentieren. 
- können innerhalb eines festgelegten Zeitraums eigenständ ig die Aufgabenstellung für die eigene Masterarbeit, die au srei-

chend für den Bearbeitungszeitraum von einem halben Jahr ist , entwickeln und formulieren.  
- können die Relevanz ihres Vorhabens einschätzen und es in Bezug zu größeren Forschungsthemen setzen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

Belegung im Semester vor der Mast �H�U�D�U�E�H�L�W�����0�L�W���G�H�U���:�D�K�O���H�L�Q�H�V���E�H�W�U�H�X�H�Q�G�H�Q���)�D�F�K�J�H�E�L�H�W�V���I�•�U���G�L�H���7�H�L�O�O�H�L�V�W�X�Q�J���Å�9�R�U�E�H�U�H�L�W�X�Q�J��
�0�D�V�W�H�U�D�U�E�H�L�W�´���Z�L�U�G���D�X�W�R�P�D�W�L�V�F�K���G�H�U���/�H�L�W�H�U���G�L�H�V�H�V���)�D�F�K�J�H�E�L�H�W�V���G�H�U���(�U�V�W�S�U�•�I�H�U���I�•�U���G�L�H���0�D�V�W�H�U�D�U�E�H�L�W�� 

Anmerkungen 

ggf. mit Exkursion 
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Teilleistung:  Forschungsseminar [T_arch_M_vt_forsch1] 

 
Verantwortlich: Studiendekan  

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Modulzuordnung: Forschungsfelder [arch_M_vt_forsch], Wahlleistung 

 

LP  Turnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 jedes Semester  1 Semester 5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30  
     Selbststudium: Projektarbeit  90  

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Forschungsseminar  Seminar  Marc Frohn 
 Forschungsseminar  Seminar  Udo Beyer 
 Forschungsseminar  Seminar  N.N. (Gebäudelehre) 
 Forschungsseminar  Seminar  Alex Dill  
 Forschungsseminar  Seminar  Georg Vrachliotis 
 Forschungsseminar  Seminar  Riklef Rambow 
 Forschungsseminar  Seminar  Walter Nägeli 
 Forschungsseminar  Seminar  Ludwig Wappner 
 Forschungsseminar  Seminar  Thomas Haug 
 Forschungsseminar  Seminar  N.N. (Nachhaltigkeit) 
 Forschungsseminar  Seminar  Renzo Vallebuona 
 Forschungsseminar  Seminar  Petra von Both 
 Forschungsseminar  Seminar  Matthias Pfeifer 
 Forschungsseminar  Seminar  Friedmar Voormann 
 Forschungsseminar  Seminar  Rosemarie Wagner 
 Forschungsseminar  Seminar  Andreas Wagner 
 Forschungsseminar  Seminar  Markus Neppl 
 Forschungsseminar  Seminar  Barbara Engel 
 Forschungsseminar  Seminar  Henri Bava 
1731257 Forschungsseminar  Seminar  Kerstin Gothe 
 Forschungsseminar  Seminar  Johann Josef Böker 
1741317 Forschungsseminar  Seminar  Oliver Jehle 
     
Es kann nur eine der Lehrveranstaltungen belegt werden. Jedes Semester werden ca. drei verschiedene Forschungsse minare, 
jeweils mit speziellen Themen angeboten. 

Inhalt  

Das Architekturstudium ist geprägt durch gestalterische und konstruktive Beschäftigung mit vielfältigen Themen. Darübe r 
hinaus ist die analytisch forschende Auseinandersetzung mit F ragestellungen ein Charakteristikum des universitären Studi-
ums. Im Forschungsseminar werden die Methoden des wissenschaft lichen Arbeitens mit Bezug zu einem konkreten For-
schungsvorhaben des Fach- oder Lehrgebiets vorgestellt und  geübt. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

781 Forschungsseminar  Prüfungsleistung anderer Art 4 siehe Dozent 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer spezifisc hen forschungsorientierten Leistung. Das Thema muss dabei zu 
Beginn der Bearbeitung vom betreuenden Fach- oder Lehrgeb iet, unter Festlegung von Umfang, Zeitrahmen und qualitative n 
Kriterien, angenommen werden. Die Leistung erfolgt in Fo rm von wissenschaftlichen Texten mit erläuternden Grafi ken, eine 
Präsentation ist möglich. 
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Teilleistung:  Freie Studienarbeit [T_arch_M_vt_forsch2] 

 
Verantwortlich: Studiendekan  

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Modulzuordnung: Forschungsfelder [arch_M_vt_forsch], Wahlleistung 

 

LP  Turnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 jedes Semester  1 Semester 5 Deutsch Präsenzzeit: Betreuungen 30  
     Selbststudium: Projektarbeit  90  

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Freie Studienarbeit - Raum und Entwerfen Projekt  Marc Frohn 
 Freie Studienarbeit - Architekturtheorie  Projekt  Georg Vrachliotis 
 Freie Studienarbeit - Architekturkommunikation Projekt  Riklef Rambow 
1720806 Freie Studienarbeit - Building Lifecycle Management Projekt  Petra von Both 
1720758 Freie Studienarbeit - Tragkonstruktionen Projekt  Matthias Pfeifer 
 Freie Studienarbeit - Baustoffkunde Projekt  Friedmar Voormann 
 Freie Studienarbeit - Bautechnologie Projekt  Rosemarie Wagner 
1720980 Freie Studienarbeit - Bauphysik/technischer Ausbau Projekt  Andreas Wagner 
 Freie Studienarbeit - Baugeschichte Projekt  Johann Josef Böker 
 Freie Studienarbeit - Kunstgeschichte Projekt  Oliver Jehle 
     
Es kann nur eine der Lehrveranstaltungen belegt werden.  

Inhalt  

Die Freies Studienarbeit weist gemäß der Vielfalt angew andter Methoden und möglicher Fragestellungen eine große themati-
sche Spannweite auf, z.B.: 

- Mitwirkung an einem aktuellen Forschungsprojekt eines Fach- oder Lehrgebiets 
- Schriftliche Ausarbeitung zu einem selbst gewählten Thema auf wissenschaftlichem Niveau 
- Mitwirkung an einer wissenschaftlichen Tagung, z.B. durch Konf erenzbericht, Beitrag, Vorbereitung und Organisation etc. 
- Anwendung methodischer Werkzeuge benachbarter Diszipline n, z.B. statistische Untersuchungen, qualifizierte Interviews , 

bauliche Bestandsanalyse, soziologische Feldstudien etc. a n einem selbst gewählten Untersuchungsgegenstand 
- Erarbeitungen planerischen Grundlagenmaterials, z.B. Rau mbuch, Bauaufnahme, Auswertung statistischer Daten, Ver-

gleichsstudie etc. 
- Gutachterliche Tätigkeit, z.B. energetische, denkmalpf legerische oder wirtschaftliche Bewertung von Bestandgeb äuden etc. 
Das Arbeitsthema wird von den Studierenden selbst gewäh lt und muss mit den Lehrenden kommuniziert und abgestimmt w er-

den. Zu Beginn des Semesters ist vom Studierenden ein Ku rzexposé vorzulegen, welches Fragestellung, Relevanz, Ziele und 
Herangehensweise klar definiert. Im Laufe des Semesters folgt eine tiefgreifende Ausarbeitung des Themas. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

782 Freie Studienarbeit  Prüfungsleistung anderer Art 4 siehe Dozent/in 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer spezifis chen forschungsorientierten Leistung. Das Thema muss dabei zu  
Beginn der Bearbeitung vom betreuenden Fach- oder Lehrgeb iet, unter Festlegung von Umfang, Zeitrahmen und qualitativen  
Kriterien, angenommen werden. Die Leistung erfolgt in Fo rm von wissenschaftlichen Texten mit erläuternden Graf iken, eine 
Präsentation ist möglich. 
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Teilleistung:  Vorbereitung Masterarbeit [T_arch_M_vt_forsch3] 

 
Verantwortlich: Studiendekan  

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Modulzuordnung: Forschungsfelder [arch_M_vt_forsch], Wahlleistung 

 

LP  Turnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

2 jedes Semester  1 Semester 5 Deutsch Präsenzzeit: Betreuungen 5  
     Selbststudium: Projektarbeit  55  

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Vorbereitung Masterarbeit Frohn  Projekt 1 Marc Frohn 
 Vorbereitung Masterarbeit Gebäudelehre Projekt 1 N.N. (Gebäudelehre) 
 Vorbereitung Masterarbeit Nägeli Projekt 1 Walter Nägeli 
 Vorbereitung Masterarbeit Wappner Projekt 1 Ludwig Wappner 
 Vorbereitung Masterarbeit Nachhaltigkeit Projekt 1 N.N. (Nachhaltigkeit) 
 Vorbereitung Masterarbeit Vallebuona Projekt 1 Renzo Vallebuona 
 Vorbereitung Masterarbeit von Both Projekt 1 Petra von Both 
 Vorbereitung Masterarbeit Neppl Projekt 1 Markus Neppl 
 Vorbereitung Masterarbeit Engel Projekt 1 Barbara Engel 
 Vorbereitung Masterarbeit Bava Projekt 1 Henri Bava 
 Vorbereitung Masterarbeit Gothe Projekt 1 Kerstin Gothe 
     
Es kann nur eine der Lehrveranstaltungen belegt werden, bei diesem Dozenten wird dann auch die Masterarbeit abso lviert. 

Inhalt  

Die Vorbereitung der Masterarbeit beinhaltet die Suche nach einem Thema, die Recherche zu Ort und Aufgabe und die eigen-
ständige Formulierung von Aufgabenstellung und Bearbeitungsumfan g für die Masterarbeit. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

783 Vorbereitung Masterarbeit  Studienleistung  2 siehe Dozent 
     
Die Studienleistung besteht aus einer selbstformulierten differenzierten Aufgabenstellung für die eigene Masterarbei t. Es fin-
den studienbegleitend mindestens zwei Betreuungen statt, die Leistung erfolgt in Form von wissenschaftlichen Texten  mit er-
läuternden Grafiken. 
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Modul:  Sondergebiete der Entwurfslehre [arch_M_vt_sgentwl ] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 unregelmäßig 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV-Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete der Entwurfslehre  Seminar  Marc Frohn 
 Sondergebiete der Entwurfslehre Seminar  N.N. Gebäudelehre 
 Sondergebiete der Entwurfslehre Seminar  Walter Nägeli 
 Sondergebiete der Entwurfslehre Seminar  Alex Dill 
     
Es kann nur eine der vier Lehrveranstaltungen gewählt werd en. Die einzelnen Lehrveranstaltungen werden unregelmäßi g 
angeboten. Das jeweilige Angebot und die Themen können d em Vorlesungsverzeichnis entnommen werden. 

Inhalt  

Das Arbeitsthema wird zu Beginn des jeweiligen Semesters d en Studierenden kommuniziert und im Laufe des Semesters t ief-
greifend erarbeitet. Der inhaltliche Fokus liegt auf d er Auseinandersetzung mit Themen des architektonischen Rau mes, der 
Gebäudelehre und der Bauplanung. Die Annäherung erfolgt über die Darstellung und Analyse des wesentlichen sprachl ichen 
Vokabulars, relevan-ter Referenzprojekte, unterschiedliche r Entwurfsansätze und/oder Entwurfsprozesse. Diese sollen im kul-
turellen, gesell-schaftlichen und technologischen Kont ext verortet und thematisiert werden. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85150/742 Sondergebiete der Entwurfslehre  Prüfungsl . anderer Art 4 Marc Frohn 
85150/742 Sondergebiete der Entwurfslehre  Prüfungsl. anderer Art 4 N.N. Gebäudelehre 
85150/742 Sondergebiete der Entwurfslehre  Prüfungsl. anderer Art 4 Walter Nägeli 
85150/742 Sondergebiete der Entwurfslehre  Prüfungsl. anderer Art 4 Alex Dill 
     
Es kann nur eine der vier Erfolgskontrollen gewählt werde n. Diese muss die zugehörige Prüfung zur entsprechenden Lehrve r-
anstaltung sein.  
Die Prüfungsleistung anderer Art erfolgt in einem von dem ausge schriebenen Thema abhängigen Format, z.B. in Form von 
Referat, Ausarbeitung, Plänen oder Modellen. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- verfügen über ein fundiertes Vokabular der in Entwurf spraxis und Theorie wesentlichen Begrifflichkeiten. 
-  können architektonischen Raum im gesellschaftlichen, sozial en, kulturellen und technologischen Kontext erarbeite n, analy-

sieren und reflektieren. 
- sind in der Lage, ihre Arbeitsmethodik basierend auf vie lschichtigen und teilweise widersprüchlichen Einflussfa ktoren wie 

Kontext, Funktion, Bildhaftigkeit, etc.  im Rahmen eines strukturierten Arbeitsprozesses konsequent zu thematisieren.  
- sind in der Lage, die geeigneten Werkzeuge für die jewe iligen Schritte im Arbeitsprozess auszuwählen und anzuwenden . 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Angewandte Geometrie [arch_M_vt_anggeom] 

 
Modulverantwortlich: Udo Beyer 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 45 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Projektarbeit 

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Angewandte Geometrie  Seminar  Udo Beyer 

Inhalt  

Dieses Modul vermittelt eine Einführung in unterschiedliche Bereiche der Geometrie mit wechselnden Themen und Fragestel-
lungen. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85200/743 Angewandte Geometrie  Prüfungsl. anderer Art 4 Udo Beyer 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer Projektd okumentation im Umfang von ca. 25 Seiten. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- haben sich Wissen über ein Spezialgebiet der Geometrie  angeeignet und können dieses auf Fragestellungen im archite ktoni-

schen Entwurfskontext anwenden. 
- können mit wissenschaftlichen Methoden sowohl Recherch en durchführen als auch Versuche oder Tests planen und  eigene 

Schlussfolgerungen daraus ziehen. 
- können die erarbeiteten Methoden auf ähnliche Forsc hungsfelder übertragen und anwenden. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Sondergebiete des Zeichnens [arch_M_vt_sgzeichn] 

 
Modulverantwortlich: Udo Beyer 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar, Exkursion 90 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung  30 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete des Zeichnens Seminar  Udo Beyer 

Inhalt  

Einführendes Seminar zu Wahrnehmungskonzepten und künstlerisc her Praxis. Praktizieren der eigenen Annäherung an die 
Dinge durch Zeichnung auf einer Exkursion. Laufende Überp rüfung der eigenen Position im Dialog. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/ in  

85250/744 Sondergebiete des Zeichnens Prüfungsl. anderer Art 4 Udo Beyer 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus den auf der E xkursion entstandenen Zeichnungen. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- haben sich über die Zeichnung mit ihren jeweils eigene n persönlichen Haltungen und Wahrnehmungen auseinandergese tzt 

und können diese auf einer neuen Ebene beobachten und  einschätzen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Em pfehlungen 

keine 

Anmerkungen 

Mit Pflichtexkursion. 
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Modul:  Architekturvisualisierung [arch_M_vt_archvisu] 

 
Modulverantwortlich: Udo Beyer 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

2 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Betreuungen 5 

     Selbststudium: Projektarbeit 55 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1710166 Architekturvisualisierung  Seminar  Udo Beyer 

Inhalt  

Visualisierung wird als Hilfsmittel zur Entwurfsbearbeitung un d Ideenentwicklung verstanden und schon im frühen Stadium 
eines architektonischen Entwurfes eingesetzt. 
Die Wahl der Technik ist dabei abhängig von den zu bearbeit enden Fragestellungen. Es werden alle denkbaren Visualisi erun-
gen berücksichtigt, von Animation über Modellbau und Story board bis zu Zeichnung, Diagramm und Collage. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85300/745 Architekturvisualisierung  Prüfungsl. anderer Art 2 Udo Beyer 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus: der Ausarbeit ung einer eigenen Visualisierung und der Dokumentation der Ent-
wicklung im Entwurfsprozess. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art.  

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- sind in der Lage, zu speziellen Fragestellungen eines arc hitektonischen Entwurfes passende Visualisierungstechniken aus-

zuwählen und damit Lösungen weiterzuentwickeln. 
- können ihre Entwurfsentscheidungen konkretisieren und den Prozess in ansprechender Form dokumentieren. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Digitales Entwerfen und Produzieren [arch_M_vt_dig entw] 

 
Modulverantwortlich: Udo Beyer 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar, Betreuung 45 

 Sommersemester    Selbststudium: Projektarbeit 75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Digitales Entwerfen und Produzieren  Seminar  Udo Beyer,  
Isabelle Doll,  
Aleksandar Krndija 

Inhalt  

Es werden die aktuellen Entwicklungen im Bereich des comput erbasierten Entwerfens und Produzierens in der Archite ktur 
vorgestellt und untersucht. Anhand des Entwurfs für ein kleineres Objekt (z.B. Stuhl) werden die vermittelten Met hoden einge-
setzt und erprobt. Zur Realisierung der Objektentwürfe i n Maßstab 1:1 sollen konstruktiv umsetzbare Fügungen und Baute ile 
konzipiert und hergestellt werden. Im Modul wird Wert gele gt auf die experimentelle Arbeitsweise mit analogen und di gitalen 
Werkzeugen, offene zirkuläre Prozessketten und den Einsatz von  verfügbaren digitalen Modellbautechniken wie 3D Druck, 
Lasercutter und CNC-Fräse. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85350/777 Digitales Entwerfen und Produzieren  Prüfungsl. anderer Art 4 Udo Beyer 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus der Realisieru ng eines Objektprototypen im Maßstab 1:1. 

Mo dulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- kennen die grundlegenden Methoden der parametrischen Modellierung, sowie algorithmische Entwurfsmethoden.  
- sind in der Lage, baubare Detaillösungen zu konzipieren und die dafür sinnvollen digitalen Herstellungsverfahren a uszu-

wählen und anzuwenden. 
- sind in der Lage, Projekte in den Phasen der Recherch e, Konzeption und Realisierung zu strukturieren und eigenst ändig 

durchzuführen. 
- können die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten au ch auf neue Problemstellungen übertragen und lösungsorient iert 

einsetzen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Sondergebiete von Architektur, Mobiliar und Design  1 [arch_M_vt_sgamd1] 

 
Modulverantwortlich: Alex Dill 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 45 

     Selbststudium: Haus-/ Projektarbeit 75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete von Architektur, Mobiliar und Design 1  Seminar  Alex Dill 

Inhalt  

Dieses Modul soll Studierenden die theor etischen und prakti schen Aspek te einer Recherche, einer Präsentation und der profes-
sionellen Diskussion relevanter Themen v ermi tt eln. Der Inhalt sind die aktuellen Tendenzen in Architek tur, Interieur, Kunst 
und Design sowie Kenntnisse und Kompetenzen im Entwerfen und Planen. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85400/746 Sondergebiete von Architektur, Mobiliar und Design 1  Prüfungs l.  anderer Art 4 Alex Dill 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art erfolgt in Form eines Re feratsbeitrags im Umfang von ca. 30 Minuten und Fachdiskussion 
und einer Übung sowie der aktive Teilnahme am Pflichtexkursio nsprogramm. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- kennen die Methoden in der Theoriearbeit und im Entwer fen.  
- können wissenschaftlich-analytisches arbeiten.  
- verfügen über vertiefte Fachkenntnisse (architectural knowledge), 
- haben Erfahrung und Kompetenzen in der Einzel- und Grup penarbeit, Zeitmanagement und zielorientiertem Handeln und  

in Präsentation und Kommunikation. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Sondergebiete von Architektur, Mobiliar und Design  2 [arch_ M_vt_sgamd2] 

 
Modulverantwortlich: Alex Dill 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Entwerfen, Pflichtmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 45 

     Selbststudium: Haus-/ Projektarbeit 75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1710258 Sondergebiete von Architektur, Mobiliar und Design 2  Seminar  Alex Dill 
 

Inhalt  

Dieses Modul soll Stu dierenden die theor etischen und prakti schen Aspek te einer Recherche, einer Präsentation und der pro-
fessionellen Diskussion relevanter Themen v ermi tt eln. Der Inhalt sind die aktuellen Tendenzen in Architek tur, Interieur, Kunst 
und Design sowie Kenntnisse und Kompetenzen im Entwerfen und Plan en 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85400/747 Sondergebiete von Architektur, Mobiliar und Design 2  Prüfungsl. anderer Art 4 Alex Dill 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art erfolgt in Form eines Re feratsbeitrags im Umfang von ca. 30 Minuten und Fachdiskussion 
und einer Übung sowie der aktiven Teilnahme am Pflichtexkursi onsprogramm.  

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art.  

Qualifikationsziele  

Die Studierenden:  
- kennen die Methodenkenntnis in der Theoriearbeit und im Entwerfen und können diese anwenden.  
- sind in der  Lage, auf hohem Niveau wissenschaftlich-a nalytische zu arbeiten. 
- haben ihre Fachkenntnisse (architectural knowledge) ve rtieft. 
- verfügen über umfangreiche Erfahrungen und Kompetenzen  in der Einzel- und Gruppenarbeit, Zeitmanagement und Z iel-

orientiertes Handeln, der Präsentation und Kommunikatio n. 

Voraussetzungen / Bedingungen  
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Modul:  Sondergebiete der Bildenden Kunst 1 [arch_M_vt_sgb k] 

 
Modulverantwortlich: Stephen Craig 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar/Übungen 60 

     Selbststudium: Projektarbeit 60 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete der Bildenden Kunst 1  Seminar  Stephen Craig 
     
Jedes Semester werden in diesem Modul mehrere Lehrveran staltungen mit wechselnden Themen angeboten. Es kann in di esem 
Modul nur eine dieser Lehrveranstaltungen gewählt werden.  

Inhalt  

In diesem Modul werden thematisch bezogene, konzeptionell  angelegte Seminare in verschiedenen Ausdrucksformen behande lt. 
Den Anfan g bilden das Beobachten, das Wahrnehmen und das gezielte Hinterfragen des Wahrgenommenen, die intensive Aus-
einandersetzung mit dem Thema, die Grundlage für den gesamten  Gestaltungsprozess. Die dabei gemachten Erkenntnisse 
werden analysiert, interpretiert und zu einer eigenen A ussage formuliert. Nachdem die Studierenden ihr Thema, ih r Konzept 
gefunden haben, setzen sie dieses in einer freien Arbei t um. Sie lernen dabei, welche Mittel und Formen für ihre Aussage die 
richtigen sind. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85500/748 Sondergebiete der Bildenden Kunst 1  Prüfungsl. anderer Art 4 Stephen Craig 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus der Abgabe und  Präsentation der Semesterarbeiten (Umfang, Anzahl und Art  
variieren nach Thema).  

Mo dulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- sind in der Lage, ein Thema konzeptionell zu erarbeiten , mit dem Ziel eine eigene These aufzustellen und diese in einer 

freien Arbeit umzusetzen.  
- verfügen über die Fähigkeit, eine eigene Position zu en twickeln und zu formulieren.  
- sind in der Lage, sich über diese Position auszutauschen  und diese argumentativ zu behaupten 
- können kritisch beurteilen und hinterfragen und vergl eichende Schlussfolgerungen anstellen 
- kennen die Methoden der Präsentation vor der Gruppe  und können diese anwenden 
- haben ihr kreatives Potential entwickelt und ihre Wa hrnehmung sensibilisiert 

Voraussetzungen / Bedingungen  

Keine 
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Modul:  Sondergebiete der Bildenden Kunst 2 [arch_M_vt_sgb k2] 

 
Modulverantwortlich: Stephen Craig 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar/Übung 60 

     Selbststudium: Projektarbeit 60 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete der Bildenden Kunst 2  Seminar  Stephen Craig 
 
Jedes Semester werden in diesem Modul mehrere Lehrveran staltungen mit wechselnden Themen angeboten. Es kann in di esem 
Modul nur eine dieser Lehrveranstaltungen gewählt werden.  

Inhalt  

In diesem Modul werden thematisch bezogene, konzeptionell  angelegte Seminare in verschiedenen Ausdrucksformen behande lt. 
Zu Beginn bildet das Beobachten, das Wahrnehmen und das gezielte Hinterfragen des Wahrgenommenen, die intensive Ausei -
nandersetzung mit dem Thema die Grundlage für den gesamten G estaltungsprozess. Die dabei gemachten Erkenntnisse werden 
analysiert, interpretiert und zu einer eigenen Aussage formuliert. Nachdem die Studierenden ihr Thema, ihr Konze pt gefunden 
haben, setzen sie dieses in einer freien Arbeit um. Sie lernen dabei, welche Mittel und Formen für ihre Aussa ge die richtigen 
sind.  

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85500/749 Sondergebiete der Bildenden Kunst 2  Prüfungsl. anderer Art 4 Stephen Craig 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus der Abgabe und  Präsentation der Semesterarbeiten (Umfang, Anzahl und Art  
variieren nach Thema).  

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art.  

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- sind in der Lage, ein Thema konzeptionell zu erarbeiten , mit dem Ziel eine eigene These aufzustellen und diese in einer 

freien Arbeit umzusetzen. 
- verfügen über die Fähigkeit, schnell eine eigene Positi on zu entwickeln und zu formulieren.  
- sind in der Lage, sich über diese Position auszutauschen  und diese argumentativ zu behaupten. 
- können kritisch beurteilen und hinterfragen und vergl eichende Schlussfolgerungen anstellen. 
- kennen die Methoden der Präsentation vor der Gruppe  und können diese sicher anwenden. 
- haben ihr kreatives Potential entwickelt und ihre Wa hrnehmung verfeinert und sensibilisiert. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

Keine 
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Modul:  Sondergebiete der Architekturtheorie 1 [arch_M_vt_ sgtheo1] 

 
Modulverantwortlich: Georg Vrachliotis 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Hausarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete der Architekturtheorie 1  Seminar  Georg Vrachliotis 

Inhalt  

�,�P���0�R�G�X�O���Å�6�R�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W�H���G�H�U���$�U�F�K�L�W�H�N�W�X�U�W�K�H�R�U�L�H�����´�����Z�H�U�G�H�Q���7�H�L�O�J�H�E�L�H�W�H���G�H�U���$�U�F�K�L�W�H�N�W�X�U�W�K�H�R�U�L�H���E�H�K�D�Q�G�H�O�W�����,�P���9�R�U�G�H�U�J�U�X�Q�G��
stehen komplexe Fragestellungen zur Gegenwart und Zukunft d er gebauten Umwelt. Interdisziplinäre Bezüge zu Philosophie, 
den Kulturwissenschaften, zur Wissenschafts- und Technikg eschichte sowie zu aktuellen politischen und gesellschaf tlichen 
Bedingungen sind zentral.  

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85600/750 Sondergebiete der Architekturtheorie 1  Prüfungsl. anderer Art 4 Georg Vrachliotis 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art, beinhaltet die die akti ve Teilnahme an den Seminarstunden (mündliche und schrif tliche 
Diskussionsbeiträge und Referate) sowie eine Studienarbei t, deren Umfang und Form abhängig von der jeweiligen Aufgabe n-
stellung ist. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden 
- sind in der Lage, komplexe Teilgebiete der Architekturth eorie systematisch zu analysieren und differenziert zu bewert en. 
- sind im Stande, sich mit einem vorgeg �H�E�H�Q�H�Q���R�G�H�U���V�H�O�E�V�W���J�H�Z�l�K�O�W�H�Q���7�K�H�P�D���L�P���6�L�Q�Q�H���H�L�Q�H�U���Å�G�L�V�N�X�U�V�L�Y�H�Q���3�U�D�[�L�V�´���D�X�V�H�L�Q�D�Q��

derzusetzen und mit Blick auf die aktuelle architektoni sche Praxis zu beurteilen.  
- kennen das dazu notwendige fachspezifische Vokabular und  können mit Hilfe dessen im interdisziplinären Austausch ih ren 

Standpunkt differenziert vertreten und allgemeinverständli ch kommunizieren. 
- verfügen über die Fähigkeit, zentrale Inhalte komplexer architekturtheoretischer Texte herauszuarbeiten und zu in terpre-

tieren.  
- können einen eigenständigen Text nach den Methoden des  wissenschaftlichen Arbeitens verfassen.  
Durch die Arbeit in Recherchegruppen ist ihre Teamfähi gkeit ausgebildet. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

keine 

Anmerkungen 

Ggf. mit Exkursion. 
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Modul:  Sondergebiete der Architekturtheorie 2 [arch_M_vt_sgth eo2] 

 
Modulverantwortlich: Georg Vrachliotis 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit:  Seminar 60 

     Selbststudium: Haus-/Projektarbeit 60 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete der Architekturtheorie 2  Seminar  Georg Vrachliotis 
 

Inhalt  

�,�P���0�R�G�X�O���Å�6�R�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W�H���G�H�U���$�U�F�K�L�W�H�N�W�X�U�W�K�H�R�U�L�H�����´���Z�H�U�G�H�Q���7�H�L�O�J�H�E�L�H�W�H���G�H�U���$�U�F�K�L�W�H�N�W�X�U�W�K�H�R�U�L�H���E�H�K�D�Q�G�H�O�W�����,�P���9�R�U�G�H�U�J�U�X�Q�G���V�W�H��
hen komplexe Fragestellungen zur Gegenwart und Zukunft der g ebauten Umwelt. Interdisziplinäre Bezüge zu Philosophie, de n 
Kulturwissenschaften, zur Wissenschafts- und Technikgeschichte sowie zu aktuellen politischen und ge sellschaftlichen Bedin-
gungen sind zentral.  

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85650/751 Sondergebiete der Architekturtheorie 2  Prüfungsl.  anderer Art 4 Georg Vrachliotis 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art, beinhaltet die die akti ve Teilnahme an den Seminarstunden (mündliche und schrif tliche 
Diskussionsbeiträge und Referate) sowie eine Studienarbei t, deren Umfang und Form abhängig von der jeweiligen Aufgabe n-
stellung ist. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden 
- sind in der Lage, komplexe Teilgebiete der Architekturth eorie systematisch zu analysieren und differenziert zu bewert en. 
- sind im Stande, sich mit einem vor �J�H�J�H�E�H�Q�H�Q���R�G�H�U���V�H�O�E�V�W���J�H�Z�l�K�O�W�H�Q���7�K�H�P�D���L�P���6�L�Q�Q�H���H�L�Q�H�U���Å�G�L�V�N�X�U�V�L�Y�H�Q���3�U�D�[�L�V�´���D�X�V�H�L�Q�D�Q��

derzusetzen und mit Blick auf die aktuelle architektoni sche Praxis zu beurteilen.  
- kennen das dazu notwendige fachspezifische Vokabular und  können mit Hilfe dessen im interdisziplinären Austausch ihr en 

Standpunkt differenziert vertreten und allgemeinverständli ch kommunizieren. 
- verfügen über die Fähigkeit, zentrale Inhalte komplexer architekturtheoretischer Texte herauszuarbeiten und zu in terpre-

tieren.  
- können einen eigenständigen Text nach den Methoden des  wissenschaftlichen Arbeitens verfassen.  
Durch die Arbeit in Recherchegruppen ist ihre Teamfähi gkeit ausgebildet. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

�(�U�I�R�O�J�U�H�L�F�K�H�U���$�E�V�F�K�O�X�V�V���G�H�V���0�R�G�X�O�V���Å�6�R�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W�H���G�H�U���$�U�F�K�L�W�H�N�W�X�U�W�K�H�R�U�L�H�����´�� 

Empfehlungen 

keine 

Anmerkungen 

Ggf. mit Exkursion 
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Modul:  Sondergebiete der Architekturkommunikation [arch_M _vt_sgakomm] 

 
Modulverantwortlich: Riklef Rambow 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 45 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete der Architekturkommunikation  Seminar  Riklef Rambow 
 

Inhalt  

Anhand eines ausgewählten, zentralen Anwendungsbereiches der Architekturkommunikation (z.B. Architekturausstellungen , 
Vermittlungsinstitutionen, Partizipative Planungsverfahren, Architekturjournalismus und -kritik, Architektur in Film un d 
Fernsehen) werden grundlegende Theorien, Recherchetec hniken und wissenschaftliche Vorgehensweisen zur systematisch en 
Erkenntnisgewinnung dargestellt und eingeübt. Auf der Grund lage eines fundierten Überblicks über den aktuellen Stand  der 
Probleme, Kontextbedingungen und Lösungsansätze in dem gewäh lten Praxisbereich wird von den Teilnehmerinnen und Tei l-
nehmern exemplarisch eine eigene konzeptuelle Strategie e ntwickelt und ausgearbeitet, im Seminar präsentiert und d iskutiert. 
Hierbei werden nach Möglichkeit aktuelle, realistische un d praxisrelevante Kontexte gewählt. Anhand des Beispiels wird die 
gesellschaftliche Bedeutung von Architektur und Baukultur verdeutlicht und der Zusammenhang von Planungsprozessen und -
ergebnissen diskutiert. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85700/752 Sondergebiete der Architekturkommunikation  Prüfungsl. anderer Art 4 Riklef Rambow 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer Präsenta tion im Umfang von ca. 30 Minuten m Rahmen der Lehrveranstal-
tung und  einer schriftlichen Ausarbeitung im Umfang von ca. 1 5 Seiten.    

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- können in einem wichtigen Anwendungsbereich der Architek turkommunikation Kommunikationsbedarfe erkennen und 

analysieren, Zielgruppen benennen und definieren, um au f dieser Grundlage eine wirkungsvolle Vermittlungsmaßnahme zu 
konzipieren.  

- können geeignete Medien und Instrumente benennen und au swählen.  
- sind in der Lage, die Voraussetzungen zu recherchieren und zu bewerten, um die Maßnahme daran anzupassen.  
- kennen die Formen der Darstellung und Präsentation von  Kommunikationskonzepten und können diese kompetent und 

sicher einsetzen und gestalten, um potenzielle Auftraggeber  und Finanzierungsinstitutionen für ihr Projekt zu gewinn en. 
- können selbstorganisiert, reflektiert und zielorientiert  arbeiten.  
- verfügen über die Kompetenz, sich im Team zu organisieren, Tei laufgaben zu definieren und zu verteilen, unterschiedli che 

Fähigkeiten der Teammitglieder zu erkennen und zielgerecht  einzusetzen, um das beste gemeinsame Ergebnis zu erreichen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Sondergebiete der Bautechnik [arch_M_bt_sgbt] 
 
 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Unregelmäßig 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 45 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung,  
Projektarbeit 

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete der Bautechnik Seminar  Ludwig Wappner 
1720552 Sondergebiete der Bautechnik Seminar  Thomas Haug 
 Sondergebiete der Bautechnik Seminar  N.N. Nachhaltigkeit 
1720604 Sondergebiete der Bautechnik Seminar  Renzo Vallebuona 
 Sondergebiete der Bautechnik Seminar  Matthias Pfeifer 
 Sondergebiete der Bautechnik Seminar  Friedmar Voormann 
 Sondergebiete der Bautechnik Seminar  Rosemarie Wagner 
1720605 Sondergebiete der Bautechnik Seminar  Andreas Wagner 
 Sondergebiete der Bautechnik Seminar  Petra von Both 
     
Es kann nur eine der Lehrveranstaltungen gewählt werden.  Die einzelnen Lehrveranstaltungen werden unregelmäßig angeb o-
ten. Das jeweilige Angebot und die Themen können dem Vorl esungsverzeichnis entnommen werden. 

Inhalt  

Der inhaltliche Fokus liegt auf der bautechnischen Bea rbeitung eines Themas. Dabei werden Fragestellungen aus dem Be reich 
der Baukonstruktion, des Nachhaltigen Bauens, der Entwur fsmethodik, der Tragwerksplanung, der Materialkunde, der Bau-
technikgeschichte, der Bautechnologie, der Bauphysik, des T echnischen Ausbaus oder des Building Lifecycle Managements 
bearbeitet. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85750/753 Sondergebiete der Bautechnik Prüfungsl. anderer Art 4 Ludwig Wappner 
85750/753 Sondergebiete der Bautechnik Prüfungsl. anderer Art 4 Thomas Haug 
85750/753 Sondergebiete der Bautechnik Prüfungsl. anderer Art 4 N.N. Nachhaltigkeit 
85750/753 Sondergebiete der Bautechnik Prüfungsl. anderer Art 4 Renzo Vallebuona 
85750/753 Sondergebiete der Bautechnik Prüfungsl. anderer Art 4 Matthias Pfeifer 
85750/753 Sondergebiete der Bautechnik Prüfungsl. anderer Art 4 Friedmar Voormann 
85750/753 Sondergebiete der Bautechnik Prüfungsl. anderer Art 4 Rosemarie Wagner 
85750/753 Sondergebiete der Bautechnik Prüfungsl. anderer Art 4 Andreas Wagner 
85750/753 Sondergebiete der Bautechnik Prüfungsl. anderer Art 4 Petra von Both 
 
Es kann nur eine der Erfolgskontrollen gewählt werden. D iese muss die zugehörige Prüfung zur entsprechenden Lehrv eranstal-
tung sein.  
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht jeweils aus Seminar arbeiten in schriftlicher und/oder zeichnerischer For m im Umfang 
von maximal 20 Seiten und einer Präsentation oder einem Ref erat im Umfang von maximal 20 Minuten. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art.  

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- verfügen über ein fundiertes Vokabular bautechnischer und fachspezifischer Begriffe. 
-  können bautechnische Fragestellung sicher im entwurfli chen Kontext bearbeiten. 
- sind in der Lage, ihre Arbeitsmethodik basierend auf vie lschichtigen und teilweise widersprüchlichen Einflussfa ktoren wie 

Material, Funktion, Gestaltung, etc. im Rahmen eines strukturi erten Arbeitsprozesses konsequent anzupassen und zu ver-
feinern. 

- sind in der Lage die geeigneten Werkzeuge für die jewe iligen Schritte im Arbeitsprozess auszuwählen und anzuwend en. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Sondergebiete des Planens und Konstruierens [arch_ M_vt_sgplkonst] 

 
Modulverantwortlich: Ludwig Wappner 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar, Betreuungen 45 

 Wintersemester    Selbststudium: Haus-/Projektarbeit 75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1720506 Sondergebiete des Planens und Konstruierens Seminar  Ludwig Wappner 
 

Inhalt  

Behandlung ausgewählter Methoden des Entwerfens und Konst ruierens unter besonderer Berücksichtigung der Materialien  
und technologischer Systeme im architektonischen, räumlich en Kontext. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85800/754 Sondergebiete des Planens und Konstruierens Prüfungsl. anderer Art 4 Ludwig Wappner 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht jeweils aus Seminar arbeiten in schriftlicher und/oder zeichnerischer For m im Umfang 
von maximal 20 Seiten und einer Präsentation oder einem Ref erat im Umfang von maximal 20 Minuten. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- kennen ausgewählte Methoden des Entwerfens und Konstru ierens. 
- können diese Methoden unter besonderer Berücksichtigung d er Materialien und technologischer Systeme im architekto ni-

schen, räumlichen Kontext in einem komplexen Entwurfsprozess a nwenden.  

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Sondergebiete des Building Lifecycle Managements 1  [arch_M_vt_sgblm1] 

 
Modulverantwortlich: Petra von Both 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1720703 Sondergebiete des Building Lifecycle Managements 1  Seminar  Petra von Both 
 

Inhalt  

Diese Lehrveranstaltung vertieft unterschiedliche Aspekte  des Building Lifecycle Managements und bezieht sich dabei auf ak-
tuelle Trends und Anforderungen. In diesem Modul werde n den Stu dierenden methodische und/oder technische Kenntnisse zu 
ausgewählten aktuellen Themen des Building Lifecycle M anagements vermittelt.  

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85850/755 Sondergebiete des Building Lifecycle Managements 1  Prüfungsl. anderer Art 4 Petra von Both 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus der Erstellun g einer schriftlich/zeichnerischen Ausarbeitung im Umfang von c a. 
30 Seiten. Zudem erfolgt eine 15-minütige Präsentation un d Diskussion der Ergebnisse. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- kennen ausgewählte Methoden, Werkzeuge, oder Technologi en des Building Lifecycle Managements  
- können sicher mit  Methoden und Werkzeuge zu ausgewählten  Themen des Building Lifecycle Managements umgehen und 

diese anforderungsgerecht anwenden. Building Lifecycle Man agement beinhaltet die durchgängige Integration der Informa -
tionen und Prozesse, die im Gebäudelebenszyklus entstehen.  

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

Kennt ni sse zu Grundlagen des Building Information Modeling sowie der Planungsmethodik si nd hil freic h. 
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Modul:  Sondergebiete des Building Lifecycle Managements 2  [arch_M_vt_sgblm2] 

 
Modulverantwortlich: Petra von Both 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1720703 Sondergebiete des Building Lifecycle Managements 2  Seminar  Petra von Both 
 

Inhalt  

�'�L�H�V�H���/�H�K�U�Y�H�U�D�Q�V�W�D�O�W�X�Q�J���E�D�X�W���D�X�I���G�H�Q���,�Q�K�D�O�W�H�Q���G�H�V���0�R�G�X�O�V���Å�6�R�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W�H���G�H�V���%�/�0�����´���D�X�I�����6�L�H���Y�H�U�W�L�H�I�W���X�Q�W�H�U�V�F�K�L�H�G�O�L�F�K�H���$�V�S�H�N��
te des Building Lifecycle Managements und bezieht sich dabe i auf aktuelle Trends und Anforderungen. In dies em Modul wer-
den Stu dierenden methodische und/oder technische Kenntnisse zu  ausgewählten aktuellen Themen des Building Lifecycle 
Managements vermittelt.  

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85900/756 Sondergebiete des Building Lifecycle Managements 2  Prüfungsl. anderer Art 4 Petra von Both 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus der Erstellun g einer schriftlich/zeichnerischen Ausarbeitung im Umfang von c a. 
20 Seiten. Zudem erfolgt eine 15-minütige Präsentation un d Diskussion der Ergebnisse. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- können sicher mit  Methoden und Werkzeuge zu ausgewählten  Themen des Building Lifecycle Managements umgehen und 

diese anforderungsgerecht anwenden. Building Lifecycle Man agement beinhaltet die durchgängige Integration der Informa -
tionen und Prozesse, die im Gebäudelebenszyklus entstehen.  

Voraussetzungen / Bedingungen  

Erfolgreicher Abschluss des Moduls "Sondergebiete des B uilding Lifcycle Managements 1".      

Empfehlungen 

Kennt ni sse zu Grundlagen des Building Information Modeling sowie der Planungsmethodik si nd hil freic h. 
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Modul:  Vertiefende Themen des Building Lifecycle Manageme nts [arch_M_vt_vtblm] 

 
Modulverantwortlich: Petra von Both 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 unregelmäßig 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1720709 Vertiefende Themen des Building Lifecycle Manage-
ments  

Seminar  Petra von Both 

 

Inhalt  

Diese Lehrveranstaltung vertieft unterschiedliche Aspekte  des Building Lifecycle Managements und bezieht sich dabei auf ak-
tuelle Trends und Anforderungen. In diesem Modul werden  Studierenden methodische und/oder technische Kenntni sse zu aus-
gewählten aktuellen Themen des Building Lifecycle Manageme nts vermittelt. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

85950/757 Vertiefende Themen des Building Lifecycle Manage-
ments  

Prüfungsleistung anderer 
Art 

4 Petra von Both 

     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus der Erstellun g einer schriftlich/zeichnerischen Ausarbeitung im Umfang von c a. 
20  Seiten. Zudem erfolgt eine 15-minütige Präsentation  und Diskussion der Ergebnisse. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- können sicher mit  Methoden und Werkzeuge zu ausgewählten  Themen des Building Lifecycle Managements umgehen 
und diese anforderungsgerecht anwenden. Building Lifecycl e Management beinhaltet die durchgängige Integration der Inf orma-
tionen und Prozesse, die im Gebäudelebenszyklus entstehen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Ingenieurbaukunst [arch_M_vt_ingbauk] 

 
Modulverantwortlich: Matthias Pfeifer 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Vorlesung, Übungen 30 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung,  
Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Ingenieurbaukunst  Seminar  Matthias Pfeifer 
 

Inhalt  

Vorstellung und Bearbeitung von außergewöhnlichen Bauaufga ben und deren tragwerksplanerischen Herausforderungen und 
Lösungsmöglichkeiten in Bezug auf Konstruktion von z. B. Hochhäu sern, Brücken, etc. Wöchentliche Veranstaltung, Vorlesun g 
und Übungen zu den Aspekten: Gestaltung / Tragwerk, Schwingungsve rhalten, Gründung etc.  
In den Übungen werden die behandelten Methoden anhand vo n Beispielen umgesetzt. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86100/758 Ingenieurbaukunst  Prüfungsl. anderer Art 4 Matthias Pfeifer 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus semsterbegleiten den Übungsaufgaben sowie einer Seminararbeit, die in Grup pen 
von bis zu vier Personen bearbeitet werden. Die Ergebniss e werden im Schlusskolloquium in ca. 20 Minuten pro Gruppe  vorge-
stellt. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
-  verfügen über ein fundiertes Vokabular tragwerksplaner ischer Begriffe 
-  können komplexe Strukturen erfassen und in Teiltragwer ke untergliedern 
-  sind in der Lage, unterschiedliche Themen tragwerkspl anerisch zu analysieren und umzusetzen 
-  erlangen einen vertieften Einblick in Themen des Ingeni eurbaus und sind somit in der Lage, die Erkenntnisse in e igene 

Projekte einfließen zu lassen. 
- sind in der Lage, die zur Vorbemessung der wesentlichen Teile des Tragwerks notwendigen Berechnungen eigenständig 

durchzuführen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

Vertiefte Tragwerkskenntnisse aus dem Bachelorstudiengang 

Anmerkung en  

Mit Pflichtexkursion 
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Modul:  Sondergebiete der Tragwerksplanung [arch_M_vt_sgtr agw] 

 
Modulverantwortlich: Matthias Pfeifer 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sp rache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Betreuungen 45 

 Sommersemester    Selbststudium: Haus-/Projektarbeit 75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete der Tragwerksplanung  Seminar  Matthias Pfeifer 
 

Inhalt  

Der inhaltliche Fokus liegt auf der tragwerksplanerische n Bearbeitung eines Themas. Die Themen umfassen die Tragwer kspla-
nung im weitesten Sinne, die Herangehensweise kann auf untersch iedliche Weise erfolgen. 

Er folgskontrollen 

PRN Ti tel Art LP  Prüfer/in 

86150/759 Sondergebiete der Tragwerksplanung  Prüfungsl. anderer Art 4 Matthias Pfeifer 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus Seminararbeite n in schriftlicher und / oder zeichnerischer Form im Umf ang von 
maximal 20 Seiten und einer Präsentation oder einem Ref erat im Umfang von maximal 20 Minuten. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art.  

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
-  verfügen über ein fundiertes Vokabular tragwerksplaner ischer Begriffe. 
-  können komplexe Strukturen erfassen und in Teiltragwer ke untergliedern. 
-  sind in der Lage, unterschiedliche Themen tragwerkspl anerisch zu analysieren und umzusetzen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

keine 

Anmerkungen 

Ggf. mi t Exkursion. 
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Modul:  Fachgerechte Detailplanung [arch_M_vt_detailpl] 

 
Modulverantwortlich: Friedmar Voormann 

Organisationseinhei t:  KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwa nd  

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5  Deutsch Präsenzzeit: Vorlesungen, Übungen 45 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Prüfungsvorbereitung 

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Fachgerechte Detailplanung  Seminar  Matthias Zöller 
 

Inhalt  

In diesem Modul werden die wichtigsten Prinzipien, Regeln  und Normen fachgerechter Detailplanung ausführlich erläu tert und 
anhand von Praxisbeispielen besprochen. Hierzu zählen unter  anderem die Themen Abdichtungen und Feuchteschutz erdb e-
rührter Bauteile, Dränanlagen, Flach- und Steildäche r, Balkone und Terrassen, Schlagregenschutz, Vormauerschale n, Putze 
und Wärmedämmverbundsysteme, Schimmel und Algen, Estriche u nd Bodenbeläge. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86200/760 Fachgerechte Detailplanung  Schriftliche Prüfung 4 Matthias Zöller 
     
Schriftliche Prüfung im Umfang von maximal 180 Minuten.  

Modulnote  

Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- sind in der Lage, grundlegende Regeln und Prinzipien zu r Vermeidung schadhafter Bauteile praxisgerecht anzuwenden  

(Entwurf von Ausführungsdetails für ein fehlerfreies We rk). 
- können häufig vorkommende Bauschäden (Feuchte, Salzausblü hungen, Schimmel, Algen  etc.) kritisch analysieren und 

deren mögliche, teils komplexe Ursachen benennen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

keine 

Anmerkungen 

Blockveranstaltung an 6 Tagen. 
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Modul:  Sondergebiete der Bautechnikgeschichte [arch_M_vt_ sgtechg] 

 
Modulverantwortlich: Friedmar Voormann 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 45 

 Sommersemester    Selbststudium: Hausarbeit 75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete der Bautechnikgeschichte  Seminar  Friedmar Voormann 
 

Inhalt  

Unterschiedliche, von Semester zu Semester wechselnde Themen schwerpunkte im Bereich der Bautechnikgeschichte. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86250/761 Sondergebiete der Bautechnikgeschichte  Prüfungsl.  anderer Art  4 Friedmar Voormann 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer Studien arbeit in schriftlicher Form im Umfang von maximal 20 Seiten und 
einem Vortrag/Präsentation im Umfang von maximal 20 Minuten. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
-  sind in der Lage, sich unter Anleitung und Betreuung ei n klar umgrenztes Einzelthema der Bautechnikgeschichte zu er -

schließen und die für eine wissenschaftliche Darstellu ng notwendigen Thesen und Fragestellungen zu formulieren.  
- sind fähig, Recherchen durchzuführen und die Informati onen bzw. deren Quellen kritisch zu bewerten und zu sele ktieren. 
- verfügen schließlich über die Kompetenz, ihre Ergebnisse  bzw. die gewonnenen Erkenntnisse in einer wissenschaftl ichen, 

schriftlichen Ausarbeitung und in einem Vortrag zusammen zu fass en. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Sondergebiete der Bautechnologie [arch_M_vt_sgbt] 

 
Modulverantwortlich: Rosemarie Wagner 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 45 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1720903 Sondergebiete der Bautechnologie  Seminar 4 Rosemarie Wagner 
 

Inhalt  

In diesem Modul werden den  Studierenden  die  theoret ischen  und praktischen Aspekte der Verwendung von nat ürlichen und 
künstlichen Baustoffen in Tragwerk und Konstruktion vermitt elt. Es werden die Baustoffeigenschaften, die Verarbeit ung und 
Bearbeitung der Baustoffe in praktischen Übungen, die Fügun gstechniken und die Herstellung der Tragwerke und Konstrukti -
onen behandelt. Es werden theoretische und praktische  Methoden zur Entwicklung von tragenden Gebäudehüllen be handelt. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86300/762 Sondergebiete der Bautechnologie  Prüfungsl.  anderer Art 4 Rosemarie Wagner 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus dem Entwurf und Bau einer Gebäudehülle im großen Maßstab und einer Präsen -
tation derselben. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
-  können Aufgaben und  Herausforderungen, die bei der Umsetzung vom Entwurf in ein reales Gebäude durch die Baustoffe , 

die Fertigung, das Tragwerk und die Konstruktion vorhanden  sind, analysieren, strukturieren und Entwurfsbezogen be ur-
teilen. 

- können ihren Entwurf  im Hinblick auf die Anforderungen an die natürlichen und künstlichen Baustoffen für das T ragwerk, 
die Konstruktion und die Herstellung hinterfragen. 

- können aus den Kenntnissen der bautechnischen Grundla gen Gestaltungsabsichten ihres Entwurfes ableiten. 
- sind in der Lage technische Anforderungen in ihren En twurf zu integrieren, können hierfür auch Berechnungen durchzu-

führen und können die nötigen Hilfsmittel methodisch a ngemessen zu gebrauchen. 
- sind fähig, die unterschiedlichen Kriterien aus den b autechnischen Anforderungen zu gewichten und abzuwägen un d diese 

im Entwurf sinnvoll zu integrieren.   

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

Kenntnisse aus dem Fach Bautechnik sind hilfreich, Werks tatt-Praktikum ist hilfreich. 
 
 
  



 
Master Architektur 
Modulhandbuch mit Stand 09.10 .2016 für das Wintersemester 2016/17 72 

Modul:  Lichttechnik und �²konzepte für Räume [arch_M_vt_lichtt] 

 
Modulverantwortlich: Andreas Wagner 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Vorlesungen, Übungen, 
Betreuungen 

45 

 Wintersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Projektarbeit  

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Lichttechnik und �²konzepte für Räume  Vorlesung  Cornelia Moosmann 
 

Inhalt  

In diesem Modul erhalten die Studierenden einen vertief ten Einblick in die Lichttechnik und Lichtplanung aus Sicht  der Archi-
tektur. In den Vorlesungen werden physikalische und physiologi sche Grundlagen, Fragen der Wahrnehmung, der Zusammen-
hang zwischen Licht und Gesundheit, grundlegende lichttec hnische Begriffe, die Tageslichtnutzung, Kunstlichtquellen  und 
Lichtsteuerung sowie Berechnungs- und Simulationsverfahr en behandelt. Neben der Grundlagenvermittlung werden ausfü hr-
lich planerische Aspekte diskutiert. Anhand von Beispielen  aus der Praxis werden Lichtkonzepte für verschiedene R aumnut-
zungen genauer betrachtet und in Bezug auf vorgestellte Kenn größen und Bewertungskriterien sowie architektonische Ge-
sichtspunkte analysiert. Darüber hinaus werden Lichtkonzept e auch im Kontext der Gesamtenergiebilanz eines Gebäudes dis-
kutiert. Eine Exkursion ergänzt dieses Angebot.  
In der Projektbearbeitung werden konkrete Räume bzw. Gebäud e anhand von Begehungen, Messungen und Berechnungen auf 
die in der Vorlesung vorgestellten Merkmale und Kenngrößen  bzgl. ihres Lichtkonzepts untersucht. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86350/763 Lichttechnik und �²konzepte für Räume  Prüfungsl. anderer Art 4 Cornelia Moosmann 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer Projektb earbeitung (Analyse eines Beleuchtungskonzepts) und einer münd -
lichen Prüfung (30 Minuten). 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art.  

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- verstehen den Zusammenhang zwischen der Charakteristik ver schiedener Lichtquellen und der menschlichen Wahrneh -

mung sowie gesundheitlichen Aspekten und können daraus Anf orderungen an ein Lichtkonzept für bestimmte Gebäudenut-
zungen ableiten. Sie sind in der Lage, diese Anforderun gen in den Kontext der Gesamtenergiebilanz eines Gebäudes einzu-
ordnen.  

- kennen die relevanten Entwurfskonzepte, Strategien und Technologien zur Belichtung und Beleuchtung von Innen- und 
Außenräumen und können die physikalischen bzw. technischen Hintergründe dazu erklären. 

- identifizieren Herangehensweisen, die belichtungs- und  beleuchtungsrelevanten Anforderungen im Entwurf umzusetzen 
unter Berücksichtigung der kennengelernten Maßnahmen. 

- sind mit den wichtigsten Kenngrößen und Merkmalen zur An alyse von Lichtkonzepten für Gebäude vertraut. Sie ident ifi-
zieren geeignete Methoden und Strategien und wenden di ese eigenständig an, um Lichtkonzepte realer Gebäude zu ana ly-
sieren und zu bewerten.  

- evaluieren ihre Gebäudeanalysen und überprüfen ihre Ergebnisse. Sie setzen sich mit ihnen im Kontext der Archit ektur 
kritisch auseinander. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

Erfolgreiche Teilnahme an Grundlagenvorlesungen zur Bauph ysik und zur Technischen Gebäudeausrüstung im Bachelor-
Studiengang 
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Modul:  Energie- und Raumklimakonzepte [arch_M_vt_engklima ] 

 
Modulverantwortlich: Andreas Wagner 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Vorlesungen, Übungen, 
Betreuungen 

45 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Projektarbeit 

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Energie- und Raumklimakonzepte  Vorlesung  Andreas Wagner 
 

Inhalt  

In diesem Modul werden die Stu dierenden mit Konzepten und Technologien des energieeffiziente n Bauens vertraut gemacht.  In 
der Vorlesung werden Themen wie baulicher Wärmeschutz, pass ive Solarenergienutzung sowie Lüftungstechnik behandelt. Mit 
Fokus auf Nichtwohngebäude werden weiterhin Konzepte und  Technologien zur passiven Kühlung und zur (Tageslicht-) Be-
leuchtung behandelt. Neue Wege zur regenerativen Wärme- und  Strombereitstellung zeigen den Weg in Richtung klimaneutra-
ler Energiekonzepte auf. Neben der Grundlagenvermittlung werden ausführlich planerische Aspekte diskutiert. Anhan d von 
Beispielen aus der Praxis werden Energie- und Raumklimakonze pte für verschiedene Gebäudenutzungen genauer betrachte t 
und in Bezug auf vorgestellte Kenngrößen und Bewertungskri terien sowie architektonische Gesichtspunkte analysiert. E ine 
Exkursion ergänzt dieses Angebot. 
In der Projektbearbeitung werden konkrete Gebäude anhand von Begehungen, Messungen und Berechnungen  bzgl. ihrer e ner-
getischen Qualität untersucht. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86400/764 Energie- und Raumklimakonzepte  Prüfungsl. anderer Art 4 Andreas Wagner 
 
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer Projektb earbeitung (Gebäudeanalyse) und einer mündlichen Prüfung  (30 
Minuten). 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art.  

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- kennen die verschiedenen Konzepte und Technologien des energieeffizienten Bauens sowie deren Kennwerte und ver stehen 

deren Einfluss auf die Performance eines Gebäudes. Si e können daraus Fragen und Untersuchungsziele zur Optimierun g 
eines architektonischen Entwurfs aus bauphysikalischer und gebäudetechnischer Sicht ableiten.  

- entwickeln eine Untersuchungsstrategie zur Beantwortung ihr er Fragestellungen und Zielsetzung bei der energetischen  
Analyse eines Gebäudes.  

- führen eigenständig Untersuchungen hinsichtlich der fest gelegten bauphysikalischen oder gebäudetechnischen Fragestel-
lungen durch und dokumentieren ihre Ergebnisse. 

- sind in der Lage, ihre Untersuchungsergebnisse eigenständ ig zu beurteilen und zu kommunizieren. Sie verwenden dabei  die 
gängigen Werkzeuge der Planungs- und Beratungspraxis. 

- können ihre Herangehensweise und ihre Lösungen argumentati v verteidigen und in den Kontext des nachhaltigen Bauens 
einordnen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

Erfolgreiche Teilnahme an Grundlagenvorlesungen zur Bauph ysik und zur Technischen Gebäudeausrüstung im Bachelor-
Studiengang. Erfolgreiche Teilnahme an den Vorlesungen Ene rgie- und Raumklimakonzepte und Lichttechnik und Lichtkon-
zepte für Räume im Master . 
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Modul:  Brandschutz [arch_M_vt_brandsc h] 

 
Modulverantwortlich: Andreas Wagner 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Vorlesungen, Übungen, 
Betreuungen 

45 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Projektarbeit 

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Brandschutz in Planung und Umsetzung  Vorlesung  Philip Pannier 
 

Inhalt  

In diesem Modul wird den Stu dierenden ein vertiefter Einblick in den Brandschutz von Gebäu den gegeben. In den Vorlesungen 
werden Baustoff- und Bauteileigenschaften sowie deren b randschutztechnische Klassifizierung, Systeme der Brandmeldete ch-
nik, Löschanlagen und Rauch-/Wärmeabzüge, Rauch- und Brand abschnitte, Rettungswege sowie Brandschutzkonzepte beha n-
delt. Neben der Grundlagenvermittlung werden anhand von Be ispielen aus der Praxis ausführlich konstruktive und entwurf li-
che Aspekte zum Brandschutz im Hochbau diskutiert. Ein eintägi ges Praxisseminar an einer Landesfeuerwehrschule ergänzt 
die Wissensvermittlung durch persönliche Erfahrung in Brand situationen.  
In der Projektbearbeitung werden konkrete Gebäude bzgl. ih res Brandschutzkonzepts auf Basis der in der Vorlesung vorgeste ll-
ten Merkmale untersucht. Der bestehende Brandschutz wir d beschrieben und bewertet; ggf. erfolgen Vorschläge für  Verbesse-
rungen. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86450/765 Brandschutz  Prüfungsl. anderer Art 4 Andreas Wagner 
 
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer Projektb earbeitung (Gebäudeanalyse) und einer mündlichen Prüfung  (30 
Minuten). 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- kennen die relevanten Entwurfs- und Konstruktionsprin zipien, Materialien und Technologien zum Erfüllen des Bran d-

schutzes und können die physikalischen bzw. technischen Hinte rgründe dazu erklären.  
- erkennen mögliche Ursachen für Brandherde und Branda usbreitung und können daraus Anforderungen an den Brand-

schutz verschiedener Gebäudenutzungen ableiten.  
- identifizieren Herangehensweisen, die brandschutztechn ischen Anforderungen in Entwurf und Baukonstruktion bzw. mit 

technischen Systemen umzusetzen unter Berücksichtigung der ke nnengelernten Maßnahmen. 
- sind mit den wichtigsten Kenngrößen und Vorgaben für de n Brandschutz bei unterschiedlichen Gebäudetypen vertra ut. Sie 

wenden diese eigenständig an, um Brandschutzkonzepte realer  Gebäude zu analysieren und zu bewerten.  
- evaluieren ihre Analysen zum Brandschutz und überprüfen i hre Ergebnisse. Sie schlagen Verbesserungen vor, wenn Anf or-

derungen nicht in vollem Umfang erfüllt werden. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

Erfolgreiche Teilnahme an Grundlagenvorlesungen zur Bauph ysik und zur Technischen Gebäudeausrüstung im Bachelor-
Studiengang 
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Modul:  Schallschutz und Raumakustik [arch_M_vt_schallsch]  

 
Modulverantwortlich: Andreas Wagner 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Vorlesungen, Übungen, 
Betreuungen 

45 

 Wintersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Projektarbeit 

75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Schallschutz und Raumakustik  Vorlesung  Andreas Wagner 
 

Inhalt  

In diesem Modul wird den Studierenden ein vertiefter Ei nblick in den Schallschutz von Gebäuden und die Raumakustik gege -
ben. In den Vorlesungen werden physikalische Grundlagen der  Schallcharakteristik und -ausbreitung, Eigenschaften von  Mate-
rialien und Bauteilen, Entwurfs- und Konstruktionsdet ails sowie gebäudetechnische Komponenten für den Schall schutz und die 
Raumakustik behandelt. Neben der Grundlagenvermittlung werde n anhand von Beispielen aus der Praxis ausführlich kon-
struktive und entwurfliche Aspekte zum Schallschutz im Massiv-  und Leichtbau diskutiert. Eine Exkursion ergänzt das Ange-
bot. In der Projektbearbeitung werden konkrete Gebäude bzgl. ihres Schallschutzkonzepts auf Basis der in der Vorl esung vorge-
stellten Merkmale untersucht. Der bestehende Schallschutz wi rd beschrieben und bewertet; ggf. erfolgen Vorschläge f ür Verbes-
serungen. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86500/766 Schallschutz und Raumakustik  Prüfungsl. anderer Art 4 Andreas Wagner 
 
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer Projektb earbeitung (Gebäudeanalyse) und einer mündlichen Prüfung  (30 
Minuten). 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art.  

Qualifikationszie le  

Die Studierenden: 
- kennen die relevanten Entwurfs- und Konstruktionsprin zipien, Materialien und Technologien zum Erfüllen des Scha ll-

schutzes und können die physikalischen bzw. technischen Hinte rgründe dazu erklären. Gleiches gilt für raumakustische 
Grundlagen.  

- erkennen mögliche Schall- bzw. Lärmquellen und können daraus Anforderungen an den Schallschutz verschiedener Ge bäu-
denutzungen ableiten.  

- identifizieren Herangehensweisen, die schallschutztechn ischen Anforderungen in Entwurf und Baukonstruktion bzw. mit 
technischen Systemen umzusetzen unter Berücksichtigung der ke nnengelernten Maßnahmen. 

- sind mit den wichtigsten Kenngrößen und Vorgaben für de n Schallschutz bei unterschiedlichen Gebäudetypen vertr aut. Sie 
wenden diese eigenständig an, um Schallschutzkonzepte reale r Gebäude zu analysieren und zu bewerten.  

- evaluieren ihre Analysen zum Schallschutz und überprüfen ihre Ergebnisse. Sie schlagen Verbesserungen vor, wenn An for-
derungen nicht in vollem Umfang erfüllt werden. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

Erfolgreiche Teilnahme an Grundlagenvorlesungen zur Bauph ysik und zur Technischen Gebäudeausrüstung im Bachelor-
Studiengang 
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Modul:  Bauökologie 2 [arch_M_vt_bauoek] 

 
Modulverantwortlich: Thomas Lützkendorf 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Vorlesungen, Übungen 30 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor- und Nachbereitung, 
Klausurvorbereitung 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SW
S 

Dozent/in 

2585404 Bauökologie II  Vorlesung 2 Thomas Lützkendorf 
2585403 Übung zu Bauökologie II 

 
Übung 1 Benjamin Ströbele 

Inhalt  

Es werden Fragestellungen einer ökonomisch-ökologischen Bew ertung entlang des Lebenszyklusses von Bauwerken herausge-
arbeitet und geeignete Methoden und Hilfsmittel zur Unters tützung der Entscheidungsfindung diskutiert. Behandelt werden  
u.a. die Themenbereiche Nachhaltigkeit in der Bau-, W ohnungs- und Immobilienwirtschaft, Ökobilanzierung sowie de r heute im 
Bereich Bauökologie verfügbaren Planungs- und Bewertungsh ilfsmittel (u.a. Element-Kataloge, Datenbanken, Zeichen,  Tools) 
und Bewertungsverfahren (u.a. KEA, effektorientierte Kr iterien und Wirkungskategorien, MIPS, ökologischer Fußabdruc k). 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86550/707 Bauökologie 2  Schriftliche Prüfung 4 Thomas Lützkendorf 
     
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.). Die Prüfung wird an zwei Terminen nur in nerhalb 
des Semesters angeboten, in dem auch die Veranstaltung angeb oten wird (Sommersemester). Die Prüfung kann zu jedem or-
dentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- haben fundierte Kenntnisse zur Einordnung der Bauökolo gie in den Gesamtkontext der Nachhaltigkeit. 
- verfügen über ein kritisches Verständnis der wichtigsten  Theorien und Methoden der Beurteilung der ökologischen Vorteil-

haftigkeit (environmental performance). 
- sind in der Lage, Methoden und Hilfsmittel zur Beurteil ung der ökologischen Vorteilhaftigkeit in Prozessen der P lanung 

und Entscheidung selbst einzusetzen oder vorliegende Erge bnisse zu interpretieren. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

�(�U�I�R�O�J�U�H�L�F�K�H�U���$�E�V�F�K�O�X�V�V���G�H�V���0�R�G�X�O�V���Å�$�X�V�J�H�Z�l�K�O�W�H���*�H�E�L�H�W�H���G�H�V���|�N�R�O�R�J�L�V�F�K�H�Q���%�D�X�H�Q�V�´���G�H�V���%�D�F�K�H�O�R�U�V�W�X�G�L�H�Q�J�D�Q�J�V�� 

Anmerkungen 

Weiterführende Literatur: 
- Schmidt- �%�O�H�H�N�����´�'�D�V���0�,�3�6-�.�R�Q�]�H�S�W�µ�����'�U�R�H�P�H�U���������� 
- �:�D�F�N�H�U�Q�D�J�H�O���H�W���D�O�����´�8�Q�V�H�U���|�N�R�O�R�J�L�V�F�K�H�U���)�X�‰�D�E�G�U�X�F�N�µ�����%�L�U�N�K�l�X�V�H�U���������� 
- �%�U�D�X�Q�V�F�K�Z�H�L�J�����´�0�H�W�K�R�G�H���G�H�U���|�N�R�O�R�J�L�V�F�K�H�Q���.�Q�D�S�S�K�H�L�W�µ����BUWAL 1997 
- �+�R�K�P�H�\�H�U���H�W���D�O�������´�6�R�F�L�D�O���&�R�V�W�V���D�Q�G���6�X�V�W�D�L�Q�D�E�L�O�L�W�\�µ�����6�S�U�L�Q�J�H�U���������� 
- �+�R�I�V�W�H�W�W�H�U�����´�3�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�V���L�Q���/�L�I�H���&�\�F�O�H���,�P�S�D�F�W���$�V�V�H�V�V�P�H�Q�W�µ�����.�O�X�Z�H�U���$�F�D�G�H�P�L�F���3�X�E�O�L�V�K�H�U�V���������� 
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Modul:  Real Estate Management 2 [arch_M_vt_realest] 

 
Modulverantwortlich: Thomas Lützkendorf 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Vorlesungen, Übungen 30 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor- und Nachbereitung, 
Klausurvorbereitung 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/ in  

2585400 Real Estate Management II  Seminar 2 Thomas Lützkendorf 
2585401 Übung zu Real Estate Management II Übung 2 Peter Michl 
 

Inhalt  

Die Vorlesungsreihe Real Estate Management II greift Fragest ellungen im Zusammenhang mit dem Management umfangrei-
cher Immobilienportfolios in der Wohnungs- und Immobilienw irtschaft auf. Themen sind u.a. Wertermittlung, Markt- un d Ob-
jektrating, Instandhaltungs- und Modernisierungsmanagement, Immobil ien-Portfoliomanagement und Risikomanagement. 
Die Übung dient der Vertiefung und praktischen Anwendung der in der Vorlesung erworbenen Kenntnisse an Beispielen  aus 
der Immobilienwirtschaft. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86600/709 Real Estate Management 2  Schriftliche Prüfung 4 Thomas Lützkendorf 
     
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.). Die Prüfung wird an zwei Terminen nur in nerhalb 
des Semesters angeboten, in dem auch die Veranstaltung angeb oten wird (Sommersemester). Die Prüfung kann zu jedem or-
dentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- haben fundierte Kenntnisse zur volkswirtschaftlichen E inordnung und Bedeutung der Immobilienwirtschaft. 
- verfügen über ein kritisches Verständnis der wichtigsten  Theorien, Methoden und Instrumente der Immobilienwirtsc haft. 
- sind in der Lage, Tätigkeitsbereiche und Funktionen in  den Unternehmen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zu  

analysieren und zu bewerten sowie Entscheidungen vorzub ereiten und zu treffen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

�(�U�I�R�O�J�U�H�L�F�K�H�U���$�E�V�F�K�O�X�V�V���G�H�V���0�R�G�X�O�V���Å�$�X�V�J�H�Z�l�K�O�W�H���*�H�E�L�H�W�H���G�H�U���,�P�P�R�E�L�O�L�H�Q�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�´���G�H�V���%�D�F�K�H�O�R�U�V�W�X�G�L�H�Q�J�D�Q�J�V�� 

Anmerkungen 

Weiterführende Literatur: 
- �*�R�Q�G�U�L�Q�J�����+�U�V�J���������´�,�P�P�R�E�L�O�L�H�Q�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�����+�D�Q�G�E�X�F�K���I�•�U���6�W�X�G�L�X�P���X�Q�G���3�U�D�[�L�V�µ�����,�6�%�1����-8006-2989-5. Vahlen 2004 
- Kühne- �%�•�Q�L�Q�J�����+�U�V�J���������´�*�U�X�Q�G�O�D�J�H�Q���G�H�U���:�R�K�Q�X�Q�J�V- �X�Q�G���,�P�P�R�E�L�O�L�H�Q�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�µ�����,�6�%�1����-8314-0706-1. Knapp & Hammonia 

Verlag 2005 
- �6�F�K�X�O�W�H�����+�U�V�J���������´�,�P�P�R�E�L�O�L�H�Q�|�N�R�Q�R�P�L�H���%�G�� �,�µ�����,�6�%�1����-486-25430-8. Oldenbourg 2000 
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Modul:  Sondergebiete des Städtebaus [arch_M_vt_sgstadt] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Le vel Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar, Exkursion,  
Workshop 

60 

     Selbststudium: Projektarbeit 60 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete des Städtebaus  Seminar  Markus Neppl 
 Sondergebiete des Städtebaus  Seminar  Barbara Engel 
 Sondergebiete des Städtebaus  Seminar  Henri Bava 
 Sondergebiete des Städtebaus  Seminar  Kerstin Gothe 
     
Es kann nur eine der Lehrveranstaltungen gewählt werden.  Die einzelnen Lehrveranstaltungen werden unregelmäßig ange bo-
ten. Das jeweilige Angebot und die Themen können dem Vorl esungsverzeichnis entnommen werden. 

Inhalt  

Inhalt des Moduls ist die Auseinandersetzung mit den verschied enen historischen, sozialen, technischen, baulichen, ver kehrli-
chen, stadt- oder wohnungspolitischen oder freiräumlich en Aspekten eines Stadtraumes oder einer Stadtregion. Di es kann so-
wohl in Seminarform (A) als auch auf Exkursionen oder in  Workshops (B) stattfinden. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86650/767 Sondergebiete des Städtebaus  Prüfungsl. anderer Art 4 Markus Neppl 
86650/767 Sondergebiete des Städtebaus  Prüfungsl. anderer Art 4 Barbara Engel 
86650/767 Sondergebiete des Städtebaus  Prüfungsl. anderer Art 4 Henri Bava 
86650/767 Sondergebiete des Städtebaus  Prüfungsl. anderer Art 4 Kerstin Gothe 
     
Es kann nur eine der vier Erfolgskontrollen gewählt werde n. Diese muss die zugehörige Prüfung zur entsprechenden Lehrve r-
anstaltung sein.  
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht in Variante A je weils aus Seminararbeiten in schriftlicher und/oder zei chnerischer 
Form im Umfang von maximal 20 Seiten und einer Präsentation od er einem Referat im Umfang von maximal 20 Minuten. Für 
die Prüfungsleistung Variante B werden die Arbeiten in F orm von Zeichnungen, Modellen, Texten dargestellt, bewe rtet und 
präsentiert. Dauer der Präsentation beträgt maximal 20 Mi nuten pro Arbeit. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
Variante A: 
verfügen über ein fundiertes Vokabular städtebaulicher u nd fachspezifischer Begriffe. 
- sind in der Lage, ihre Arbeitsmethodik basierend auf vie lschichtigen und teilweise widersprüchlichen Einflussfa ktoren wie 

wohnungswirtschaftlichen Trends, Mobilität, Klima, Ressou rcen, sozialen Prozessen, etc. im Rahmen eines strukturie rten 
Arbeitsprozesses konsequent anzupassen. 

- besitzen Grundkenntnisse des wissenschaftlichen Arbeiten s und sind in der Lage, eigene Positionen zur Thematik zu er ar-
beiten. Sie können dieses Fachwissen in geeigneter Form  präsentieren. 

Variante B: 
-     sind in der Lage, komplexe stadtplanerische Probleme im Rahmen einer Exkursion oder eines mehrtägigen Workshops zu 

analysieren, zu strukturieren und in Text und Bild / Zei chnung zu beschreiben und kritisch zu beurteilen. 
- können eigenständig integrative lösungsorientierte Konzept e und Ideen entwickeln. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

keine 

Anmerkungen 

Mit Pflichtexkursion 
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Modul:  Urban Energy [arch_M_vt_urben] 

 
Modulverantwortlich: Markus Neppl 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 30 

 Wintersemester    Selbststudium: Haus-/Projektarbeit 90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Urban Energy  Seminar  Markus Neppl 
 

Inhalt  

Globale Ebene: Die Studierenden sollen die Stadt und  ihre Infrastruktur in einem globalen Maßstab kennenlerne n. 
Lokale Ebene: Es wird das Energie- und Versorgungssystem der St adt Karlsruhe vorgestellt. Dies schließt Ortsbegehungen und  
Interviews mit städtischen Akteuren aus der Versorgungswirtsch aft ein. 
Anwendungsübung: Es werden in kleinem Maßstab Anwendungsmöglichkei ten für den Einsatz von regenerativer Energie in 
Karlsruhe untersucht. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86700/768 Urban Energy  Prüfungsl. anderer Art 4 Markus Neppl 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer Analysear beit im Umfang von ca. 20 Seiten und deren mündlicher Prä sen-
tation (ca. 15 Minuten) 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art.  

Qualifikationsziele  

Die Studierenden. 
- sind fähig ihre Arbeitsprozesse zeitlich und inhaltlich  zu organisieren und die Arbeitsresultate angemessen inne rhalb des 

Teams zu präsentieren.  
- verstehen die Stadt und ihre Infrastruktur in globale r wie in lokaler Ebene. 
- können strukturierte Interviews mit Experten führen, die Inhalte auswerten und in ihre Analysearbeiten einfließen  lassen. 
- sind in der Lage konkrete Anwendungsmöglichkeiten für den  Einsatz regenerativer Energie in kleinmaßstäblichen Projek-

ten zu untersuchen und zu beurteilen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Methoden, Strategien und Instrumente der Stadtplan ung [arch_M_vt_metstadt] 

 
Modulverantwortlich: Kerstin Gothe, Barbara Engel 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar 45 
 Wintersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 

Haus-/Projektarbeit 
75 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Methoden, Strategien und Instrumente der Stadtplanung  Seminar  Kerstin Got he 
    Barbara Engel 

Inhalt  

Im Fokus des Seminars stehen Methoden und Werkzeuge der Stad tplanung sowie Formate der Kommunikation und Beteiligung 
von Planung. Anhand von aktuellen und historischen Beispiel en werden die verschiedenen Methoden, von Top-down zu Bo ttom-
up, auf ihre Anwendbarkeit auf verschiedenen Maßstabseb enen und zu verschiedenen Zeitpunkten im Entwurfs- und Pl anungs-
prozess überprüft. Die diskutierten Strategien werden ve rgleichend gegenübergestellt und in einer Reihe von pr aktischen Auf-
gaben und Übungen von den Studierenden getestet und erpr obt. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86750/769 Methoden, Strategien und Instrumente der Stadtplanung  Prüfungsl. anderer Art 4 Kerstin Gothe 
  

 
 Barbara Engel 

     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einem Refera t von ca. 20 Minuten Dauer und dessen schriftlicher Au sarbeitung 
im Umfang von maximal 20 Seiten oder aus einer Recherche oder  einem Konzept, deren Art und Umfang abhängig von der 
jeweiligen Aufgabenstellung ist.  

Mo dul note  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art.  

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
-  können vorhandene Problemstellungen aus verschiedenen Planungsphasen verstehen, beschreiben und beurteilen.  
- sind in der Lage, aus einem Spektrum erlernter Instrumente  und Methoden die geeigneten Werkzeuge für die jeweilige 

Fragestellung, in Bezug auf Planungszeitpunkt und Planungsstrat egie, Maßstab, Art und Umfang der Aufgabe, stadtöko-
nomische Aspekte und in Relation zum gewählten Konzept in  Anwendung bringen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Öffentliches Baurecht [arch_M_vt_oeffrecht] 

 
Modulverantwortlich: Jörg Menzel 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Vorlesung 60 

 Wintersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, Klau-
survorbereitung 

60 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Öffentliches Baurecht  Seminar  Jörg Menzel, 
Werner Finger 

 

Inhalt 

Übung zur Umsetzung der rechtlichen Regelungen im Öffentlichen Bau recht anhand von konkreten Praxisfällen; 
Fälle aus dem Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht samt Neb engebieten (wie z.B. Denkmalschutz, Umweltrecht). 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

 Öffentliches Baurecht  Prüfungsl. anderer Art 4 Jörg Menzel, 
Werner Finger 

     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus Referat und sc hriftlicher Prüfung 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- verfügen über die Grundkenntnisse Kenntnisse im Öffentlic hen Baurecht., Grundlagen  Kenntnisse und Verständnis d es 

öffentlichen Baurechts mit weiteren Rechtsvorschriften, die bei der Anwendung eine zentrale Rolle spielen 
- sind in der Lage, die Rechtsvorschriften in der Praxis a nzuwenden. Dies beinhaltet auch und insbesondere Recht svorschrif-

ten auszulegen und die eigene Auffassung gegenüber den im Bau recht Beteiligten (Bauherren/Behörden) zu vertreten. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 

Empfehlungen 

Grundkenntnisse im Öffentlichen Baurecht 

Anmerkungen 

Es ist geplant, eine Gerichtsverhandlung zu einem Rechtsstreit  um das Öffentliche Baurecht zu besuchen. 
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Modul:  Sondergebiete des Architektenrechts [arch_M_vt_sga rchrecht] 

 
Modulverantwortlich: Eberhard Meiringer 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes 2. Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Vorlesung 60 

 Sommersemester    Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, Klau-
survorbereitung 

60 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete des Architektenrechts  Seminar  Eberhard Meiringer 
 

Inhalt  

Die praxisorientierte Vertiefung gliedert sich in drei we sentliche Teile. Es werden Einzelheiten des Vertrages na ch VOB/B ver-
mittelt, damit die Architekten bei der Baubegleitung ihre  Beratungspflichten dem Bauherren gegenüber wahrnehmen könn en. 
Es werden die Grundlagen des Vergaberechts vermittelt, d ie der mit einer Ausschreibung für die öffentliche Hand befasste Ar-
chitekt in der Praxis kennen muss. Ferner werden anhand der Rechtsprechung die zentralen Fragen zur Architektenh aftung 
nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung weitergehend erörtert. Soweit zeitlich möglich, wird eine Vorberei tung und Teil-
nahme im Rahmen eines Architektenhaftungsbauprozess oder Bewei ssicherungsverfahren beim Landgericht angeboten. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

 Sondergebiete des Architektenrechts  Schriftliche Prüfung 4 Eberhard Meiringer 
 
Schriftliche Prüfung im Umfang von 90 Minuten.  

Modulnote 

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- haben vertiefte Kenntnisse zum Werkvertragsrecht insbesond ere zum VOB-Recht, zum Vergaberecht für Aufträge der öf-

fentlichen Hand und zu Berufspflichten des Architekten  und den sich daraus nach der Rechtsprechung des Bundesger ichts-
hofes ergebenden Haftungen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Sondergebiete der Kunstgeschichte 1 [arch_M_vt_sgk g1] 

 
Modulverantwortlich: Oliver Jehle 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Ar beitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar  30 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete der Kunstgeschichte 1  Seminar  Oliver Jehle 
    Ulrich Schulze 
    Martin Papenbrock 
     
In diesem Modul werden jedes Semester mehrere Lehrveranst altungen mit wechselnden Themen angeboten. Es kann in diese m 
Modul nur eine dieser Lehrveranstaltungen gewählt werden.  

Inhalt  

Vermittelt und erworben werden grundlegende Kenntnisse  zu einem ausgewählten Thema der  mittelalterlichen, frühneuzeitli-
chen oder modernen Kunstgeschichte. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86850/771 Sondergebiete der Kunstgeschichte 1  Prüfungs. anderer Art 4 Oliver Jehle 
  

 
 Ulrich Schulze 

    Martin Papenbrock 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer mündlich en Leistung (qualifizierte Diskussionsbeiträge, Referat ode r münd-
liche Prüfung von etwa 15 Minuten Dauer)  und einer schriftlichen Ausarbeitung im Umfang von ca. 20 Se iten.  

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- sind in der Lage, sich mit einem ausgewählten kunstgeschicht lichen Thema sachgerecht wissenschaftlich auseinanderzuset -

zen, eine eigenständige Fragestellung zu erarbeiten ihre Arbeitsergebnisse in einer Präsentation und Diskussion  so wie an-
schließenden schriftlichen Ausarbeitung vorzustellen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Sondergebiete der Kunstgeschichte 2 [arch_M_vt_sgk g2] 

 
Modulverantwortlich: Oliver Jehle 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar  30 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete der Kunstgeschichte 2  Seminar  Oliver Jehle 
    Ulrich Schulze 
    Martin Papenbrock 
     
In diesem Modul werden jedes Semester mehrere Lehrveranst altungen mit wechselnden Themen angeboten. Es kann in diese m 
Modul nur eine dieser Lehrveranstaltungen gewählt werden.  

Inhalt  

Vermittelt und erworben werden grundlegende Kenntnisse  zu einem ausgewählten Thema der mittelalterlichen, frühneuzeitli-
chen oder modernen  Kunstgeschichte. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86900/772 Sondergebiete der Kunstgeschichte 2  Prüfungsl. anderer Art 4 Oliver Jehle 
  

 
 Ulrich Schulze 

    Martin Papenbrock 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einer mündlich en Leistung (qualifizierte Diskussionsbeiträge, Referat ode r münd-
liche Prüfung von etwa 15 Minuten Dauer)  und einer schriftlichen Ausarbeitung im Umfang von ca. 20 Se iten.  

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- sind in der Lage, sich mit einem ausgewählten kunstgeschicht lichen Thema sachgerecht wissenschaftlich auseinanderzuset -

zen, eine eigenständige Fragestellung zu erarbeiten und i hre Arbeitsergebnisse in einer Präsentation und Diskussio n sowie 
anschließender schriftlichen Ausarbeitung sicher vorzustel len. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

Erfolgreicher Abschluss des Moduls "Sondergebiete der K unstgeschichte 1". 
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Modul:  Sondergebiete der Baugeschichte 1 [arch_M_vt_sgbg1 ] 

 
Modulverantwortlich: Johann Josef Böker 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar  30 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete der Baugeschichte 1  Seminar  Johann Josef Böker 
 

Inhalt  

In diesem Seminar bearbeiten die Studierenden ein baugesc hichtliches Einzelthema innerhalb eines vorgegebenen Rah-
menthemas. 
 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

86950/773 Sondergebiete der Baugeschichte 1  Prüfungsleistung 
anderer Art 

 Johann Josef Böker 

Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einem Referat  von ca. 45 Minuten Dauer  und dessen schriftlicher Au sarbeitung 
oder aus einer Projektarbeit mit zeichnerischer Ausarbei tung  

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- sind zur Recherche, zum Literatur- und Quellenstudium un d zum wissenschaftlichen Arbeiten befähigt. 
-  sind in der Lage, ein komplexes Einzelthema innerhalb e ines größeren Themenkomplexes zu bearbeiten. 
-  sind zur Präsentation der Ergebnisse der Auseinander setzung mit einem komplexen baugeschichtlichen Thema in mündl i-

cher, schriftlicher und zeichnerischer Form befähigt 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Sondergebiete der Baugeschichte 2 [arch_M_vt_sgbg2 ] 

 
Modulverantwortlich: Johann Josef Böker 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Seminar  30 

     Selbststudium: Vor-/Nachbereitung, 
Haus-/Projektarbeit 

90 

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Sondergebiete der Baugeschichte 2  Seminar  Johann Josef Böker 
 

Inhalt  

In diesem Seminar bearbeiten die Studierenden ein baugesc hichtliches Einzelthema innerhalb eines vorgegebenen Rah-
menthemas. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

87100/774 Sondergebiete der Baugeschichte 2  Prüfungs. anderer Art  Johann Josef Böker 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einem Referat  von ca. 45 Minuten Dauer  und dessen schriftlicher Au sarbeitung 
oder aus einer Projektarbeit mit zeichnerischer Ausarbei tung  

Moduln ote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- sind zur Recherche, zum Literatur- und Quellenstudiu m und zum wissenschaftlichen Arbeiten befähigt. 
-  sind in der Lage, ein  komplexes baugeschichtlichen Ein zelthema innerhalb eines größeren Themenkomplexes zu entwicke lt 

und zu bearbeiten 
 sind  zur Präsentation der Ergebnisse der Auseinanderse tzung mit einem komplexen baugeschichtlichen Thema in mündli -

cher, schriftlicher und zeichnerischer Form befähigt. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

Erfolgreicher Abschluss des Moduls "Sondergebiete der B augeschichte 1". 
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Modul:  Historische Bauforschung [arch_M_vt_hbaufor] 

 
Modulverantwortlich: Johann Josef Böker 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Vertiefung, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Übung 120 

     Selbststudium:   

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Historische Bauforschung  Übung  Johann Josef Böker 
 

Inhalt  

Anfertigung einer Bauaufnahme, die in Genauigkeit und Au ssagekraft allen wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

87150/775 Historische Bauforschung  Prüfungsl. anderer Art 4 Johann Josef Böker 
     
Die Prüfungsleistung anderer Art umfasst das Aufmaß eines Ge bäudes samt Anfertigung eines Plansatzes, dessen zeichneri-
sche, grafische Ausarbeitung und Aufbereitung, die wissensc haftliche Analyse und Interpretation eines komplexen Bau befundes 
sowie die mündliche und schriftliche/zeichnerische Prä sentation der Beobachtungen zur Bau- und Nutzungsgeschichte während 
eines Abschlusskolloquiums/Präsentation. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Prüfungsleistung anderer Art. 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- sind zur Anwendung und Kombination unterschiedlicher Me thoden der formgerechten Bauaufnahme, Baudokumentation 

und zur Analyse, Interpretation und Präsentation der beo bachteten Befunde befähigt. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Schlüsselqualifikationen [arch_M_ueq_sq] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: HoC, ZAK, Sprachzentrum 

Fachzuordnung: Überfachliche Qualifikationen, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: je nach Veranstaltung  

     Selbststudium: je nach Veranstaltung  

Le hrveranstaltungen 

Es können alle SQ-Lehrangebote des HOC, des ZAK und Spr achkurse des Sprachenzentrums belegt werden. Insgesamt sind  
4 LP abzuleisten. Die SQ-Angebote der Einrichtungen fin den Sie im Vorlesungsverzeichnis des KIT unter: 
- House of Competence (HOC) - Lehrveranstaltungen für alle  Studierenden 
- Studium Generale sowie Schlüsselqualifikationen und Zu satzqualifikationen (ZAK) 
- Lehrveranstaltungen des Sprachenzentrums 
 
Weitere Informationen zu Konzeption und Inhalt der SQ-Le hrveranstaltungen finden Sie auf der jeweiligen Homepage  
- zum Lehrangebot des HOC: http://www.hoc.kit.edu/lehrangebot  
- Schlüsselqualifikationen am ZAK: http://www.zak.kit.edu/sq  
 
Al ternativ kann ein Praktikum in einem Architekturbüro im Umfang von 120 Stunden Arbeitszeit (3 Wochen Vollzeit) absol-
viert werden. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

9020/9021 Schlüsselqualifikationen  keine 4 wechselnd 
     
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistun g, deren Art und Umfang je nach besuchter Veranstaltung variier en.  
Die Leistung wird auf einem Prüfungszettel ( http://www.sle.kit.edu/downloads/Sonstige/Pruefungszulassun g-Erstversuch.pdf ) 
bescheinigt, der beim Studierendenservice einzureichen is t. 
Wird ein Büropraktikum absolviert, ist ein Praktikumsbericht i m Umfang von mind. 3 Seiten anzufertigen und dieser ist mit 
einer Bescheinigung des Betriebes über Inhalt und Arbeitsz eit des Praktikums beim Praktikantenamt der Fakultät einzu-
reichen. 

Modulnote  

unbenotet 

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- haben ihre Erfahrungen mit Teamarbeit, sozialer Kommuni kation und Kreativitätstechniken ausgebaut. 
- sind in der Lage eigenständig umfangreiche Präsentationen  zu erstellen und Präsentationstechniken sicher anzuwend en. 
- können sicher logisch und systematisch Argumentieren und Sc hreiben. 
- verfügen über erhöhte  Handlungskompetenz im beruflichen Ko ntext. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
 
 
  



 
Master Architektur 
Modulhandbuch mit Stand 09.10 .2016 für das Wintersemester 2016/17 89 

Modul:  Kurse in den Studienwerkstätten [arch_M_ueq_werk] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Überfachliche Qualifikationen, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: Praktikum 120 

     Selbststudium:   

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1700090 Kurs in der  Studienwerkstatt Fotografie  Praktikum  Bernd Seeland 
1700091 Kurs in der  Studienwerkstatt Fotografie  Praktikum  Bernd Seeland 
     
1700043 Kurse in den  Studienwerkstätten Modellbau  Praktikum  Manfred Neubig, 

Anita Knipper, 
Andreas Heil, 
Willy Abraham, 
Stefan Sander 

 

Inhalt  

Es kann nur eine der beiden Lehrveranstaltungen gewählt w erden. 
In den Kursen der Studienwerkstätten erwerben die Studi erenden Wissen und Fertigkeiten im Bereich der (Architek tur-) Foto-
grafie oder des Modellbaus. Dabei werden verschiedene Techniken, Materialien, etc. vorgestellt und angewandt. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

9030/778 Kurs in der Studienwerkstatt Fotografie  
 

Studienleistung 4 Bernd Seeland 

9030/779 Kurse in den  Studienwerkstätten Modellbau  Studienleistung 4 Manfred Neubig, 
Anita Knipper, 
Andreas Heil, 
Willy Abraham, 
Stefan Sander 

 

Modulnote  

unbenotet  

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- sind in der Lage, die vorhandenen sicher Maschinen un d Werkzeuge bzw. Fotoapparate zu bedienen. 
- kennen die jeweiligen Sicherheitsvorschriften. 
- kennen die spezifischen Vor- und Nachteile verschiedene r Materialien und Techniken. 
- sind in der Lage, das für ihr Modell sinnvolle Material  auszuwählen und materialspezifisch zu bearbeiten bzw. die für das 

abzubildende Objekt, richtige Methode, Einstellung etc. zu w ählen. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Interdisziplinäres Angebot [arch_M_ueq_intdis] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: unterschiedlich 

Fachzuordnung: Überfachliche Qualifikationen, Wahlmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

4 Jedes Semester 1 Semester 4-5 Deutsch Präsenzzeit: je nach Angebot  

     Selbststudium: je nach Angebot  

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

 Interdisziplinäres Angebot  Seminar  wechselnd 
     
Es können Lehrveranstaltungen aus dem gesamten Angebot des KIT u nd der HFG im Umfang von 4 LP belegt werden. Eine 
vorherige Studienberatung wird empfohlen. 

Inhalt  

je nach Angebot 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP  Prüfer/in 

9040/9041 Platzhalter  keine 4 wechselnd 
 

Modulnote  

unbenotet    

Qualifikationsziele  

Die Studierenden: 
- haben ihr individuelles Profil durch die  gezielte A uswahl eines Lehrangebots geschärft. 
- kennen die Denkweise, Spezifika und Methoden einer and eren Disziplin. 
- können mit Vertretern anderer Disziplinen fachgerecht kommunizieren. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

keine 
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Modul:  Masterarbeit [arch_M_MA] 

 
Modulverantwortlich: Studiendekan 

Organisationseinheit: KIT-Fakultät für Architektur 

Fachzuordnung: Entwerfen, Pflichtmodul 

 

LP  Modulturnus Dauer Level Sprache Arbeitsaufwand 

30 Jedes Semester 1 Semester 5 Deutsch Präsenzzeit:   

     Selbststudium:   

Lehrveranstaltungen 

LV -Nr. Titel Art  SWS Dozent/in 

1700080 Masterentwurf Frohn Entwurf   Marc Frohn 
1700080 Masterentwurf Gebäudelehre Entwurf   N.N. Gebäudelehre 
1700080 Masterentwurf Nägeli Entwurf   Walter Nägeli 
1700080 Masterentwurf Wappner Entwurf   Ludwig Wappner 
1700080 Masterentwurf Nachhaltigkeit Entwurf   N.N: Nachhaltigke it  
1700080 Masterentwurf Vallebuona Entwurf   Renzo Vallebuona 
1700080 Masterentwurf von Both Entwurf   Petra von Both 
1700080 Masterentwurf Neppl Entwurf   Markus Neppl 
1700080 Masterentwurf Engel Entwurf   Barbara Engel  
1700080 Masterentwurf Bava Entwurf   Henri Bava 
1700080 Masterentwurf Gothe Entwurf   Kerstin Gothe 
 

Inhalt  

Die Masterarbeit soll als abschließender architektonische r Entwurf die im gesamten Studium erworbenen Kompetenzen zu -
sammenfassen und die Qualifikation der Studierenden für  die Berufstätigkeit im Bereich Architektur belegen.  
Im Rahmen der Masterarbeit entwickeln die Studierenden ei nen architektonischen Entwurf selbstständig und in begrenzt er 
Zeit nach wissenschaftlichen, gestalterischen, konstru ktiv-technischen, theoretisch-historischen, städtebauli chen, organisatori-
�V�F�K�H�Q���X�Q�G���H�Q�W�Z�H�U�I�H�U�L�V�F�K�H�Q���0�H�W�K�R�G�H�Q�����'�D�E�H�L���E�H�D�U�E�H�L�W�H�Q���V�L�H���G�L�H���L�P���0�R�G�X�O���Å�)�R�U�V�F�K�X�Q�J�V�I�H�O�G�H�U�´���V�H�O�E�V�W���H�U�V�W�H�O�O�W�H���$�X�I�J�D�E�H�� 
Die Bearbeitung und Präsentation erfolgt nach dem vom Prüfu ngsausschuss vorgegebenen Zeitplan. Dieser für alle Studi erende 
einheitliche Zeitplan wird mit der Masterarbeit ausgegeb en. 

Er folgskontrollen 

PRN Titel Art LP Prüfer/in 
 Masterarbeit Masterarbeit mit  

Präsentation 
30 s. Dozenten 

     
Die Masterarbeit ist ein architektonischer Entwurf mit be gleitender wissenschaftlicher Ausarbeitung. Die Bearbei tung der 
Masterarbeit erfolgt in Einzelarbeit, es finden regelmäß ige Betreuungen bzw. Korrekturen statt. Die Erfolgskontrol le erfolgt im 
Rahmen einer Präsentation. Dort werden die erarbeitet en Ergebnisse in Form von Zeichnungen, Modellen, Texten u nd Vorträ-
gen dargestellt und bewertet. Dauer der Präsentation c a. 30 Minuten pro Person. 

Modulnote  

Modulnote ist die Note der Masterarbeit.  

Qualifikationsziele  

Die Studierenden:  
- können die wissenschaftlichen, gestalterischen, konstr uktiv-technischen, theoretisch-historischen, städtebaulic hen, organi-

satorischen und entwerferischen Methoden, die sie währe nd ihres Studiums erworben haben, gezielt für die Bearbe itung ei-
ner architektonischen Entwurfsaufgabe hoher Komplexität einsetzen.  

- können ihren Entwurf im gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und technologischen Kontext analysieren und r eflektie-
ren, im Entwurfsprozess Varianten erarbeiten und diese ve rgleichen und beurteilen. 

- sind in der Lage in Abhängigkeit von der Aufgabenstellu ng den notwendigen Detaillierungsgrad und geeignete die Dar stel-
lung und Visualisierung zu erarbeiten. 

- sind befähigt, begleitend zur Entwurfsarbeit eine wisse nschaftliche Ausarbeitung zu erstellen, die einen oder mehrere As-
pekte des Entwurfs vertieft. 

- sind in der Lage, sich mit der selbstgestellten Aufgabe kritisch auseinanderzusetzen, eine eigene Haltung zu entwick eln, 
diese zu kommunizieren und gegebenenfalls zu verteidigen. 

- können ihre Arbeit in einem öffentlichen Vortrag erl äutern und auf Rückfragen der Prüfer/innen zur vorgelegte n Arbeit 
umfassend antworten. 

Voraussetzungen / Bedingungen  

Modulprüfungen im Umfang von 86 LP 

Empfehlungen 

keine  
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Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
 für den Masterstudiengang Architektur 

 
 

vom 26. Juli 2016 
 

Aufgrund von § 10 Absatz 2 Ziff. 5 und § 20 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über das Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT-Gesetz - KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 f), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Dritten Gesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher Vor-
schriften (3. Hochschulrechtsänderungsgesetz �± 3. HRÄG) vom 01. April 2014 (GBl. S. 99, 167) 
und § 32 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landes-
hochschulgesetz - LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 f), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im 
öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg und zur Änderung des Landeshochschulgesetzes 
vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 108, 118), hat der Senat des KIT am 18. Juli 2016 die folgende 
Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Architektur beschlossen. 
 

Der Präsident hat seine Zustimmung gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 KITG i.V.m. § 32 Absatz 3 
Satz 1 LHG am 26. Juli 2016 erteilt. 
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Präambel 

 

Das KIT hat sich im Rahmen der Umsetzung des Bolognaprozesses zum Aufbau eines europäi-
schen Hochschulraumes zum Ziel gesetzt, dass am Abschluss des Studiums am KIT der Mas-
tergrad stehen soll. Das KIT sieht daher die am KIT angebotenen konsekutiven Bachelor- und 
Masterstudiengänge als Gesamtkonzept mit konsekutivem Curriculum. 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Masterprüfungsordnung regelt Studienablauf, Prüfungen und den Abschluss des Studi-
ums im Masterstudiengang Architektur am KIT. 

 

§ 2 Ziel des Studiums, akademischer Grad 

(1) Im konsekutiven Masterstudium sollen die im Bachelorstudium erworbenen wissenschaftlichen 
Qualifikationen weiter vertieft, verbreitert, erweitert oder ergänzt werden. Ziel des Studiums ist die 
Fähigkeit, die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden selbstständig anzuwenden und ihre 
Bedeutung und Reichweite für die Lösung komplexer wissenschaftlicher und gesellschaftlicher 
Problemstellungen zu bewerten. 

(2) �$�X�I�J�U�X�Q�G�� �G�H�U�� �E�H�V�W�D�Q�G�H�Q�H�Q�� �0�D�V�W�H�U�S�U�•�I�X�Q�J�� �Z�L�U�G�� �G�H�U�� �D�N�D�G�H�P�L�V�F�K�H�� �*�U�D�G�� �Ä�0�D�V�W�H�U�� �R�I�� �6�F�L�H�Q�F�H��
(M���6�F�����³ für den Masterstudiengang Architektur verliehen. 

 

§ 3 Regelstudienzeit, Studienaufbau, Leistungspunkte 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester.  

(2) Das Lehrangebot des Studiengangs ist in Fächer, die Fächer sind in Module, die jeweiligen 
Module in Lehrveranstaltungen gegliedert. Die Fächer und ihr Umfang werden in § 19 festgelegt. 
Näheres beschreibt das Modulhandbuch.  

(3) Der für das Absolvieren von Lehrveranstaltungen und Modulen vorgesehene Arbeitsaufwand 
wird in Leistungspunkten (LP) ausgewiesen. Die Maßstäbe für die Zuordnung von Leistungs-
punkten entsprechen dem European Credit Transfer System (ECTS). Ein Leistungspunkt ent-
spricht einem Arbeitsaufwand von etwa 30 Zeitstunden. Die Verteilung der Leistungspunkte auf 
die Semester hat in der Regel gleichmäßig zu erfolgen. 

(4) Der Umfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Studien- und 
Prüfungsleistungen wird in Leistungspunkten gemessen und beträgt insgesamt 120 Leistungs-
punkte.  

(5) Lehrveranstaltungen können nach vorheriger Ankündigung auch in englischer Sprache an-
geboten werden.  

 

§ 4 Modulprüfungen, Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen. Modulprüfungen bestehen aus einer oder 
mehreren Erfolgskontrollen. 

Erfolgskontrollen gliedern sich in Studien- oder Prüfungsleistungen. 

(2) Prüfungsleistungen sind: 

1. schriftliche Prüfungen, 
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2. mündliche Prüfungen oder 

3. Prüfungsleistungen anderer Art. 

(3) Studienleistungen sind schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, die von den Stu-
dierenden in der Regel lehrveranstaltungsbegleitend erbracht werden. Die Masterprüfung darf 
nicht mit einer Studienleistung abgeschlossen werden.  

(4) Von den Modulprüfungen sollen mindestens 70 % benotet sein.  

(5) Bei sich ergänzenden Inhalten können die Modulprüfungen mehrerer Module durch eine auch 
modulübergreifende Prüfungsleistung (Absatz 2 Nr.1 bis 3) ersetzt werden. 

 

§ 5 Anmeldung und Zulassung zu den Modulprüfungen und Lehrveranstaltungen 

(1) Um an den Modulprüfungen teilnehmen zu können, müssen sich die Studierenden online im 
Studierendenportal zu den jeweiligen Erfolgskontrollen anmelden. In Ausnahmefällen kann eine 
Anmeldung schriftlich im Studierendenservice oder in einer anderen, vom Studierendenservice 
autorisierten Einrichtung erfolgen. Für die Erfolgskontrollen können durch die Prüfenden Anmel-
defristen festgelegt werden. Die Anmeldung der Masterarbeit ist im Modulhandbuch geregelt.   

(2) Sofern Wahlmöglichkeiten bestehen, müssen Studierende, um zu einer Prüfung in einem 
bestimmten Modul zugelassen zu werden, vor der ersten Prüfung in diesem Modul mit der An-
meldung zu der Prüfung eine bindende Erklärung über die Wahl des betreffenden Moduls und 
dessen Zuordnung zu einem Fach abgeben. Auf Antrag des/der Studierenden an den Prüfungs-
ausschuss kann die Wahl oder die Zuordnung nachträglich geändert werden. 

(3) Zu einer Erfolgskontrolle ist zuzulassen, wer 

1. in den Masterstudiengang Architektur am KIT eingeschrieben ist; die Zulassung beurlaubter 
Studierender ist auf Prüfungsleistungen beschränkt; und   

2. nachweist, dass er die im Modulhandbuch für die Zulassung zu einer Erfolgskontrolle festge-
legten Voraussetzungen erfüllt und 

3. nachweist, dass er in dem Masterstudiengang Architektur den Prüfungsanspruch nicht verlo-
ren hat. 

(4) Nach Maßgabe von § 30 Abs. 5 LHG kann die Zulassung zu einzelnen Pflichtveranstaltungen 
beschränkt werden. Der/die Prüfende entscheidet über die Auswahl unter den Studierenden, die 
sich rechtzeitig bis zu dem von dem/der Prüfenden festgesetzten Termin angemeldet haben un-
ter Berücksichtigung des Studienfortschritts dieser Studierenden und unter Beachtung von § 13 
Abs. 1 Satz 1 und 2, sofern ein Abbau des Überhangs durch andere oder zusätzliche Veranstal-
tungen nicht möglich ist. Für den Fall gleichen Studienfortschritts sind durch die KIT-Fakultäten 
weitere Kriterien festzulegen. Das Ergebnis wird den Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben.  

(5) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die in Absatz 3 und 4 genannten Voraussetzungen 
nicht erfüllt sind. Die Zulassung kann versagt werden, wenn die betreffende Erfolgskontrolle be-
reits in einem grundständigen Bachelorstudiengang am KIT erbracht wurde, der Zulassungsvo-
raussetzung für diesen Masterstudiengang gewesen ist. Dies gilt nicht für Mastervorzugsleistun-
gen. Zu diesen ist eine Zulassung nach Maßgabe von Satz 1 ausdrücklich zu genehmigen.   

 

§ 6 Durchführung von Erfolgskontrollen   

(1) Erfolgskontrollen werden studienbegleitend, in der Regel im Verlauf der Vermittlung der 
Lehrinhalte der einzelnen Module oder zeitnah danach, durchgeführt.  

(2) Die Art der Erfolgskontrolle (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, Abs. 3) wird von der/dem Prüfenden der 
betreffenden Lehrveranstaltung in Bezug auf die Lerninhalte der Lehrveranstaltung und die 
Lernziele des Moduls festgelegt. Die Art der Erfolgskontrolle, ihre Häufigkeit, Reihenfolge und 
Gewichtung sowie gegebenenfalls die Bildung der Modulnote müssen mindestens sechs Wo-
chen vor Vorlesungsbeginn im Modulhandbuch bekannt gemacht werden. Im Einvernehmen von 
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Prüfendem und Studierender bzw. Studierendem können die Art der Prüfungsleistung sowie die 
Prüfungssprache auch nachträglich geändert werden; im ersten Fall ist jedoch § 4 Abs. 4 zu be-
rücksichtigen. Bei der Prüfungsorganisation sind die Belange Studierender mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung gemäß § 13 Abs. 1 zu berücksichtigen. § 13 Abs. 1 Satz 3 und 4 gelten 
entsprechend. 

(3) Bei unvertretbar hohem Prüfungsaufwand kann eine schriftlich durchzuführende Prüfungs-
leistung auch mündlich, oder eine mündlich durchzuführende Prüfungsleistung auch schriftlich 
abgenommen werden. Diese Änderung muss mindestens sechs Wochen vor der Prüfungsleis-
tung bekannt gegeben werden. 

(4) Bei Lehrveranstaltungen in englischer Sprache (§ 3 Abs. 6) können die entsprechenden Er-
folgskontrollen in dieser Sprache abgenommen werden. § 6 Abs. 2 gilt entsprechend.   

(5) Schriftliche Prüfungen (§ 4 Abs. 2 Nr. 1) sind in der Regel von einer/einem Prüfenden nach § 
18 Abs. 2 oder 3 zu bewerten. Sofern eine Bewertung durch mehrere Prüfende erfolgt, ergibt 
sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Entspricht das arithmeti-
sche Mittel keiner der in § 7 Abs. 2 Satz 2 definierten Notenstufen, so ist auf die nächstliegende 
Notenstufe auf- oder abzurunden. Bei gleichem Abstand ist auf die nächstbessere Notenstufe zu 
runden. Das Bewertungsverfahren soll sechs Wochen nicht überschreiten. Schriftliche Prüfun-
gen dauern mindestens 60 und höchstens 300 Minuten.  

(6) Mündliche Prüfungen (§ 4 Abs. 2 Nr. 2) sind von mehreren Prüfenden (Kollegialprüfung) oder 
von einer/einem Prüfenden in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden als Gruppen- oder Ein-
zelprüfungen abzunehmen und zu bewerten. Vor der Festsetzung der Note hört die/der Prüfende 
die anderen an der Kollegialprüfung mitwirkenden Prüfenden an. Mündliche Prüfungen dauern in 
der Regel mindestens 15 Minuten und maximal 60 Minuten pro Studierenden.  

Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll 
festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist den Studierenden im Anschluss an die mündliche 
Prüfung bekannt zu geben. 

Studierende, die sich in einem späteren Semester der gleichen Prüfung unterziehen wollen, 
werden entsprechend den räumlichen Verhältnissen und nach Zustimmung des Prüflings als 
Zuhörerinnen und Zuhörer bei mündlichen Prüfungen zugelassen. Die Zulassung erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse.  

(7) Für Prüfungsleistungen anderer Art (§ 4 Abs. 2 Nr. 3) sind angemessene Bearbeitungsfristen 
einzuräumen und Abgabetermine festzulegen. Dabei ist durch die Art der Aufgabenstellung und 
durch entsprechende Dokumentation sicherzustellen, dass die erbrachte Prüfungsleistung 
dem/der Studierenden zurechenbar ist. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Er-
folgskontrolle sind in einem Protokoll festzuhalten. 

Bei mündlich durchgeführten Prüfungsleistungen anderer Art muss neben der/dem Prüfenden 
ein/e Beisitzende/r anwesend sein, die/der zusätzlich zum/zur Prüfenden das Protokoll zeichnet.  

Schriftliche und/oder zeichnerische Arbeiten im Rahmen einer Prüfungsleistung anderer Art ha-
�E�H�Q�� �G�D�E�H�L�� �G�L�H���I�R�O�J�H�Q�G�H���(�U�N�O�l�U�X�Q�J���]�X���W�U�D�J�H�Q���� �Ä�,�F�K���Y�H�U�V�L�F�K�H�U�H���Z�D�K�U�K�H�L�W�V�J�H�P�l�‰���� �G�L�H���$�U�E�H�L�W���V�H�O�E�V�W��
ständig angefertigt, alle benutzten Hilfsmittel vollständig und genau angegeben und alles kennt-
lich gemacht zu haben, was aus Arbeiten anderer unverändert oder mit Abänderungen entnom-
�P�H�Q�� �Z�X�U�G�H���³�� �7�U�l�J�W�� �G�L�H�� �$�U�E�H�L�W�� �G�L�H�V�H�� �(�U�N�O�l�U�X�Q�J�� �Q�L�F�K�W���� �Z�L�U�G�� �V�L�H�� �Q�L�F�K�W�� �D�Q�J�H�Q�R�P�P�H�Q���� �'�L�H�� �Z�H�V�H�Q�W�O�L��
chen Gegenstände und Ergebnisse einer solchen Erfolgskontrolle sind in einem Protokoll fest-
zuhalten. 

 

§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 

Das Modulhandbuch regelt, ob und in welchem Umfang Erfolgskontrollen im Wege des Antwort-
Wahl-Verfahrens abgelegt werden können 
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§ 6 b Computergestützte Erfolgskontrollen  

(1) Erfolgskontrollen können computergestützt durchgeführt werden. Dabei wird die Antwort bzw. 
Lösung der/des Studierenden elektronisch übermittelt und, sofern möglich, automatisiert ausge-
wertet. Die Prüfungsinhalte sind von einer/einem Prüfenden zu erstellen.  

(2) Vor der computergestützten Erfolgskontrolle hat die/der Prüfende sicherzustellen, dass die 
elektronischen Daten eindeutig identifiziert und unverwechselbar und dauerhaft den Studieren-
den zugeordnet werden können. Der störungsfreie Verlauf einer computergestützten Erfolgskon-
trolle ist durch entsprechende technische Betreuung zu gewährleisten, insbesondere ist die Er-
folgskontrolle in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person durchzuführen. Alle Prüfungs-
aufgaben müssen während der gesamten Bearbeitungszeit zur Bearbeitung zur Verfügung ste-
hen. 

 

(3) Im Übrigen gelten für die Durchführung von computergestützten Erfolgskontrollen die §§ 6 
bzw. 6 a.  

 

§ 7 Bewertung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Das Ergebnis einer Prüfungsleistung wird von den jeweiligen Prüfenden in Form einer Note 
festgesetzt.  

(2) Folgende Noten sollen verwendet werden:  
 

  sehr gut (very good) : hervorragende Leistung, 

  gut (good) : eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt, 

  befriedigend (satisfactory) : eine Leistung, die durchschnittlichen Anforde-
rungen entspricht, 

  ausreichend (sufficient) : eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt, 

  nicht ausreichend (failed) : eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
nicht den Anforderungen genügt. 

 
Zur differenzierten Bewertung einzelner Prüfungsleistungen sind nur folgende Noten zugelassen: 
 

  1,0; 1,3 : sehr gut 

  1,7; 2,0; 2,3 : gut 

  2,7; 3,0; 3,3 : befriedigend 

  3,7; 4,0 : ausreichend 

  5,0 : nicht ausreichend 

 
(3) Studienleistungen werden mit �Ä�E�H�V�W�D�Q�G�H�Q�³���R�G�H�U���P�L�W���Ä�Q�L�F�K�W���E�H�V�W�D�Q�G�H�Q�³���J�H�Z�H�U�W�H�W��  

(4) Bei der Bildung der gewichteten Durchschnitte der Modulnoten, der Fachnoten und der Ge-
samtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stel-
len werden ohne Rundung gestrichen. 

(5) Jedes Modul und jede Erfolgskontrolle darf in demselben Studiengang nur einmal gewertet 
werden. 

(6) �(�L�Q�H���3�U�•�I�X�Q�J�V�O�H�L�V�W�X�Q�J���L�V�W���E�H�V�W�D�Q�G�H�Q�����Z�H�Q�Q���G�L�H���1�R�W�H���P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V���Ä�D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�³���������������L�V�W�� 
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(7) Die Modulprüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen Erfolgskontrollen bestanden sind. 
Die Modulprüfung und die Bildung der Modulnote sollen im Modulhandbuch geregelt werden. 
Sofern das Modulhandbuch keine Regelung über die Bildung der Modulnote enthält, errechnet 
sich die Modulnote aus einem nach den Leistungspunkten der einzelnen Teilmodule gewichteter 
Notendurchschnitt. Die differenzierten Noten (Absatz 2) sind bei der Berechnung der Modulnoten 
als Ausgangsdaten zu verwenden. 

(8) Die Ergebnisse der Erfolgskontrollen sowie die erworbenen Leistungspunkte werden durch 
den Studierendenservice des KIT verwaltet. 

(9) Die Noten der Module eines Faches gehen in die Fachnote mit einem Gewicht proportional 
zu den ausgewiesenen Leistungspunkten der Module ein.  

(10) Die Gesamtnote der Masterprüfung, die Fachnoten und die Modulnoten lauten: 
 

  bis 1,5 = sehr gut 

von 1,6 bis 2,5 = gut 

von 2,6 bis 3,5 = befriedigend 

von 3,6 bis 4,0 = ausreichend 

 

§ 8 Wiederholung von Erfolgskontrollen, endgültiges Nichtbestehen  

(1) Studierende können eine nicht bestandene schriftliche Prüfung (§ 4 Absatz 2 Nr. 1) einmal 
�Z�L�H�G�H�U�K�R�O�H�Q�����:�L�U�G���H�L�Q�H���V�F�K�U�L�I�W�O�L�F�K�H���:�L�H�G�H�U�K�R�O�X�Q�J�V�S�U�•�I�X�Q�J���P�L�W���Ä�Q�L�F�K�W���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�³���������������E�H�Z�H�U�W�H�W����
so findet eine mündliche Nachprüfung im zeitlichen Zusammenhang mit dem Termin der nicht 
bestandenen Prüfung st�D�W�W�����,�Q���G�L�H�V�H�P���)�D�O�O�H���N�D�Q�Q���G�L�H���1�R�W�H���G�L�H�V�H�U���3�U�•�I�X�Q�J���Q�L�F�K�W���E�H�V�V�H�U���D�O�V���Ä�D�X�V��
�U�H�L�F�K�H�Q�G�³���������������V�H�L�Q���� 

(2) Studierende können eine nicht bestandene mündliche Prüfung (§ 4 Absatz 2 Nr. 2) einmal 
wiederholen. 

(3) Wiederholungsprüfungen nach Absatz 1 und 2 müssen in Inhalt, Umfang und Form (münd-
lich oder schriftlich) der ersten entsprechen. Ausnahmen kann der zuständige Prüfungsaus-
schuss auf Antrag zulassen.  

(4) Prüfungsleistungen anderer Art (§ 4 Absatz 2 Nr. 3) können einmal wiederholt werden.  

(5) Studienleistungen können mehrfach wiederholt werden. 

(6) Die Prüfungsleistung ist endgültig nicht bestanden, wenn die mündliche Nachprüfung im Sin-
�Q�H���G�H�V���$�E�V�D�W�]�H�V�������P�L�W���Ä�Q�L�F�K�W���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�³���������������E�H�Z�H�U�W�H�W���Z�X�U�G�H�����'�L�H���3�U�•�I�X�Q�J�V�O�H�L�V�W�X�Q�J���L�V�W���I�H�U�Q�H�U��
endgültig nicht bestanden, wenn die mündliche Prüfung im Sinne des Absatzes 2 oder die Prü-
�I�X�Q�J�V�O�H�L�V�W�X�Q�J���D�Q�G�H�U�H�U���$�U�W���J�H�P�l�‰���$�E�V�D�W�]�������]�Z�H�L�P�D�O���P�L�W���Ä�Q�L�F�K�W���E�H�V�W�D�Q�G�H�Q�³���E�H�Z�H�U�W�H�W���Z�X�U�G�H���� 

(7) Das Modul ist endgültig nicht bestanden, wenn eine für sein Bestehen erforderliche Prü-
fungsleistung endgültig nicht bestanden ist. 

(8) Eine zweite Wiederholung derselben Prüfungsleistung gemäß § 4 Abs. 2 ist nur in Ausnah-
�P�H�I�l�O�O�H�Q���D�X�I���$�Q�W�U�D�J���G�H�V���G�H�U���6�W�X�G�L�H�U�H�Q�G�H�Q���]�X�O�l�V�V�L�J�����Ä�$�Q�W�U�D�J���D�X�I���=�Z�H�L�W�Z�L�H�G�H�U�K�R�O�X�Q�J�³�������'�H�U���$�Q�W�U�D�J��
ist schriftlich beim Prüfungsausschuss in der Regel bis zwei Monate nach Bekanntgabe der Note 
zu stellen. 

Über den ersten Antrag eines/einer Studierenden auf Zweitwiederholung entscheidet der Prü-
fungsausschuss, wenn er den Antrag genehmigt. Wenn der Prüfungsausschuss diesen Antrag 
ablehnt, entscheidet ein Mitglied des Präsidiums. Über weitere Anträge auf Zweitwiederholung 
entscheidet nach Stellungnahme des Prüfungsausschusses ein Mitglied des Präsidiums. Wird 
der Antrag genehmigt, hat die Zweitwiederholung spätestens zum übernächsten Prüfungstermin 
zu erfolgen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

(9) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig. 
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(10) �'�L�H�� �0�D�V�W�H�U�D�U�E�H�L�W�� �N�D�Q�Q�� �E�H�L�� �H�L�Q�H�U�� �%�H�Z�H�U�W�X�Q�J�� �P�L�W�� �Ä�Q�L�F�K�W�� �D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�³�� ������������ �H�L�Q�P�D�O�� �Z�L�H�G�H�U�K�R�O�W��
werden. Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit ist ausgeschlossen. 

 

§ 9 Verlust des Prüfungsanspruchs 

Ist eine nach dieser Studien- und Prüfungsordnung erforderliche Studien- oder Prüfungsleistung 
endgültig nicht bestanden oder die Masterprüfung bis zum Ende des Prüfungszeitraums des 
achten Fachsemesters einschließlich etwaiger Wiederholungen nicht vollständig abgelegt, so 
erlischt der Prüfungsanspruch im Studiengang Architektur, es sei denn, dass die Fristüberschrei-
tung nicht selbst zu vertreten ist. Die Entscheidung über eine Fristverlängerung und über Aus-
nahmen von der Fristregelung trifft der Prüfungsausschuss unter Beachtung der in § 32 Abs. 6 
LHG genannten Tätigkeiten auf Antrag des/der Studierenden. Der Antrag ist schriftlich in der 
Regel bis sechs Wochen vor Ablauf der Frist zu stellen. 

 

§ 10 Abmeldung; Versäumnis, Rücktritt 

(1) Studierende können ihre Anmeldung zu schriftlichen Prüfungen ohne Angabe von Gründen 
bis zur Ausgabe der Prüfungsaufgaben widerrufen (Abmeldung). Eine Abmeldung kann online 
im Studierendenportal bis 24:00 Uhr des Vortages der Prüfung oder in begründeten Ausnahme-
fällen beim Studierendenservice innerhalb der Geschäftszeiten erfolgen. Erfolgt die Abmeldung 
gegenüber dem/der Prüfenden hat diese/r Sorge zu tragen, dass die Abmeldung im Campus 
Management System verbucht wird.  

(2) Bei mündlichen Prüfungen muss die Abmeldung spätestens sieben Werktage vor dem be-
treffenden Prüfungstermin gegenüber dem/der Prüfenden erklärt werden. Der Rücktritt von einer 
mündlichen Prüfung weniger als sieben Werktage vor dem betreffenden Prüfungstermin ist nur 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 5 möglich. Der Rücktritt von mündlichen Nachprüfun-
gen im Sinne von § 9 Abs. 1 ist grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen von Absatz 5 mög-
lich. 

(3) Die Abmeldung von Prüfungsleistungen anderer Art hat in der Regel bis sechs Wochen nach 
Beginn der zugehörigen Lehrveranstaltung zu erfolgen. Die Abmeldung von Studienleistungen 
ist im Modulhandbuch geregelt. 

(4) �(�L�Q�H�� �(�U�I�R�O�J�V�N�R�Q�W�U�R�O�O�H�� �J�L�O�W�� �D�O�V�� �P�L�W�� �Ä�Q�L�F�K�W�� �D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�³�� ������������ �E�H�Z�H�U�W�H�W���� �Z�H�Q�Q�� �G�L�H��Studierenden 
einen Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumen oder wenn sie nach Beginn der Erfolgs-
kontrolle ohne triftigen Grund von dieser zurücktreten. Dasselbe gilt, wenn die Masterarbeit nicht 
innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit erbracht wird, es sei denn, der/die Studierende hat 
die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 

(5) Der für den Rücktritt nach Beginn der Erfolgskontrolle oder das Versäumnis geltend gemach-
te Grund muss dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft ge-
macht werden. Bei Krankheit des/der Studierenden oder eines allein zu versorgenden Kindes 
oder pflegebedürftigen Angehörigen kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. 

 

§ 11 Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Versuchen Studierende das Ergebnis ihrer Erfolgskontrolle durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Erfolgskontrolle als mit 
�Ä�Q�L�F�K�W���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�³���������������E�H�Z�H�U�W�H�W���� 

(2) Studierende, die den ordnungsgemäßen Ablauf einer Erfolgskontrolle stören, können von 
der/dem Prüfenden oder der Aufsicht führenden Person von der Fortsetzung der Erfolgskontrolle 
�D�X�V�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����,�Q���G�L�H�V�H�P���)�D�O�O���J�L�O�W���G�L�H���E�H�W�U�H�I�I�H�Q�G�H���(�U�I�R�O�J�V�N�R�Q�W�U�R�O�O�H���D�O�V���P�L�W���Ä�Q�L�F�K�W���D�X�V�U�H�L��
�F�K�H�Q�G�³�� ������������ �E�H�Z�H�U�W�H�W���� �,�Q�� �V�F�K�Z�H�U�Z�L�H�J�Hnden Fällen kann der Prüfungsausschuss diese Studie-
renden von der Erbringung weiterer Erfolgskontrollen ausschließen. 
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(3) Näheres regelt die Allgemeine Satzung des KIT zur Redlichkeit bei Prüfungen und Praktika in 
der jeweils gültigen Fassung. 

 

§ 12 Mutterschutz, Elternzeit, Wahrnehmung von Familienpflichten 

(1) Auf Antrag sind die Mutterschutzfristen, wie sie im jeweils gültigen Gesetz zum Schutz der 
erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz - MuSchG) festgelegt sind, entsprechend zu berück-
sichtigen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. Die Mutterschutzfristen 
unterbrechen jede Frist nach dieser Prüfungsordnung. Die Dauer des Mutterschutzes wird nicht 
in die Frist eingerechnet. 

(2) Gleichfalls sind die Fristen der Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes (Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG) auf Antrag zu berücksichtigen. Der/die Studierende 
muss bis spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem an die Elternzeit angetreten wer-
den soll, dem Prüfungsausschuss, unter Beifügung der erforderlichen Nachweise schriftlich mit-
teilen, in welchem Zeitraum die Elternzeit in Anspruch genommen werden soll. Der Prüfungs-
ausschuss hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei einer Arbeit-
nehmerin bzw. einem Arbeitnehmer den Anspruch auf Elternzeit auslösen würden, und teilt 
dem/der Studierenden das Ergebnis sowie die neu festgesetzten Prüfungszeiten unverzüglich 
mit. Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit kann nicht durch Elternzeit unterbrochen werden. Die 
gestellte Arbeit gilt als nicht vergeben. Nach Ablauf der Elternzeit erhält der/die Studierende ein 
neues Thema, das innerhalb der in § 14 festgelegten Bearbeitungszeit zu bearbeiten ist. 

(3) Der Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die flexible Handhabung von Prüfungs-
fristen entsprechend den Bestimmungen des Landeshochschulgesetzes, wenn Studierende Fa-
milienpflichten wahrzunehmen haben. Absatz 2 Satz 4 bis 6 gelten entsprechend. 

 

§ 13 Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung 

(1) Bei der Gestaltung und Organisation des Studiums sowie der Prüfungen sind die Belange 
von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung zu berücksichtigen. Insbeson-
dere ist Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung bevorzugter Zugang zu 
teilnahmebegrenzten Lehrveranstaltungen zu gewähren und die Reihenfolge für das Absolvieren 
bestimmter Lehrveranstaltungen entsprechend ihrer Bedürfnisse anzupassen. Studierende sind 
gemäß Bundesgleichstellungsgesetz (BGG) und Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) be-
hindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand 
abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Der Prü-
fungsausschuss entscheidet auf Antrag der/des Studierenden über das Vorliegen der Voraus-
setzungen nach Satz 2 und 3. Die/der Studierende hat die entsprechenden Nachweise vorzule-
gen. 

(2) Weisen Studierende eine Behinderung oder chronische Erkrankung nach und folgt daraus, 
dass sie nicht in der Lage sind, Erfolgskontrollen ganz oder teilweise in der vorgeschriebenen 
Zeit oder Form abzulegen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, die Erfolgskontrollen in ei-
nem anderen Zeitraum oder einer anderen Form zu erbringen. Insbesondere ist behinderten 
Studierenden zu gestatten, notwendige Hilfsmittel zu benutzen. 

(3) Weisen Studierende eine Behinderung oder chronische Erkrankung nach und folgt daraus, 
dass sie nicht in der Lage sind, die Lehrveranstaltungen regelmäßig zu besuchen oder die ge-
mäß § 19 erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen, kann der Prüfungsaus-
schuss auf Antrag gestatten, dass einzelne Studien- und Prüfungsleistungen nach Ablauf der in 
dieser Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Fristen absolviert werden können. 
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§ 14 Modul Masterarbeit 

(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Modul Masterarbeit ist, dass die/der Studierende Mo-
dulprüfungen im Umfang von zumindest 86 LP erfolgreich abgelegt hat. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der/des Studierenden.  

(1 a) Dem Modul Masterarbeit sind 30 LP zugeordnet. Es besteht aus der Masterarbeit und einer 
Präsentation. Die Bearbeitung und Präsentation hat nach dem vom Prüfungsausschuss vorge-
gebenen Zeitplan zu erfolgen. Dieser für alle Studierende einheitliche Zeitplan wird mit der Mas-
terarbeit ausgegeben. 

(2) Die Masterarbeit ist ein architektonischer Entwurf mit begleitender wissenschaftlicher Ausar-
beitung. Näheres regelt das Modulhandbuch. Das Thema der Masterarbeit kann von Hochschul-
lehrer/innen und leitenden Wissenschaftler/innen gemäß § 14 Abs. 3 Ziff. 1 KITG vergeben wer-
den. Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss weitere Prüfende gemäß § 17 Abs. 2 und 3 
zur Vergabe des Themas berechtigen. Den Studierenden ist Gelegenheit zu geben, für das 
Thema Vorschläge zu machen. Art und Weise sowie Ausübung des Vorschlagsrechts regelt das 
Modulhandbuch. Soll die Masterarbeit außerhalb der KIT-Fakultät für Architektur angefertigt 
werden, so bedarf dies der Genehmigung durch den Prüfungsausschuss. Die Masterarbeit kann 
auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewer-
tende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund objektiver Kriterien, die eine eindeutige Ab-
grenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar ist und die Anforderung nach Absatz 4 erfüllt. In 
Ausnahmefällen sorgt die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag der oder des 
Studierenden dafür, dass die/der Studierende innerhalb von vier Wochen ein Thema für die 
Masterarbeit erhält. Die Ausgabe des Themas erfolgt in diesem Fall über die/den Vorsitzende/n 
des Prüfungsausschusses. 

(3) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind von dem Betreuer bzw. der Be-
treuerin so zu begrenzen, dass sie mit dem in Absatz 4 festgelegten Arbeitsaufwand bearbeitet 
werden kann. 

(4) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, ein Problem aus ihrem 
Studienfach selbstständig und in begrenzter Zeit nach wissenschaftlichen, gestalterischen, kon-
struktiv-technischen, theoretisch-historischen, städtebaulichen, organisatorischen und entwerfe-
rischen Methoden zu bearbeiten. Die maximale Bearbeitungsdauer beträgt sechs Monate. The-
ma und Aufgabenstellung sind an den vorgesehenen Umfang anzupassen. Der Prüfungsaus-
schuss legt fest, in welchen Sprachen die Masterarbeit geschrieben werden kann. Auf Antrag 
des Studierenden kann der/die Prüfende genehmigen, dass die Masterarbeit in einer anderen 
Sprache als Deutsch geschrieben wird. 

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit haben die Studierenden schriftlich zu versichern, dass sie 
die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt haben, die wörtlich oder inhaltlich übernommenen Stellen als solche kenntlich gemacht 
und die Satzung des KIT zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der jeweils gültigen 
Fassung beachtet haben. Wenn diese Erklärung nicht enthalten ist, wird die Arbeit nicht ange-
nommen. Die Erklärung kann wie folgt lauten: �Ä�,�F�K�� �Yersichere wahrheitsgemäß, die Arbeit 
selbstständig verfasst, alle benutzten Hilfsmittel vollständig und genau angegeben und alles 
kenntlich gemacht zu haben, was aus Arbeiten anderer unverändert oder mit Abänderungen 
entnommen wurde sowie die Satzung des KIT zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in 
der jeweils gültigen Fassung beachtet zu haben.�³��Bei Abgabe einer unwahren Versicherung wird 
�G�L�H���0�D�V�W�H�U�D�U�E�H�L�W���P�L�W���Ä�Q�L�F�K�W���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�³���������������E�H�Z�H�U�W�H�W���� 

(6) Der Zeitpunkt der Ausgabe des Themas der Masterarbeit ist durch die Betreuerin/den Be-
treuer und die/den Studierenden festzuhalten und dies beim Prüfungsausschuss aktenkundig zu 
machen. Der Zeitpunkt der Abgabe der Masterarbeit ist durch den/die Prüfende/n beim Prü-
fungsausschuss aktenkundig zu machen. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des 
ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Macht der oder die Studierende 
einen triftigen Grund geltend, kann der Prüfungsausschuss die in Absatz 4 festgelegte Bearbei-
tungszeit auf Antrag der oder des Studierenden um höchstens drei Monate verlängern. Wird die 
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�0�D�V�W�H�U�D�U�E�H�L�W�� �Q�L�F�K�W�� �I�U�L�V�W�J�H�U�H�F�K�W�� �D�E�J�H�O�L�H�I�H�U�W���� �J�L�O�W�� �V�L�H�� �D�O�V�� �P�L�W�� �Ä�Q�L�F�K�W�� �D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�³�� ������������ �E�H�Z�H�U�W�H�W���� �H�V��
sei denn, dass die Studierenden dieses Versäumnis nicht zu vertreten haben.  

(7) Die Masterarbeit wird von zwei Hochschullehrern/innen, habilitierten Mitgliedern einer KIT-
Fakultät oder leitenden Wissenschaftler/in gemäß § 14 Abs. 3 Ziff. 1 KITG bewertet. In der Re-
gel ist eine/r der Prüfenden die Person, die die Arbeit gemäß Absatz 2 vergeben hat. Bei nicht 
übereinstimmender Beurteilung dieser beiden Personen setzt der Prüfungsausschuss im Rah-
men der Bewertung dieser beiden Personen die Note der Masterarbeit fest; er kann auch einen 
weiteren Gutachter bestellen. Die Bewertung hat innerhalb von acht Wochen nach Abgabe der 
Masterarbeit zu erfolgen.  

 

§ 15 Zusatzleistungen 

(1) Es können auch weitere Leistungspunkte (Zusatzleistungen) im Umfang von höchstens 30 
LP aus dem Gesamtangebot des KIT erworben werden. § 3 und § 4 der Prüfungsordnung blei-
ben davon unberührt. Diese Zusatzleistungen gehen nicht in die Festsetzung der Gesamt- und 
Modulnoten ein. Die bei der Festlegung der Modulnote nicht berücksichtigten LP werden als Zu-
satzleistungen im Transcript of Records aufgeführt und als Zusatzleistungen gekennzeichnet. 
Auf Antrag der/des Studierenden werden die Zusatzleistungen in das Masterzeugnis aufgenom-
men und als Zusatzleistungen gekennzeichnet. Zusatzleistungen werden mit den nach § 7 vor-
gesehenen Noten gelistet.  

(2) Die Studierenden haben bereits bei der Anmeldung zu einer Prüfung in einem Modul diese 
als Zusatzleistung zu deklarieren. Auf Antrag der Studierenden kann die Zuordnung des Moduls 
später geändert werden. 

 

§ 15 a Überfachliche Qualifikationen 

Neben der Vermittlung von fachlichen Qualifikationen legt das KIT Wert auf überfachliche Quali-
fikationen. Diese sind im Umfang von 4 LP Bestandteil des Masterstudiengangs Architektur 
Überfachliche Qualifikationen können additiv oder integrativ vermittelt werden. 

 

§ 16 Prüfungsausschuss 

(1) Für den Masterstudiengang Architektur wird ein Prüfungsausschuss gebildet. Er besteht aus 
fünf stimmberechtigten Mitgliedern: drei Hochschullehrer/innen / leitenden Wissenschaftler/innen 
gemäß § 14 Abs. 3 Ziff. 1 KITG / Privatdozentinnen bzw. -dozenten, zwei akademischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern nach § 52 LHG / wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen gemäß § 14 
Abs. 3 Ziff. 2 KITG und einer bzw. einem Studierenden mit beratender Stimme. Im Falle der Ein-
richtung eines gemeinsamen Prüfungsausschusses für den Bachelor- und den Masterstudien-
gang Architektur erhöht sich die Anzahl  der Studierenden auf zwei Mitglieder mit beratender 
Stimme, wobei je eine bzw. einer dieser Beiden aus dem Bachelor- und aus dem Masterstudien-
gang stammt. Die Amtszeit der nichtstudentischen Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studen-
tischen Mitglieds ein Jahr. 

(2) Die/der Vorsitzende, ihre/sein Stellvertreter/in, die weiteren Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses sowie deren Stellvertreter/innen werden von dem KIT-Fakultätsrat bestellt, die akade-
mischen Mitarbeiter/innen nach § 52 LHG, die wissenschaftlichen Mitarbeiter gemäß § 14 Abs. 3 
Ziff. 2 KITG und die Studierenden auf Vorschlag der Mitglieder der jeweiligen Gruppe; Wieder-
bestellung ist möglich. Die/der Vorsitzende und deren/dessen Stellvertreter/in müssen Hoch-
schullehrer/innen oder leitende Wissenschaftler/innen § 14 Abs. 3 Ziff. 1 KITG sein. Die/der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses nimmt die laufenden Geschäfte wahr und wird durch das 
jeweilige Prüfungssekretariat unterstützt. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet auf die Einhaltung der Bestimmungen dieser Studien- und 
Prüfungsordnung und fällt die Entscheidungen in Prüfungsangelegenheiten. Er entscheidet über 
die Anerkennung von Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen und trifft die Fest-
stellung gemäß § 18 Absatz 1 Satz 1. Er berichtet der KIT-Fakultät regelmäßig über die Entwick-
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lung der Prüfungs- und Studienzeiten, einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Masterarbei-
ten und die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Er ist zuständig für Anregungen zur Reform 
der Studien- und Prüfungsordnung und zu Modulbeschreibungen. Der Prüfungsausschuss ent-
scheidet mit der Mehrheit seiner Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die/den 
Vorsitzende/n des Prüfungsausschusses übertragen. In dringenden Angelegenheiten, deren 
Erledigung nicht bis zu der nächsten Sitzung des Prüfungsausschusses warten kann, entschei-
det die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses.  

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen 
beizuwohnen. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüfenden und die Beisitzenden 
unterliegen der Verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch 
die/den Vorsitzende/n zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(6) In Angelegenheiten des Prüfungsausschusses, die eine an einer anderen KIT-Fakultät zu 
absolvierende Prüfungsleistung betreffen, ist auf Antrag eines Mitgliedes des Prüfungsaus-
schusses eine fachlich zuständige und von der betroffenen KIT-Fakultät zu nennende prüfungs-
berechtigte Person hinzuzuziehen.  

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind schriftlich mitzuteilen. Sie sind 
zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor einer Entscheidung ist 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Widersprüche gegen Entscheidungen des Prüfungsaus-
schusses sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Entscheidung schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei diesem einzulegen. Über Widersprüche entscheidet das für Lehre zuständige Mit-
glied des Präsidiums. 

 

§ 17 Prüfende und Beisitzende 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden. Er kann die Bestellung der/dem Vorsitzenden 
übertragen. 

(2) Prüfende sind Hochschullehrer/innen sowie leitende Wissenschaftler/innen gemäß § 14 Abs. 
3 Ziff. 1 KITG, habilitierte Mitglieder und akademische Mitarbeiter/innen gemäß § 52 LHG, wel-
che der KIT-Fakultät angehören und denen die Prüfungsbefugnis übertragen wurde; desgleichen 
kann wissenschaftlichen Mitarbeitern gemäß § 14 Abs. 3 Ziff. 2 KITG die Prüfungsbefugnis über-
tragen werden. Bestellt werden darf nur, wer mindestens die dem jeweiligen Prüfungsgegen-
stand entsprechende fachwissenschaftliche Qualifikation erworben hat.  

(3) Soweit Lehrveranstaltungen von anderen als den unter Absatz 2 genannten Personen durch-
geführt werden, sollen diese zu Prüfenden bestellt werden, sofern die KIT-Fakultät eine Prü-
fungsbefugnis erteilt hat und sie die gemäß Absatz 2 Satz 2 vorausgesetzte Qualifikation nach-
weisen können.  

(4) Die Beisitzenden werden durch die Prüfenden benannt. Zu Beisitzenden darf nur bestellt 
werden, wer einen akademischen Abschluss in einem Masterstudiengang der Architektur, in ei-
nem verwandten Studiengang oder einen gleichwertigen akademischen Abschluss erworben hat. 

 

§ 18 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studienzeiten 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienzeiten, die in Studiengängen an staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland 
oder an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wurden, 
werden auf Antrag der Studierenden anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompeten-
zen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt 
werden sollen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung vorzu-
nehmen. Bezüglich des Umfangs einer zur Anerkennung vorgelegten Studienleistung (Anrech-
nung) werden die Grundsätze des ECTS herangezogen.  
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(2) Die Studierenden haben die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Stu-
dierende, die neu in den Masterstudiengang Architektur immatrikuliert wurden, haben den Antrag 
mit den für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen innerhalb eines Semesters nach Immatri-
kulation zu stellen. Bei Unterlagen, die nicht in deutscher oder englischer Sprache vorliegen, 
kann eine amtlich beglaubigte Übersetzung verlangt werden. Die Beweislast dafür, dass der An-
trag die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt beim Prüfungsausschuss. 

(3) Werden Leistungen angerechnet, die nicht am KIT erbracht wurden, werden sie im Zeugnis 
�D�O�V�� �Ä�D�Q�H�U�N�D�Q�Q�W�³�� �D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q���� �/�L�H�J�H�Q�� �1�R�W�H�Q�� �Y�R�U���� �Z�H�U�G�H�Q�� �G�L�H Noten, soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind, übernommen und in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote 
einbezogen. Sind die Notensysteme nicht vergleichbar, können die Noten umgerechnet werden. 
�/�L�H�J�H�Q���N�H�L�Q�H���1�R�W�H�Q���Y�R�U�����Z�L�U�G���G�H�U���9�H�U�P�H�U�N���Ä�E�H�V�W�D�Q�G�H�Q�³���D�X�I�J�H�Q�R�P�P�H�Q���� 

(4) Bei der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschul-
rektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen der 
Hochschulpartnerschaften zu beachten. 

(5) Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten werden angerech-
net, wenn sie nach Inhalt und Niveau den Studien- und Prüfungsleistungen gleichwertig sind, die 
ersetzt werden sollen und die Institution, in der die Kenntnisse und Fähigkeiten erworben wur-
den, ein genormtes Qualitätssicherungssystem hat. Die Anrechnung kann in Teilen versagt wer-
den, wenn mehr als 50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzt werden soll.  

(6) Zuständig für Anerkennung und Anrechnung ist der Prüfungsausschuss. Im Rahmen der 
Feststellung, ob ein wesentlicher Unterschied im Sinne des Absatz 1 vorliegt, sind die zuständi-
gen Fachvertreter/innen zu hören. Der Prüfungsausschuss entscheidet  in Abhängigkeit von Art 
und Umfang der anzurechnenden Studien- und Prüfungsleistungen über die Einstufung in ein 
höheres Fachsemester. 

 

II. Masterprüfung 

 

§ 19 Umfang und Art der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung besteht aus den Modulprüfungen nach Absatz 2  sowie dem Modul Mas-
terarbeit (§ 14)  

(2) Es sind Modulprüfungen in folgenden Pflichtfächern abzulegen: 

1. Entwerfen:  Modul(e) im Umfang von 40 LP darunter die 
�3�I�O�L�F�K�W�P�R�G�X�O�H���Ä�(�Q�W�Z�X�U�I���+�R�F�K�E�D�X�����³���X�Q�G���Ä�(�Q�W�Z�X�U�I���6�W�l�G�W�H�E�D�X�����³�� 

2. Entwurfsvertiefung: Modul(e) im Umfang von 12 LP, darunter das 
�3�I�O�L�F�K�W�P�R�G�X�O���Ä�7�U�D�J�Z�H�U�N�V�S�O�D�Q�H�U�L�V�F�K�H���(�Q�W�Z�X�U�I�V�Y�H�U�W�L�H�I�X�Q�J�³ 

3. Bautechnik: Modul(e) im Umfang von 4 LP 

4. Geschichte, Kunst und Theorie: Modul(e) im Umfang von 4 LP 

5. Gebäudeplanung: Modul(e) im Umfang von 4 LP 

6. Stadt- und Landschaftsplanung: Modul(e) im Umfang von 4 LP 

7. Vertiefung: Modul(e) im Umfang von 18 LP 

8. Überfachliche Qualifikationen im Umfang von 4 LP gemäß § 15 a. 

Die Festlegung der zur Auswahl stehenden Module und deren Fachzuordnung werden im Mo-
dulhandbuch getroffen. 

(3) Die Teilnahme an im Einzelnen festgelegten Exkursionen ist Pflicht (Pflichtexkursionen). Nä-
�K�H�U�H�V�� �U�H�J�H�O�Q�� �G�L�H�� �Ä�5�L�F�K�W�O�L�Q�L�H�Q�� �]�X�U�� �'�X�U�F�K�I�•�K�U�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �(�[�N�X�U�V�L�R�Q�H�Q�� �G�H�V�� �.�D�U�O�V�U�X�K�H�U�� �,�Q�V�W�L�W�X�W�V�� �I�•�U��
�7�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�����.�,�7���³���V�R�Z�L�H�����G�D�V���0�R�G�X�O�K�D�Q�G�E�X�F�K�� 



473 

 
(4) Im Hinblick auf die spätere Berufswahl können innerhalb des Masterstudiengangs Architektur 
am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) folgende Schwerpunkte gesetzt werden: 

- �Ä�6�W�l�G�W�H�E�D�X�³���± �Ä�8�U�E�D�Q���'�H�V�L�J�Q�³ 

- �Ä�%�D�X�W�H�F�K�Q�L�N�³���± �Ä�,�Q�W�H�J�U�D�W�H�G���%�X�L�O�G�L�Q�J���7�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V�³ 

- �Ä�(�Q�W�Z�X�U�I���7�K�H�R�U�L�H���.�R�P�P�X�Q�L�N�D�W�L�R�Q�³���± �Ä�'�H�V�L�J�Q���5�H�V�H�D�U�F�K�³ 

- �Ä�'�L�J�L�W�D�O�H���3�O�D�Q�X�Q�J�V-, Bau- �X�Q�G���(�Q�W�Z�X�U�I�V�P�H�W�K�R�G�H�Q�³���± �Ä�&�R�P�S�X�W�D�W�L�R�Q�D�O���'�H�V�L�J�Q�³ 

Inhalt und Umfang der einzelnen Schwerpunkte sind im Modulhandbuch geregelt. 

 

§ 20 Bestehen der Masterprüfung, Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle in § 19 genannten Modulprüfungen mindestens 
�P�L�W���Ä�D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�³���E�H�Z�H�U�W�H�W���Z�X�U�G�H�Q�� 

(2) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich als ein mit Leistungspunkten gewichteter 
Notendurchschnitt der Fachnoten und dem Modul Masterarbeit.  

(3) Haben Studierende die Masterarbeit mit der Note 1,0 und die Masterprüfung mit einem 
�'�X�U�F�K�V�F�K�Q�L�W�W���Y�R�Q�����������R�G�H�U���E�H�V�V�H�U���D�E�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�����V�R���Z�L�U�G���G�D�V���3�U�l�G�L�N�D�W���Ä�P�L�W���$�X�V�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J�³�����Z�L�W�K��
distinction) verliehen. 

 

§ 21 Masterzeugnis, Masterurkunde, Diploma Supplement, Transcript of Records und Zu-
satzbescheinigung 

(1) Über die Masterprüfung werden nach Bewertung der letzten Prüfungsleistung eine Masterur-
kunde und ein Zeugnis erstellt. Die Ausfertigung von Masterurkunde und Zeugnis soll nicht spä-
ter als drei Monate nach Ablegen der letzten Prüfungsleistung erfolgen. Masterurkunde und 
Masterzeugnis werden in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Masterurkunde und 
Zeugnis tragen das Datum der erfolgreichen Erbringung der letzten Prüfungsleistung. Diese Do-
kumente werden den Studierenden zusammen ausgehändigt. In der Masterurkunde wird die 
Verleihung des akademischen Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde wird von dem Prä-
sidenten und der KIT-Dekanin/ dem KIT-Dekan der KIT-Fakultät unterzeichnet und mit dem Sie-
gel des KIT versehen. 

(2) Das Zeugnis enthält die Fach- und Modulnoten sowie die den Modulen und Fächern zuge-
ordnete Leistungspunkte und die Gesamtnote. Sofern gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 eine differenzier-
te Bewertung einzelner Prüfungsleitungen vorgenommen wurde, wird auf dem Zeugnis auch die 
entsprechende Dezimalnote ausgewiesen; § 7 Abs. 4 bleibt unberührt. Das Zeugnis ist von der 
KIT-Dekanin/ dem KIT-Dekan der KIT-Fakultät und von der/dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu unterzeichnen. 

(3) Mit dem Zeugnis erhalten die Studierenden ein Diploma Supplement in deutscher und engli-
�V�F�K�H�U���6�S�U�D�F�K�H�����G�D�V���G�H�Q���9�R�U�J�D�E�H�Q���G�H�V���M�H�Z�H�L�O�V���J�•�O�W�L�J�H�Q���(�&�7�6���8�V�H�U�V�µ���*�X�L�G�H���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W�����V�R�Z�L�H���H�L�Q��
Transcript of Records in deutscher und englischer Sprache.  

(4) Das Transcript of Records enthält in strukturierter Form alle erbrachten Studien- und Prü-
fungsleistungen. Dies beinhaltet alle Fächer und Fachnoten samt den zugeordneten Leistungs-
punkten, die dem jeweiligen Fach zugeordneten Module mit den Modulnoten und zugeordneten 
Leistungspunkten sowie die den Modulen zugeordneten Erfolgskontrollen samt Noten und zuge-
ordneten Leistungspunkten. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Aus dem Transcript of Records 
soll die Zugehörigkeit von Lehrveranstaltungen zu den einzelnen Modulen deutlich erkennbar 
sein. Angerechnete Studien- und Prüfungsleistungen sind im Transcript of Records aufzuneh-
men. Alle Zusatzleistungen werden im Transcript of Records aufgeführt. 

(5) Sind durch eine Schwerpunktsetzung des/der Studierenden während des Studiums die Vo-
raussetzungen eines Schwerpunkts gemäß § 19 Absatz 4 erfüllt, wird dieser Schwerpunkt durch 
eine den Abschlussdokumenten beizufügende Zusatzbescheinigung ausgewiesen. Die Zusatz-
bescheinigung enthält die Bezeichnung des Schwerpunkts und die dafür notwendigen erbrach-
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ten Studien- und Prüfungsleistungen. Sie bildet alle dem jeweiligen Schwerpunkt zugeordneten 
Module mit den Modulnoten und die zugeordneten Leistungspunkte sowie die den Modulen zu-
geordneten Erfolgskontrollen samt Noten und zugeordneten Leistungspunkten ab. Absatz 2 Satz 
2 gilt entsprechend. 

(6) Die Masterurkunde, das Masterzeugnis und das Diploma Supplement, einschließlich des 
Transcript of Records und gegebenenfalls die Zusatzbescheinigung gemäß Absatz 5, werden 
vom Studierendenservice des KIT ausgestellt. 

 

III. Schlussbestimmungen 

 

§ 22 Bescheinigung von Prüfungsleistungen 

Haben Studierende die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird ihnen auf Antrag und ge-
gen Vorlage der Exmatrikulationsbescheinigung eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die 
die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen und deren Noten enthält und erkennen lässt, 
dass die Prüfung insgesamt nicht bestanden ist. Dasselbe gilt, wenn der Prüfungsanspruch erlo-
schen ist. 

 

§ 23 Aberkennung des Mastergrades   

(1) Haben Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so können die Noten der Modulprüfungen, bei denen 
�J�H�W�l�X�V�F�K�W�� �Z�X�U�G�H���� �E�H�U�L�F�K�W�L�J�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �*�H�J�H�E�H�Q�H�Q�I�D�O�O�V�� �N�D�Q�Q�� �G�L�H�� �0�R�G�X�O�S�U�•�I�X�Q�J�� �I�•�U�� �Ä�Q�Lcht ausrei-
�F�K�H�Q�G�³���������������X�Q�G���G�L�H���0�D�V�W�H�U�S�U�•�I�X�Q�J���I�•�U���Ä�Q�L�F�K�W���E�H�V�W�D�Q�G�H�Q�³���H�U�N�O�l�U�W���Z�H�U�G�H�Q�� 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
die/der Studierende darüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat 
die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so kann die Modulprüfung für 
�Ä�Q�L�F�K�W���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�³���������������X�Q�G���G�L�H���0�D�V�W�H�U�S�U�•�I�X�Q�J���I�•�U���Ä�Q�L�F�K�W���E�H�V�W�D�Q�G�H�Q�³���H�U�N�O�l�U�W���Z�H�U�G�H�Q�� 

(3) Vor einer Entscheidung des Prüfungsausschusses ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Zeugnis ist zu entziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem 
unrichtigen Zeugnis ist auch die Masterurkunde einzuziehen, wenn die Masterprüfung aufgrund 
�H�L�Q�H�U���7�l�X�V�F�K�X�Q�J���I�•�U���Ä�Q�L�F�K�W���E�H�V�W�D�Q�G�H�Q�³���H�U�N�O�l�U�W���Z�X�U�G�H�� 

(5) Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab 
dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 

(6) Die Aberkennung des akademischen Grades richtet sich nach § 36 Abs. 7 LHG. 

 

§ 24 Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluss der Masterprüfung wird den Studierenden auf Antrag innerhalb eines Jahres 
Einsicht in das Prüfungsexemplar ihrer Masterarbeit, die darauf bezogenen Gutachten und in die 
Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) Für die Einsichtnahme in die schriftlichen Modulprüfungen, schriftlichen Modulteilprüfungen 
bzw. Prüfungsprotokolle gilt eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses. 

(3) Der/die Prüfende bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(4) Prüfungsunterlagen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 
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§ 25 Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 

(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 01. Oktober 2016 in Kraft und gilt für 

1. Studierende, die ihr Studium im Masterstudiengang Architektur am KIT im ersten Fachsemes-
ter aufnehmen, sowie für 

2. Studierende, die ihr Studium im Masterstudiengang Architektur am KIT in einem höheren 
Fachsemester aufnehmen, sofern dieses Fachsemester nicht über dem Fachsemester liegt, das 
der erste Jahrgang nach Ziff. 1 erreicht. 

(2) Gleichzeitig wird die Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie 
(KIT) für den Masterstudiengang Architektur vom 03. März 2016 (Amtliche Bekanntmachung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 12 vom  07. März 2016) aufgehoben. Die Studien- 
und Prüfungsordnung der Universität Karlsruhe (TH) für den Masterstudiengang Architektur vom 
23. Juli 2009 (Amtliche Bekanntmachung der Universität Karlsruhe (TH) Nr. 65 vom 23. Juli 
2009) in der Fassung der Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karls-
ruher Instituts für Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Architektur vom 24. September 
2012 (Amtliche Bekanntmachung des KIT Nr. 48 vom 24. September 2012), berichtigt durch die 
Berichtigung vom 27. Januar 2015 (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) Nr. 2 vom 28. Januar 2015) tritt zeitgleich außer Kraft.  

(3) Studierende, die auf Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Karlsruhe 
(TH) für den Masterstudiengang Architektur vom 23. Juli 2009 (Amtliche Bekanntmachung der 
Universität Karlsruhe (TH) Nr. 65 vom 23. Juli 2009) in der Fassung der Satzung zur Änderung 
der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den Master-
studiengang Architektur vom 24 September 2012 (Amtliche Bekanntmachung des KIT Nr. 48 
vom 24. September 2012), berichtigt durch die Berichtigung vom 27. Januar 2015 (Amtliche Be-
kanntmachung des KIT Nr. 2 vom 28. Januar 2015) ihr Studium an der Universität Karlsruhe 
(TH) bzw. am KIT aufgenommen haben, können Prüfungen auf Grundlage dieser Studien- und 
Prüfungsordnung letztmalig zum Ende des Prüfungszeitraums des Sommersemesters 2019 ab-
legen. 

(4) Studierende, die auf Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Karlsruhe 
(TH) für den Masterstudiengang Architektur vom 23. Juli 2009 (Amtliche Bekanntmachung der 
Universität Karlsruhe (TH) Nr. 65 vom 23. Juli 2009) in der Fassung der Satzung zur Änderung 
der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den Master-
studiengang Architektur vom 24 September 2012 (Amtliche Bekanntmachung des KIT Nr. 48 
vom 24. September 2012), berichtigt durch die Berichtigung vom 27. Januar 2015 (Amtliche Be-
kanntmachung des KIT Nr. 2 vom 28. Januar 2015) ihr Studium an der Universität Karlsruhe 
(TH) bzw. am KIT aufgenommen haben, können auf Antrag ihr Studium nach der vorliegenden 
Studien- und Prüfungsordnung fortsetzen. 
 
 
Karlsruhe, den 26. Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident) 
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